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 Gesetzentwurf
 der  Bundesregierung

 Entwurf  eines  Gesetzes  zur  Neuregelung  der  Besteuerung  von
 Energieerzeugnissen  und  zur  Änderung  des  Stromsteuergesetzes

 A.  Problem  und  Ziel

 Die  Richtlinie  2003/96  EG  des  Rates  vom  27.  Oktober  2003  zur  Restrukturie-
 rung  der  gemeinschaftlichen  Rahmenvorschriften  zur  Besteuerung  von  Energie-
 erzeugnissen  und  elektrischem  Strom  (ABl.  EU  Nr.  L  283  S.  51)  –  im  Folgenden:
 Energiesteuerrichtlinie  –  ist  am  31.  Oktober  2003  in  Kraft  getreten  und  in  natio-
 nales  Steuerrecht  umzusetzen.  Daneben  sind  weitere  Änderungen  im  Mineralöl-
 und  Stromsteuerrecht  vorzunehmen,  für  die  ein  rechtlicher  wie  praktischer  Rege-
 lungsbedarf  besteht.

 Die  zur  Umsetzung  der  Energiesteuerrichtlinie  im  Mineralölsteuergesetz  erfor-
 derlichen  Änderungen  sind  zum  Teil  grundlegend  und  können  sowohl  unter
 systematischen  Aspekten  als  auch  im  Hinblick  auf  die  Rechtsanwendung  nicht
 mehr  in  das  bestehende  Mineralölsteuergesetz  eingearbeitet  werden.  Das  deut-
 sche  Mineralölsteuerrecht  bedarf  daher  einer  grundlegenden  Neugestaltung.

 B.  Lösung

 Die  Energiesteuerrichtlinie  wird  in  nationales  Recht  umgesetzt.  Gleichzeitig
 wird  das  Mineralölsteuergesetz  durch  ein  neues  Energiesteuergesetz  abgelöst.

 1.  Schwerpunkte  der  Umsetzung  der  Energiesteuerrichtlinie  sind:

 ●  Der  bisherige  Katalog  der  Steuergegenstände  des  Mineralölsteuergesetzes
 wird  im  Energiesteuergesetz  auf  die  in  Artikel  2  Abs.  1  der  Energiesteuer-
 richtlinie  genannten  Energieträger  erweitert.  Damit  werden  auch  Stein-
 kohle,  Braunkohle  und  Koks  durch  das  neue  Energiesteuergesetz  erfasst.

 ●  Das  Verfahren  der  Besteuerung  von  Kohle  wird  im  neuen  Energiesteuer-
 gesetz  geregelt.

 ●  Das  Verfahren  der  Besteuerung  von  Erdgas  wird  im  neuen  Energiesteuer-
 gesetz  an  die  Vorgaben  der  Energiesteuerrichtlinie  angepasst.

 ●  Die  steuerliche  Behandlung  von  zur  Stromerzeugung  verwendeten  Ener-
 gieerzeugnissen  wird  im  Energiesteuergesetz  neu  geregelt,  weil  zu  diesem
 Zweck  verwendete  Energieerzeugnisse  nach  Artikel  14  Abs.  1  Buchstabe  a
 der  Energiesteuerrichtlinie  grundsätzlich  von  einer  Besteuerung  zu  befrei-
 en  sind.  In  diesem  Zusammenhang  werden  auch  die  Vorschriften  zur  Steu-
 erbegünstigung  von  Anlagen  der  Kraft-Wärme-Kopplung  geändert.
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2.  Weitere  wesentliche  Änderungen  sind:

 Mit  einer  gesetzlichen  Definition  des  Begriffes  „Verheizen“  im  Energiesteuerge-
 setz  werden  die  gesetzgeberischen  Konsequenzen  aus  der  Entscheidung  des  Eu-
 ropäischen  Gerichtshofs  vom  29.  April  2004,  C-240/01  gezogen.  Um  eine
 Schlechterstellung  der  betroffenen  Industriezweige  zu  verhindern  und  um  darü-
 ber  hinaus  die  internationale  Wettbewerbsfähigkeit  des  produzierenden  Gewer-
 bes  zu  verbessern,  werden  bestimmte  energieintensive  Prozesse  auf  Grundlage
 des  Artikels  2  Abs.  4  Buchstabe  b  der  Energiesteuerrichtlinie  steuerlich  begüns-
 tigt.  Damit  wird  den  Festlegungen  des  Koalitionsvertrages  zur  Innovationsoffen-
 sive  „Energie  für  Deutschland“  Rechnung  getragen.

 Einstieg  in  die  Besteuerung  von  Biokraftstoffen.  In  der  Land-  und  Forstwirt-
 schaft  verwendete  reine  Biokraftstoffe  bleiben  –  wie  bisher  –  von  der  Steuer
 befreit.  Zu  der  in  der  Koalitionsvereinbarung  vorgesehenen  Abschaffung  der
 Steuerbegünstigung  von  Biokraftstoffen  und  der  Einführung  einer  Biokraft-
 stoffquote  wird  die  Bundesregierung  einen  gesonderten  Gesetzentwurf  vorlegen,
 der  zum  1.  Januar  2007  in  Kraft  treten  soll.

 Für  Gasöle,  die  steuerfrei  als  Kraftstoff  in  der  Schifffahrt  verwendet  werden,
 wird  eine  Kennzeichnungspflicht  eingeführt.

 C.  Alternativen

 Keine

 D.  Finanzielle  Auswirkungen

 1.  Haushaltsauswirkungen  ohne  Vollzugsaufwand

 Für  die  Haushalte  der  Gebietskörperschaften  ergeben  sich  in  den  Rechnungsjah-
 ren  2006  bis  2010  die  nachfolgenden  Auswirkungen:

 Einzelheiten  sind  aus  dem  beigefügten  Finanztableau  ersichtlich.

 2.  Vollzugsaufwand

 Der  Vollzugsaufwand  ist  im  Einzelnen  nicht  quantifizierbar.

 E.  Sonstige  Auswirkungen

 Der  Kohle-  und  der  Erdgaswirtschaft  werden  durch  die  Durchführung  der  Kohle-
 besteuerung  bzw.  die  systematische  Umstellung  der  Erdgasbesteuerung  zusätzli-
 che  Kosten  entstehen.  Der  Mineralölwirtschaft  werden  nach  eigenen  Angaben
 durch  die  Umstellung  der  Logistik  auf  gekennzeichnete  Schiffsbetriebsstoffe  zu-
 sätzliche  Kosten  entstehen.

 Durch  die  Einführung  der  Kohlebesteuerung  kann  mit  steigenden  Einzelpreisen
 bei  dieser  Gütergruppe  gerechnet  werden,  soweit  die  Steuer  auf  die  Kohleabneh-
 mer  übergewälzt  wird.  Der  Einstieg  in  die  Besteuerung  von  Biokraftstoffen  kann
 in  geringem  Umfang  zu  einem  Anstieg  der  Verbraucherpreise  für  dieses  Produkt
 führen.  Auswirkungen  auf  das  allgemeine  Preisniveau,  insbesondere  auf  das  Ver-
 braucherpreisniveau,  sind  aber  nicht  zu  erwarten.

 Gebiets-
 körperschaft

 Steuermehr-/-mindereinnahmen  (–)  in  Mio.  EUR
 in  den  Kassenjahren

 2006  2007  2008  2009  2010

 Bund  50  226  248  267  255

 Länder  –  –  –  –  –

 Gemeinden  –  –  –  –  –

 Insgesamt  50  226  248  267  255
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Entwurf  eines  Gesetzes  zur  Neuregelung  der  Besteuerung  von  Energie-
 erzeugnissen  und  zur  Änderung  des  Stromsteuergesetzes*)
 Der  Bundestag  hat  das  folgende  Gesetz  beschlossen:

 Artikel  1

 Energiesteuergesetz
 (EnergieStG)

 Inhaltsübersicht

 Kapitel  1
 Allgemeine  Bestimmungen

 §  1  Steuergebiet,  Energieerzeugnisse

 §  2  Steuertarif

 §  3  Begünstigte  Anlagen

 Kapitel  2
 Bestimmungen  für  Energieerzeugnisse

 außer  Kohle  und  Erdgas

 Abschnitt  1
 Steueraussetzung

 §  4  Anwendungsbereich

 §  5  Steueraussetzungsverfahren

 §  6  Herstellungsbetriebe  für  Energieerzeugnisse

 §  7  Lager  für  Energieerzeugnisse

 §  8  Entstehung  der  Steuer  bei  Entnahme  in  den  freien  Ver-
 kehr

 §  9  Herstellung  außerhalb  eines  Herstellungsbetriebes

 §  10  Verkehr  im  Steuergebiet

 §  11  Verkehr  mit  anderen  Mitgliedstaaten

 §  12  Verbringen  nach  Einfuhr

 §  13  Ausfuhr

 §  14  Unregelmäßigkeiten  im  Verkehr  unter  Steueraussetzung

 Abschnitt  2
 Verbringen  und  Einfuhr  von  Energieerzeugnissen

 des  freien  Verkehrs

 §  15  Verbringen  zu  gewerblichen  Zwecken

 §  16  Verbringen  zu  privaten  Zwecken

 §  17  Entnahme  aus  Hauptbehältern

 §  18  Versandhandel

 §  19  Einfuhr

 Abschnitt  3
 Freier  Verkehr  in  sonstigen  Fällen

 §  20  Differenzversteuerung

 §  21  Entstehung  der  Steuer  für  gekennzeichnete  Energie-
 erzeugnisse

 §  22  Entstehung  der  Steuer  für  Energieerzeugnisse  nach  §  4,
 Auffangtatbestand

 §  23  Entstehung  der  Steuer  für  sonstige  Energieerzeugnisse

 Abschnitt  4
 Steuerbefreiungen

 §  24  Begriffsbestimmungen,  Erlaubnis

 §  25  Steuerbefreiung  für  Verwendungen  zu  anderen  Zwe-
 cken

 §  26  Steuerbefreiung,  Eigenverbrauch

 §  27  Steuerbefreiung,  Schiff-  und  Luftfahrt

 §  28  Steuerbefreiung  für  gasförmige  Energieerzeugnisse

 §  29  Steuerbefreiung  für  im  Betrieb  angefallene  Energie-
 erzeugnisse

 §  30  Zweckwidrigkeit

 Kapitel  3
 Bestimmungen  für  Kohle

 §  31  Begriffsbestimmungen,  Anmeldung,  Erlaubnis

 §  32  Entstehung  der  Steuer

 §  33  Steueranmeldung,  Fälligkeit

 §  34  Verbringen  in  das  Steuergebiet

 §  35  Einfuhr

 §  36  Steuerentstehung,  Auffangtatbestand

 §  37  Steuerbefreiung,  Erlaubnis,  Zweckwidrigkeit

 Kapitel  4
 Bestimmungen  für  Erdgas

 §  38  Entstehung  der  Steuer

 §  39  Steueranmeldung,  Fälligkeit

 §  40  Nicht  leitungsgebundenes  Verbringen

 §  41  Nicht  leitungsgebundene  Einfuhr

 §  42  Differenzversteuerung

 §  43  Steuerentstehung,  Auffangtatbestand

 §  44  Steuerbefreiung,  Erlaubnis,  Zweckwidrigkeit

 Kapitel  5
 Steuerentlastung

 §  45  Begriffsbestimmung

 *)  Dieses  Gesetz  dient  der  Umsetzung  folgender  Richtlinien:

 –  Richtlinie  2003/96/EG  des  Rates  vom  27.  Oktober  2003  zur  Re-

 strukturierung  der  gemeinschaftlichen  Rahmenvorschriften  zur  Be-

 steuerung  von  Energieerzeugnissen  und  elektrischem  Strom  (ABl.

 EU  Nr.  L  283  S.  51),  zuletzt  geändert  durch  Richtlinie  2004/75/EG

 des  Rates  vom  29.  April  2004  (ABl.  EU  Nr.  L  157  S.  100),  und

 –  Richtlinie  2003/30/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates

 vom  8.  Mai  2003  zur  Förderung  der  Verwendung  von  Biokraftstof-

 fen  oder  anderen  erneuerbaren  Kraftstoffen  im  Verkehrssektor

 (ABl.  EU  Nr.  L  123  S.  42).
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§  46  Steuerentlastung  beim  Verbringen  aus  dem  Steuerge-
 biet

 §  47  Steuerentlastung  bei  Aufnahme  in  Betriebe  und  bei
 steuerfreien  Zwecken

 §  48  Steuerentlastung  bei  Vermischungen  von  gekennzeich-
 netem  mit  anderem  Gasöl

 §  49  Steuerentlastung  für  Gasöle  und  Flüssiggase

 §  50  Steuerentlastung  für  Biokraft-  und  Bioheizstoffe

 §  51  Steuerentlastung  für  bestimmte  Prozesse  und  Verfahren

 §  52  Steuerentlastung  für  die  Schiff-  und  Luftfahrt

 §  53  Steuerentlastung  für  die  Stromerzeugung  und  die  ge-
 koppelte  Erzeugung  von  Kraft  und  Wärme

 §  54  Steuerentlastung  für  Unternehmen

 §  55  Steuerentlastung  für  Unternehmen  in  Sonderfällen

 §  56  Steuerentlastung  für  den  Öffentlichen  Personennahver-
 kehr

 §  57  Steuerentlastung  für  Betriebe  der  Land-  und  Forstwirt-
 schaft

 §  58  Steuerentlastung  für  Gewächshäuser

 §  59  Steuerentlastung  für  Diplomatenbenzin  und  -diesel-
 kraftstoff

 §  60  Steuerentlastung  bei  Zahlungsausfall

 Kapitel  6
 Schlussbestimmungen

 §  61  Steueraufsicht

 §  62  Steuerliche  Betriebsleiter,  Steuerhilfspersonen

 §  63  Geschäftsstatistik

 §  64  Bußgeldvorschriften

 §  65  Sicherstellung

 §  66  Ermächtigungen

 §  67  Anwendungsvorschriften

 Kapitel  1
 Allgemeine  Bestimmungen

 §  1
 Steuergebiet,  Energieerzeugnisse

 (1)  Energieerzeugnisse  unterliegen  im  Steuergebiet  der
 Energiesteuer.  Steuergebiet  im  Sinne  dieses  Gesetzes  ist  das
 Gebiet  der  Bundesrepublik  Deutschland  ohne  das  Gebiet  von
 Büsingen  und  ohne  die  Insel  Helgoland.  Warenbewegungen
 von  oder  nach  Jungholz  und  Mittelberg  (Kleines  Walsertal)
 sind  so  zu  behandeln,  als  befinde  sich  der  Ausgangs-  oder  Be-
 stimmungsort  im  Steuergebiet.  Die  Energiesteuer  ist  eine
 Verbrauchsteuer  im  Sinne  der  Abgabenordnung.

 (2)  Energieerzeugnisse  im  Sinne  dieses  Gesetzes  sind:

 1.  Waren  der  Positionen  1507  bis  1518  der  Kombinierten
 Nomenklatur,  die  dazu  bestimmt  sind,  als  Kraft-  oder
 Heizstoff  verwendet  zu  werden,

 2.  Waren  der  Positionen  2701,  2702  und  2704  bis  2715  der
 Kombinierten  Nomenklatur,

 3.  Waren  der  Positionen  2901  und  2902  der  Kombinierten
 Nomenklatur,

 4.  Waren  der  Unterposition  2905  11  00  der  Kombinierten
 Nomenklatur,  die  nicht  von  synthetischer  Herkunft  sind
 und  die  dazu  bestimmt  sind,  als  Kraft-  oder  Heizstoff  ver-
 wendet  zu  werden,

 5.  Waren  der  Positionen  3403,  3811  und  3817  der  Kombi-
 nierten  Nomenklatur,

 6.  Waren  der  Unterposition  3824  90  99  der  Kombinierten
 Nomenklatur,  die  dazu  bestimmt  sind,  als  Kraft-  oder
 Heizstoff  verwendet  zu  werden.

 (3)  Als  Energieerzeugnisse  im  Sinne  dieses  Gesetzes  gel-
 ten  auch:

 1.  andere  als  die  in  Absatz  2  genannten  Waren,  die  zur  Ver-
 wendung  als  Kraftstoff  oder  als  Zusatz  oder  Verlänge-
 rungsmittel  von  Kraftstoffen  bestimmt  sind  oder  als  sol-
 che  zum  Verkauf  angeboten  oder  verwendet  werden,

 2.  andere  als  die  in  Absatz  2  genannten  Waren,  ganz  oder
 teilweise  aus  Kohlenwasserstoffen,  die  zur  Verwendung
 als  Heizstoff  bestimmt  sind  oder  als  solche  zum  Verkauf
 angeboten  oder  verwendet  werden.

 Satz  1  gilt  nicht  für  Waren,  die  sich  in  einem  Steuerausset-
 zungsverfahren  nach  den  Vorschriften  des  Gesetzes  über  das
 Branntweinmonopol  in  der  im  Bundesgesetzblatt  Teil  III,
 Gliederungsnummer  612-7,  veröffentlichten  bereinigten
 Fassung,  zuletzt  geändert  durch  Artikel  5  des  Gesetzes  vom
 21.  Juli  2004  (BGBl.  I  S.  1753),  in  der  jeweils  geltenden  Fas-
 sung  befinden.

 (4)  Kombinierte  Nomenklatur  im  Sinne  dieses  Gesetzes
 ist  die  Warennomenklatur  nach  Artikel  1  der  Verordnung
 (EWG)  Nr.  2658/87  des  Rates  vom  23.  Juli  1987  über  die
 zolltarifliche  und  statistische  Nomenklatur  sowie  den  Ge-
 meinsamen  Zolltarif  (ABl.  EG  Nr.  L  256  S.  1,  Nr.  L  341  S.  38,
 Nr.  L  378  S.  120,  1988  Nr.  L  130  S.  42)  in  der  am  1.  Januar
 2002  geltenden  Fassung.

 (5)  Verbrauchsteuergebiet  der  Europäischen  Gemein-
 schaft  im  Sinne  dieses  Gesetzes  ist  das  Gebiet,  in  dem  die
 Richtlinie  92/12/EWG  des  Rates  vom  25.  Februar  1992  über
 das  allgemeine  System,  den  Besitz,  die  Beförderung  und  die
 Kontrolle  verbrauchsteuerpflichtiger  Waren  (ABl.  EG  Nr.  L
 76  S.  1,  1995  Nr.  L  17  S.  20,  1996  Nr.  L  135  S.  36),  zuletzt
 geändert  durch  Richtlinie  2004/106/EG  des  Rates  vom
 16.  November  2004  (ABl.  EU  Nr.  L  359  S.  30),  gilt.

 (6)  Gebiet  der  anderen  Mitgliedstaaten  im  Sinne  dieses
 Gesetzes  ist  das  Verbrauchsteuergebiet  der  Europäischen  Ge-
 meinschaft  ohne  das  Steuergebiet.

 (7)  Drittland  im  Sinne  dieses  Gesetzes  sind  die  Gebiete
 außerhalb  des  Verbrauchsteuergebietes  der  Europäischen
 Gemeinschaft.

 (8)  Kohle  im  Sinne  dieses  Gesetzes  sind  Waren  der  Posi-
 tionen  2701,  2702  und  2704  der  Kombinierten  Nomenklatur.

 (9)  Erdgas  im  Sinne  dieses  Gesetzes  sind  Waren  der  Unter-
 positionen  2711  11  und  2711  21  der  Kombinierten  Nomen-
 klatur.

 (10)  Flüssiggase  im  Sinne  dieses  Gesetzes  sind  Waren  der
 Unterpositionen  2711  12  bis  2711  19  der  Kombinierten  No-
 menklatur.
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(11)  Gasförmige  Kohlenwasserstoffe  im  Sinne  dieses  Ge-
 setzes  sind  Waren  der  Unterposition  2711  29  der  Kombinier-
 ten  Nomenklatur.

 §  2
 Steuertarif

 (1)  Die  Steuer  beträgt

 1.  für  1  000  l  Benzin  der  Unterpositionen
 2710  11  41  bis  2710  11  49  der
 Kombinierten  Nomenklatur

 a)  mit  einem  Schwefelgehalt
 von  mehr  als  10  mg/kg  669,80  EUR,

 b)  mit  einem  Schwefelgehalt
 von  höchstens  10  mg/kg  654,50  EUR,

 2.  für  1  000  l  Benzin  der  Unterpositionen
 2710  11  31,  2710  11  51  und  2710  11  59
 der  Kombinierten  Nomenklatur  721,00  EUR,

 3.  für  1  000  l  mittelschwere  Öle  der  Unter-
 positionen  2710  19  21  und  2710  19  25
 der  Kombinierten  Nomenklatur  654,50  EUR,

 4.  für  1  000  l  Gasöle  der  Unterpositionen
 2710  19  41  bis  2710  19  49  der
 Kombinierten  Nomenklatur

 a)  mit  einem  Schwefelgehalt
 von  mehr  als  10  mg/kg  485,70  EUR,

 b)  mit  einem  Schwefelgehalt
 von  höchstens  10  mg/kg  470,40  EUR,

 5.  für  1  000  kg  Heizöle  der  Unterpositionen
 2710  19  61  bis  2710  19  69  der
 Kombinierten  Nomenklatur  130,00  EUR,

 6.  für  1  000  l  Schmieröle  und  andere  Öle
 der  Unterpositionen  2710  19  81  bis
 2710  19  99  der  Kombinierten  Nomen-
 klatur  485,70  EUR,

 7.  für  1  MWh  Erdgas  und  1  MWh
 gasförmige  Kohlenwasserstoffe  31,80  EUR,

 8.  für  1  000  kg  Flüssiggase

 a)  unvermischt  mit  anderen
 Energieerzeugnissen  409,00  EUR,

 b)  andere  1  217,00  EUR,

 9.  für  1  GJ  Kohle  0,33  EUR,

 10.  für  1  GJ  Petrolkoks  der  Position  2713
 der  Kombinierten  Nomenklatur  0,33  EUR.

 (2)  Abweichend  von  Absatz  1  beträgt  die  Steuer

 1.  für  1  MWh  Erdgas  und  1  MWh  gasförmige
 Kohlenwasserstoffe
 bis  zum  31.  Dezember  2020  13,90  EUR,

 2.  für  1  000  kg  Flüssiggase  unvermischt  mit
 anderen  Energieerzeugnissen  bis  zum
 31.  Dezember  2009  180,32  EUR.

 (3)  Abweichend  von  den  Absätzen  1  und  2  beträgt  die
 Steuer

 1.  für  1  000  l  ordnungsgemäß  gekennzeichnete
 Gasöle  der  Unterpositionen  2710  19  41  bis
 2710  19  49  der  Kombinierten  Nomenklatur  61,35  EUR,

 2.  für  1  000  kg  Heizöle  der  Unterpositionen
 2710  19  61  bis  2710  19  69  der
 Kombinierten  Nomenklatur  25,00  EUR,

 3.  für  1  000  l  Schmieröle  und  andere  Öle
 der  Unterpositionen  2710  19  81  bis
 2710  19  99  der  Kombinierten  Nomenklatur  61,35  EUR,

 4.  für  1  MWh  Erdgas  und  1  MWh  gasförmige
 Kohlenwasserstoffe  5,50  EUR,

 5.  für  1  000  kg  Flüssiggase  60,60  EUR,

 wenn  sie  zum  Verheizen  oder  zum  Antrieb  von  Gasturbinen
 und  Verbrennungsmotoren  in  begünstigten  Anlagen  nach  §  3
 verwendet  oder  zu  diesen  Zwecken  abgegeben  werden.  Nach
 Satz  1  versteuerte  Energieerzeugnisse  können  auch  aus  dem
 Steuergebiet  verbracht  oder  zu  den  in  §  25  Abs.  1,  den  §§  26,
 27  Abs.  1  und  §  44  Abs.  2  genannten  steuerfreien  Zwecken
 abgegeben  oder  verwendet  werden,  soweit  die  Energie-
 erzeugnisse  von  diesen  Vorschriften  erfasst  werden.

 (4)  Andere  als  die  in  den  Absätzen  1  bis  3  genannten  Ener-
 gieerzeugnisse  unterliegen  der  gleichen  Steuer  wie  die  Ener-
 gieerzeugnisse,  denen  sie  nach  ihrer  Beschaffenheit  und  ihrem
 Verwendungszweck  am  nächsten  stehen.  Der  Steuersatz  nach
 Absatz  3  Satz  1  Nr.  1  kommt  nur  bei  einer  ordnungsgemäßen
 Kennzeichnung  der  Energieerzeugnisse  zur  Anwendung.

 (5)  Das  zuständige  Hauptzollamt  kann  in  Einzelfällen  auf
 Antrag  die  Steuer  für  Leichtöle  und  mittelschwere  Öle  bis  auf
 20  Euro  für  1  000  Liter  ermäßigen,  wenn  diese  Öle  bei  der
 Herstellung  oder  beim  Verbrauch  von  Energieerzeugnissen
 angefallen  sind  und  im  Betrieb  verheizt  werden,  weil  sie  zur
 Verwendung  als  Kraftstoff  oder  zu  einer  steuerfreien  Ver-
 wendung  im  Betrieb  nicht  geeignet  sind.

 (6)  Verheizen  im  Sinne  dieses  Gesetzes  ist  das  Verbrennen
 von  Energieerzeugnissen  zur  Erzeugung  von  Wärme.

 (7)  Liter  (l)  im  Sinne  dieses  Gesetzes  ist  das  Liter  bei  +  15
 Grad  Celsius.  Megawattstunde  (MWh)  im  Sinne  dieses  Ge-
 setzes  ist  die  Messeinheit  der  Energie  der  Gase,  ermittelt  aus
 dem  Normvolumen  (Vn)  und  dem  Brennwert  (Ho,n).  Kilo-
 gramm  (kg)  im  Sinne  dieses  Gesetzes  ist  der  Wägewert  (Ge-
 wicht  in  Luft).  Gigajoule  (GJ)  im  Sinne  dieses  Gesetzes  ist
 die  Messeinheit  der  Energie  der  Energieerzeugnisse  nach
 Absatz  1  Nr.  9  und  10,  ermittelt  aus  dem  Wägewert  und  dem
 Heizwert  (Hu).  Das  Gewicht  der  Umschließungen  gehört
 nicht  zum  Gewicht  der  Energieerzeugnisse  im  Sinne  dieses
 Gesetzes.

 §  3
 Begünstigte  Anlagen

 (1)  Begünstigte  Anlagen  sind  ortsfeste  Anlagen,

 1.  deren  mechanische  Energie  ausschließlich  der  Stromer-
 zeugung  dient  oder

 2.  die  ausschließlich  der  gekoppelten  Erzeugung  von  Kraft
 und  Wärme  dienen  und  nicht  von  Nummer  1  erfasst  wer-
 den  oder
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3.  die  ausschließlich  dem  leitungsgebundenen  Gastransport
 oder  der  Gasspeicherung  dienen.

 Im  Falle  der  Nummer  2  ist  weitere  Voraussetzung,  dass  ein
 Jahresnutzungsgrad  von  mindestens  60  Prozent  erreicht
 wird.

 (2)  Ortsfest  im  Sinne  dieses  Gesetzes  sind  Anlagen,  die
 während  des  Betriebes  ausschließlich  an  ihrem  jeweiligen
 Standort  verbleiben  und  nicht  auch  dem  Antrieb  von  Fahr-
 zeugen  dienen.

 (3)  Jahresnutzungsgrad  im  Sinne  dieses  Gesetzes  ist  der
 Quotient  aus  der  Summe  der  genutzten  erzeugten  mechani-
 schen  und  thermischen  Energie  in  einem  Kalenderjahr  und
 der  Summe  der  zugeführten  Energie  aus  Energieerzeugnis-
 sen  in  derselben  Berichtszeitspanne.

 (4)  Wer  Anlagen  nach  Absatz  1  Satz  1  Nr.  2  betreiben  will,
 hat  sie  vor  der  erstmaligen  Inbetriebnahme  dem  zuständigen
 Hauptzollamt  anzumelden.

 Kapitel  2
 Bestimmungen  für  Energieerzeugnisse

 außer  Kohle  und  Erdgas

 Abschnitt  1
 Steueraussetzung

 §  4
 Anwendungsbereich

 Die  folgenden  Energieerzeugnisse  unterliegen  dem  Steuer-
 aussetzungsverfahren  (§  5):

 1.  Waren  der  Positionen  1507  bis  1518  der  Kombinierten
 Nomenklatur,  die  dazu  bestimmt  sind,  als  Kraft-  oder
 Heizstoff  verwendet  zu  werden,

 2.  Waren  der  Unterpositionen  2707  10,  2707  20,  2707  30
 und  2707  50  der  Kombinierten  Nomenklatur,

 3.  Waren  der  Unterpositionen  2710  11  bis  2710  19  69  der
 Kombinierten  Nomenklatur;  für  die  Beförderung  unter
 Steueraussetzung  gilt  dies  für  Waren  der  Unterpositionen
 2710  11  21,  2710  11  25  und  2710  19  29  der  Kombinier-
 ten  Nomenklatur  nur  dann,  wenn  sie  als  lose  Ware  beför-
 dert  werden,

 4.  Waren  der  Position  2711  der  Kombinierten  Nomenklatur
 mit  Ausnahme  der  Unterpositionen  2711  11,  2711  21  und
 2711  29  der  Kombinierten  Nomenklatur,

 5.  Waren  der  Unterposition  2901  10  der  Kombinierten  No-
 menklatur,

 6.  Waren  der  Unterpositionen  2902  20,  2902  30,  2902  41,
 2902  42,  2902  43  und  2902  44  der  Kombinierten  Nomen-
 klatur,

 7.  Waren  der  Unterposition  2905  11  00  der  Kombinierten
 Nomenklatur,  die  nicht  von  synthetischer  Herkunft  sind
 und  die  dazu  bestimmt  sind,  als  Kraft-  oder  Heizstoff  ver-
 wendet  zu  werden,

 8.  Waren  der  Unterposition  3824  90  99  der  Kombinierten
 Nomenklatur,  die  dazu  bestimmt  sind,  als  Kraft-  oder
 Heizstoff  verwendet  zu  werden.

 §  5
 Steueraussetzungsverfahren

 (1)  Die  Steuer  ist  ausgesetzt  (Steueraussetzungsverfahren)
 für  Energieerzeugnisse  nach  §  4,  die

 1.  sich  in  einem  Steuerlager  befinden,

 2.  nach  den  §§  10  bis  13  befördert  werden.

 (2)  Steuerlager  sind

 1.  Herstellungsbetriebe  für  Energieerzeugnisse  (§  6),

 2.  Lager  für  Energieerzeugnisse  (§  7).

 §  6
 Herstellungsbetriebe  für  Energieerzeugnisse

 (1)  Herstellungsbetriebe  im  Sinne  dieses  Gesetzes  sind
 vorbehaltlich  der  Absätze  2  und  3  Betriebe,  in  denen  Energie-
 erzeugnisse  nach  §  4  hergestellt  werden.  Herstellungshand-
 lungen  sind  das  Gewinnen  oder  Bearbeiten  und  in  den  Fällen
 von  §  4  Nr.  1,  7  und  8  das  Bestimmen  der  Waren  zur  Verwen-
 dung  als  Kraft-  oder  Heizstoff.

 (2)  Für  Betriebe,  die  nicht  schon  aus  einem  anderen  Grun-
 de  Herstellungsbetriebe  sind,

 gelten  nicht  als  Herstellung  von  Energieerzeugnissen

 1.  das  Mischen  von  Energieerzeugnissen  miteinander,

 2.  das  Mischen  von  Energieerzeugnissen  mit  anderen  Stof-
 fen

 a)  im  Lager  für  Energieerzeugnisse,

 b)  zum  Kennzeichnen  von  Energieerzeugnissen,

 3.  das  Trocknen  oder  bloße  mechanische  Reinigen  von
 Energieerzeugnissen  vor  der  ersten  Verwendung  sowie
 die  Entnahme  von  Energieerzeugnissen  aus  Waren  der
 Abschnitte  XVI  und  XVII  der  Kombinierten  Nomen-
 klatur,

 4.  das  Gewinnen  von  Energieerzeugnissen

 a)  in  Vorrichtungen  zur  Reinigung  oder  Reinhaltung  von
 Gewässern  und  in  Wasseraufbereitungsanlagen,

 b)  beim  Reinigen  von  Putzstoffen,  Arbeitskleidung  oder
 Altpapier,

 5.  das  Gewinnen  und  Bearbeiten  von  Energieerzeugnissen
 durch  Aufbereiten  von  Ölabfällen  der  Unterpositionen
 2710  91  und  2710  99  der  Kombinierten  Nomenklatur  und
 von  anderen  mit  diesen  vergleichbaren  gebrauchten  Ener-
 gieerzeugnissen  in  den  Betrieben,  in  denen  sie  angefallen
 sind,

 6.  das  Gewinnen  und  Bearbeiten  von  Energieerzeugnissen,
 die  zuvor  steuerfrei  verwendet  worden  sind,  in  dem  Be-
 trieb  des  Verwenders.

 (3)  Wer  Energieerzeugnisse  unter  Steueraussetzung  her-
 stellen  will,  bedarf  der  Erlaubnis.  Sie  wird  auf  Antrag  unter
 Widerrufsvorbehalt  Personen  erteilt,  die  ordnungsgemäß
 kaufmännische  Bücher  führen,  rechtzeitig  Jahresabschlüsse
 aufstellen  und  gegen  deren  steuerliche  Zuverlässigkeit  keine
 Bedenken  bestehen.  Vor  der  Erteilung  ist  Sicherheit  für  die
 Steuer  zu  leisten,  die  voraussichtlich  während  zweier  Monate
 für  aus  dem  Herstellungsbetrieb  in  den  freien  Verkehr  ent-
 nommene  Energieerzeugnisse  entsteht  (§  8),  wenn  Anzei-
 chen  für  eine  Gefährdung  der  Steuer  erkennbar  sind.
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(4)  Die  Erlaubnis  ist  zu  widerrufen,  wenn  eine  der  Voraus-
 setzungen  nach  Absatz  3  Satz  2  nicht  mehr  erfüllt  ist  oder
 eine  angeforderte  Sicherheit  nicht  geleistet  wird.  Die  Erlaub-
 nis  kann  widerrufen  werden,  wenn  eine  geleistete  Sicherheit
 nicht  mehr  ausreicht.

 §  7
 Lager  für  Energieerzeugnisse

 (1)  Lager  für  Energieerzeugnisse  im  Sinne  dieses  Gesetzes
 sind  vorbehaltlich  Absatz  2  Betriebe,  in  denen  Energieer-
 zeugnisse  nach  §  4  unter  Steueraussetzung  gelagert  werden.
 Das  Lager  muss  dem  Großhandel,  dem  Großhandelsvertrieb
 durch  Hersteller,  dem  Mischen  von  Energieerzeugnissen,  der
 Versorgung  von  Verwendern  mit  steuerfreien  Energieerzeug-
 nissen  oder  der  Abgabe  von  Energieerzeugnissen  nach  §  2
 Abs.  1  Nr.  8  Buchstabe  a,  Abs.  2  Nr.  2  oder  Abs.  3  dienen.
 Energieerzeugnisse  dürfen  im  Lager  miteinander  oder  mit
 anderen  Stoffen  gemischt  werden,  wenn  das  Gemisch  ein
 Energieerzeugnis  nach  §  4  ist.

 (2)  Wer  Energieerzeugnisse  unter  Steueraussetzung  lagern
 will,  bedarf  der  Erlaubnis.  Sie  wird  auf  Antrag  unter  Wider-
 rufsvorbehalt  Personen  erteilt,  die  ordnungsgemäß  kaufmän-
 nische  Bücher  führen,  rechtzeitig  Jahresabschlüsse  aufstellen
 und  gegen  deren  steuerliche  Zuverlässigkeit  keine  Bedenken
 bestehen.  Vor  der  Erteilung  ist  Sicherheit  für  die  Steuer  zu
 leisten,  die  voraussichtlich  während  zweier  Monate  für  aus
 dem  Lager  in  den  freien  Verkehr  entnommene  Energie-
 erzeugnisse  in  Person  des  Antragstellers  entsteht  (§  8),  wenn
 Anzeichen  für  eine  Gefährdung  der  Steuer  erkennbar  sind.

 (3)  Die  Erlaubnis  ist  zu  widerrufen,  wenn  eine  der  Voraus-
 setzungen  nach  Absatz  2  Satz  2  nicht  mehr  erfüllt  ist  oder
 eine  angeforderte  Sicherheit  nicht  geleistet  wird.  Die  Erlaub-
 nis  kann  widerrufen  werden,  wenn  eine  geleistete  Sicherheit
 nicht  mehr  ausreicht.

 (4)  Das  Lager  kann  auch  der  Einlagerung  von  Energieer-
 zeugnissen  durch  Dritte  (Einlagerer)  dienen.  Will  der  Einla-
 gerer  Steuerschuldner  nach  §  8  Abs.  2  Satz  2  werden,  muss
 ihm  zuvor  eine  Erlaubnis  erteilt  worden  sein  (zugelassener
 Einlagerer).  Diese  wird  auf  Antrag  erteilt,  wenn  die  Einlage-
 rung  durch  den  Einlagerer  dem  Großhandel  oder  dem  Groß-
 handelsvertrieb  durch  Hersteller  dient  und  der  Einlagerer  die
 eingelagerten  Energieerzeugnisse  im  eigenen  Namen  ver-
 treibt.  Die  Erlaubnis  wird  nicht  erteilt,  wenn  die  Energieer-
 zeugnisse  ausschließlich  nach  §  2  Abs.  1  Nr.  8  Buchstabe  a,
 Abs.  2  Nr.  2  oder  Abs.  3  versteuert  oder  zu  steuerfreien  Zwe-
 cken  entnommen  werden  sollen.  Absatz  2  Satz  2  und  3  und
 Absatz  3  gelten  entsprechend.

 (5)  Abweichend  von  den  Absätzen  1  und  2  kann  das
 Hauptzollamt  auf  Antrag  für  Flüssiggase,  ordnungsgemäß
 gekennzeichnete  Gasöle  der  Unterpositionen  2710  19  41  bis
 2710  19  49  der  Kombinierten  Nomenklatur  und  Heizöle  der
 Unterpositionen  2710  19  61  bis  2710  19  69  der  Kombinier-
 ten  Nomenklatur,  die  nach  §  2  Abs.  1  Nr.  8  Buchstabe  a,
 Abs.  2  Nr.  2  oder  Abs.  3  versteuert  oder  zu  steuerfreien
 Zwecken  nach  den  §§  25,  26  oder  §  27  Abs.  1  abgegeben
 werden  sollen  oder  die  unter  Steueraussetzung  in  ein  anderes
 Steuerlager  im  Steuergebiet  verbracht  werden  sollen,  auch
 dann  eine  Erlaubnis  nach  Absatz  2  erteilen,  wenn  das  Lager
 keine  Lagerstätten  besitzt.

 (6)  Auf  Antrag  des  Erdölbevorratungsverbandes  nach  §  2
 Abs.  1  des  Erdölbevorratungsgesetzes  in  der  Fassung  der  Be-

 kanntmachung  vom  6.  April  1998  (BGBl.  I  S.  679),  zuletzt
 geändert  durch  Artikel  129  der  Verordnung  vom  25.  Novem-
 ber  2003  (BGBl.  I  S.  2304),  in  der  jeweils  geltenden  Fassung
 ist  zuzulassen,  dass  Energieerzeugnisse  zur  Erfüllung  der
 Verbandszwecke  unter  Steueraussetzung  gelagert  werden.

 §  8
 Entstehung  der  Steuer

 bei  Entnahme  in  den  freien  Verkehr

 (1)  Die  Steuer  entsteht  dadurch,  dass  Energieerzeugnisse
 nach  §  4  aus  dem  Steuerlager  entfernt  werden,  ohne  dass  sich
 ein  weiteres  Steueraussetzungsverfahren  oder  ein  Zollverfah-
 ren  nach  §  10  Abs.  1  Nr.  2  anschließt,  oder  dass  sie  zum  Ge-
 oder  Verbrauch  innerhalb  des  Steuerlagers  entnommen  wer-
 den  (Entnahme  in  den  freien  Verkehr).  Schließt  sich  an  die  Ent-
 nahme  in  den  freien  Verkehr  ein  Verfahren  der  Steuerbefrei-
 ung  (§  24  Abs.  1)  an,  kommt  es  zu  keiner  Steuerentstehung.

 (2)  Steuerschuldner  ist  vorbehaltlich  Satz  2  der  Inhaber
 des  Steuerlagers.  Der  zugelassene  Einlagerer  (§  7  Abs.  4
 Satz  2)  wird  für  die  von  ihm  oder  auf  seine  Veranlassung  aus
 dem  Steuerlager  entfernten  Energieerzeugnisse  Steuer-
 schuldner.  Bestehen  Zweifel  an  der  Zuordnung  der  Entnah-
 me,  so  ist  der  Steuerlagerinhaber  Steuerschuldner.  Werden
 Energieerzeugnisse  zu  steuerfreien  Zwecken  an  einen  Nicht-
 berechtigten  abgegeben,  ist  neben  dem  Inhaber  des  Steuerla-
 gers  auch  der  Nichtberechtigte  Steuerschuldner.  Mehrere
 Steuerschuldner  sind  Gesamtschuldner.

 (3)  Der  Steuerschuldner  hat  für  Energieerzeugnisse,  für
 die  in  einem  Monat  die  Steuer  entstanden  ist,  vorbehaltlich
 des  Absatzes  4  bis  zum  15.  Tag  des  folgenden  Monats  eine
 Steuererklärung  abzugeben  und  darin  die  Steuer  selbst  zu  be-
 rechnen  (Steueranmeldung).

 (4)  Für  Energieerzeugnisse,  für  die  die  Steuer  in  der  Zeit
 vom  1.  bis  18.  Dezember  entstanden  ist,  hat  der  Steuerschuld-
 ner  bis  zum  22.  Dezember  eine  Steuererklärung  abzugeben
 und  darin  die  Steuer  selbst  zu  berechnen  (Steueranmeldung).
 Dies  gilt  nicht  für  Unternehmen,  die  im  vorangegangenen
 Kalenderjahr  weniger  als  60  Millionen  Euro  Energiesteuer
 entrichtet  haben.  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  kann
 im  Verwaltungswege  zulassen,  dass  statt  der  nach  Satz  1  an-
 zumeldenden  Steuer  ein  Durchschnittsbetrag  angemeldet
 wird.  Für  die  Anmeldung  von  Energieerzeugnissen,  für  die
 die  Steuer  in  der  Zeit  vom  19.  bis  31.  Dezember  entstanden
 ist,  gilt  Absatz  3  sinngemäß.  Ist  die  Anmeldung  eines  Durch-
 schnittsbetrages  zugelassen  worden,  hat  der  Steuerschuldner
 die  Anmeldung  der  Steuer  nach  Satz  1  in  der  nach  Satz  4  ab-
 zugebenden  Steueranmeldung  nachzuholen.

 (5)  Die  Steuer,  die  in  einem  Monat  entstanden  ist,  ist  vor-
 behaltlich  des  Absatzes  6  am  zehnten  Tag  des  zweiten  auf  die
 Entstehung  folgenden  Monats  fällig.

 (6)  Abweichend  von  Absatz  5  ist  die  Steuer,  die  im  No-
 vember  entstanden  ist,  am  27.  Dezember  fällig.  Säumniszu-
 schläge  werden  abweichend  von  §  240  Abs.  3  der  Abgaben-
 ordnung  nur  dann  nicht  erhoben,  wenn  die  Steuer  spätestens
 am  letzten  Werktag  des  Kalenderjahres  entrichtet  worden  ist,
 wobei  der  Sonnabend  nicht  als  Werktag  gilt.  Die  Sätze  1
 und  2  gelten  auch  für  die  Steuer,  die  in  der  Zeit  vom  1.  bis
 18.  Dezember  entstanden  und  nach  Absatz  4  in  voller  Höhe
 oder  als  Durchschnittsbetrag  anzumelden  ist.  Ist  ein  Durch-
 schnittsbetrag  entrichtet  worden,  ist  der  Unterschiedsbetrag
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zwischen  dem  Durchschnittsbetrag  und  der  angemeldeten
 Steuer  am  10.  Februar  des  folgenden  Jahres  fällig.

 (7)  Für  die  nach  Absatz  1  entstehende  Steuer  ist  im  Voraus
 Sicherheit  zu  leisten,  wenn  Anzeichen  für  eine  Gefährdung
 der  Steuer  erkennbar  sind.

 §  9
 Herstellung  außerhalb  eines  Herstellungsbetriebes

 (1)  Werden  Energieerzeugnisse  nach  §  4  außerhalb  eines
 Herstellungsbetriebes  hergestellt,  entsteht  die  Steuer  mit  der
 Herstellung.

 (2)  Steuerschuldner  ist  der  Hersteller.  Der  Steuerschuldner
 hat  für  Energieerzeugnisse,  für  die  die  Steuer  entstanden  ist,
 unverzüglich  eine  Steuererklärung  abzugeben  und  darin  die
 Steuer  selbst  zu  berechnen  (Steueranmeldung).  Die  Steuer  ist
 sofort  fällig.  Das  Hauptzollamt  kann  auf  Antrag  eine  §  8
 Abs.  3  bis  6  entsprechende  Regelung  treffen;  §  6  Abs.  3
 Satz  2  und  3  und  §  8  Abs.  7  gelten  sinngemäß.

 §  10
 Verkehr  im  Steuergebiet

 (1)  Energieerzeugnisse  nach  §  4  dürfen  unter  Steueraus-
 setzung  aus  einem  Steuerlager

 1.  in  ein  anderes  Steuerlager  im  Steuergebiet  verbracht  wer-
 den  oder

 2.  in  ein  Zollverfahren  überführt  werden,  ausgenommen  das
 Verfahren  der  Überführung  in  den  zollrechtlich  freien
 Verkehr  und  das  Ausfuhrverfahren.

 (2)  Der  Inhaber  des  abgebenden  Steuerlagers  (Versender)
 hat  für  die  Beförderung  unter  Steueraussetzung  Sicherheit  zu
 leisten,  wenn  die  Steuerbelange  gefährdet  erscheinen.

 (3)  Die  Energieerzeugnisse  sind  nach  der  Entfernung  aus
 dem  Steuerlager  unverzüglich  vom  Inhaber  des  anderen
 Steuerlagers  in  sein  Steuerlager  aufzunehmen  oder  vom  In-
 haber  des  Zollverfahrens  in  das  Zollverfahren  überzuführen.
 Mit  der  Aufnahme  oder  Überführung  ist  die  Beförderung  un-
 ter  Steueraussetzung  abgeschlossen.

 (4)  Werden  Energieerzeugnisse  nach  §  4  im  Transitwege
 über  das  Gebiet  eines  anderen  Mitgliedstaates  in  ein  anderes
 Steuerlager  im  Steuergebiet  verbracht,  hat  der  Versender  ab-
 weichend  von  Absatz  2  für  die  Beförderung  unter  Steueraus-
 setzung  eine  in  allen  Mitgliedstaaten  gültige  Sicherheit  zu
 leisten.  Auf  Antrag  kann  das  Hauptzollamt  zulassen,  dass  an
 Stelle  des  Versenders  der  Beförderer  oder  der  Eigentümer  der
 Energieerzeugnisse  die  Sicherheit  leistet.

 §  11
 Verkehr  mit  anderen  Mitgliedstaaten

 (1)  Energieerzeugnisse  nach  §  4  dürfen  unter  Steueraus-
 setzung

 1.  von  Inhabern  von  Steuerlagern  und  berechtigten  Empfän-
 gern  im  Steuergebiet  aus  Steuerlagern  in  anderen  Mit-
 gliedstaaten  bezogen,

 2.  aus  Steuerlagern  im  Steuergebiet  in  Steuerlager  oder  Be-
 triebe  von  berechtigten  Empfängern  in  anderen  Mitglied-
 staaten  verbracht,

 3.  durch  das  Steuergebiet  befördert

 werden.

 (2)  Der  Versender  hat  in  den  Fällen  des  Absatzes  1  Nr.  2
 für  die  Beförderung  unter  Steueraussetzung  eine  in  allen  Mit-
 gliedstaaten  gültige  Sicherheit  zu  leisten.  Auf  Antrag  kann
 das  Hauptzollamt  zulassen,  dass  an  Stelle  des  Versenders  der
 Beförderer  oder  der  Eigentümer  der  Energieerzeugnisse  die
 Sicherheit  leistet.  Werden  die  Energieerzeugnisse  auf  dem
 Seeweg  oder  durch  feste  Rohrleitungen  verbracht,  kann  der
 Versender  von  der  Sicherheitsleistung  befreit  werden,  wenn
 die  Steuerbelange  nicht  gefährdet  erscheinen.

 (3)  Berechtigte  Empfänger  im  Sinne  dieses  Gesetzes  sind
 Personen,  denen  von  einem  anderen  Mitgliedstaat  oder  nach
 Absatz  4  die  Zulassung  erteilt  worden  ist,  Energieerzeugnis-
 se  unter  Steueraussetzung  aus  einem  Mitgliedstaat  zu  ge-
 werblichen  Zwecken

 1.  nicht  nur  gelegentlich  oder

 2.  im  Einzelfall

 zu  beziehen.  Der  Bezug  durch  eine  Einrichtung  des  öffentli-
 chen  Rechts  steht  dem  Bezug  zu  gewerblichen  Zwecken
 gleich.

 (4)  Die  Zulassung  nach  Absatz  3  Satz  1  Nr.  1  wird  auf  An-
 trag  unter  Widerrufsvorbehalt  Personen  erteilt,  die  ordnungs-
 gemäß  kaufmännische  Bücher  führen,  rechtzeitig  Jahresab-
 schlüsse  aufstellen  und  gegen  deren  steuerliche  Zuverlässig-
 keit  keine  Bedenken  bestehen.  Vor  der  Erteilung  ist  Sicher-
 heit  für  die  voraussichtlich  während  zweier  Monate
 entstehende  Steuer  zu  leisten.  Die  Zulassung  ist  zu  widerru-
 fen,  wenn  eine  der  Voraussetzungen  nach  Satz  1  nicht  mehr
 erfüllt  ist  oder  eine  geleistete  Sicherheit  nicht  mehr  ausreicht.
 Im  Falle  von  Absatz  3  Satz  1  Nr.  2  wird  die  Zulassung  erteilt,
 wenn  eine  Sicherheit  in  Höhe  der  im  Einzelfall  entstehenden
 Steuer  geleistet  worden  ist.  Die  Voraussetzungen  der  Sätze  1,
 2  und  4  gelten  nicht  für  die  Zulassung  einer  Einrichtung  des
 öffentlichen  Rechts.  Ist  ein  Beauftragter  zugelassen  worden
 (Absatz  8)  oder  ist  im  Falle  von  Absatz  3  Satz  1  Nr.  1  der  be-
 rechtigte  Empfänger  zugleich  Inhaber  eines  Steuerlagers  für
 die  gleiche  Art  der  Energieerzeugnisse,  kann  von  einer
 Sicherheitsleistung  nach  Satz  2  oder  4  abgesehen  werden,  so-
 lange  keine  Anzeichen  für  eine  Gefährdung  der  Steuer  er-
 kennbar  sind.

 (5)  Die  Energieerzeugnisse  sind  unverzüglich

 1.  vom  Versender  aus  dem  Steuergebiet  in  den  anderen  Mit-
 gliedstaat  zu  verbringen  oder

 2.  vom  Inhaber  des  beziehenden  Steuerlagers  in  sein  Steuer-
 lager  oder  vom  berechtigten  Empfänger  in  seinen  Betrieb
 im  Steuergebiet  aufzunehmen.

 Im  Falle  der  Nummer  2  ist  mit  der  Aufnahme  die  Beförde-
 rung  unter  Steueraussetzung  abgeschlossen.

 (6)  Die  Steuer  entsteht  für  Energieerzeugnisse,  die  in  den
 Betrieb  eines  berechtigten  Empfängers  aufgenommen  wer-
 den,  mit  der  Aufnahme  in  den  Betrieb,  es  sei  denn,  es  schließt
 sich  ein  Verfahren  der  Steuerbefreiung  (§  24  Abs.  1)  an.  Steu-
 erschuldner  ist  der  berechtigte  Empfänger.

 (7)  Der  Steuerschuldner  hat  für  Energieerzeugnisse,  für
 die  in  einem  Monat  die  Steuer  entstanden  ist,  eine  Steuerer-
 klärung  abzugeben  und  darin  die  Steuer  selbst  zu  berechnen
 (Steueranmeldung).  Für  die  Fristen  zur  Abgabe  der  Steuerer-
 klärung  und  die  Fälligkeit  der  Steuer  gilt  §  8  Abs.  3  bis  6  ent-
 sprechend.
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(8)  Auf  Antrag  des  Inhabers  eines  Steuerlagers  in  einem
 anderen  Mitgliedstaat  kann  bei  der  Belieferung  eines  berech-
 tigten  Empfängers  eine  im  Steuergebiet  ansässige  Person  un-
 ter  Widerrufsvorbehalt  als  Beauftragter  zugelassen  werden,
 wenn  sie  ordnungsgemäß  kaufmännische  Bücher  führt,
 rechtzeitig  Jahresabschlüsse  aufstellt,  Aufzeichnungen  über
 die  Lieferungen  des  Antragstellers  in  das  Steuergebiet  führt
 und  gegen  ihre  steuerliche  Zuverlässigkeit  keine  Bedenken
 bestehen.  Vor  der  Erteilung  der  Zulassung  ist  Sicherheit  in
 der  nach  Absatz  4  Satz  2  oder  4  vorgeschriebenen  Höhe  zu
 leisten.  Die  Zulassung  ist  zu  widerrufen,  wenn  eine  der  Vor-
 aussetzungen  nach  Satz  1  nicht  mehr  erfüllt  ist  oder  eine  ge-
 leistete  Sicherheit  nicht  mehr  ausreicht.  Der  Beauftragte  wird
 neben  dem  berechtigten  Empfänger  Steuerschuldner.

 §  12
 Verbringen  nach  Einfuhr

 (1)  Energieerzeugnisse  nach  §  4  dürfen  im  Anschluss  an
 die  Überführung  in  den  zollrechtlich  freien  Verkehr  unter
 Steueraussetzung  in  ein  Steuerlager  im  Steuergebiet  ver-
 bracht  werden.  Für  die  Beförderung  unter  Steueraussetzung
 hat  der  nach  den  Zollvorschriften  zur  Anmeldung  der  Ener-
 gieerzeugnisse  Verpflichtete  (Anmelder)  oder  der  Inhaber
 des  Steuerlagers  Sicherheit  zu  leisten,  wenn  die  Steuerbelan-
 ge  gefährdet  erscheinen.

 (2)  Der  Inhaber  des  Steuerlagers  hat  die  Energieerzeugnis-
 se  unverzüglich  in  sein  Steuerlager  aufzunehmen.  Mit  der
 Aufnahme  ist  die  Beförderung  unter  Steueraussetzung  abge-
 schlossen.

 §  13
 Ausfuhr

 (1)  Energieerzeugnisse  nach  §  4  dürfen  aus  Steuerlagern
 unter  Steueraussetzung  aus  dem  Verbrauchsteuergebiet  der
 Europäischen  Gemeinschaft  ausgeführt  werden.

 (2)  Werden  Energieerzeugnisse  über  Gebiete  anderer  Mit-
 gliedstaaten  ausgeführt,  hat  der  Versender  für  die  Beförde-
 rung  unter  Steueraussetzung  eine  in  allen  Mitgliedstaaten
 gültige  Sicherheit  zu  leisten.  Auf  Antrag  kann  das  Hauptzoll-
 amt  zulassen,  dass  an  Stelle  des  Versenders  der  Beförderer
 oder  der  Eigentümer  der  Energieerzeugnisse  die  Sicherheit
 leistet.  Werden  die  Energieerzeugnisse  auf  dem  Seeweg  oder
 durch  feste  Rohrleitungen  ausgeführt,  kann  der  Versender
 von  der  Sicherheitsleistung  befreit  werden,  wenn  die  Steuer-
 belange  nicht  gefährdet  erscheinen.  Werden  Energieerzeug-
 nisse  nicht  über  Gebiete  anderer  Mitgliedstaaten  ausgeführt,
 hat  der  Versender  Sicherheit  zu  leisten,  wenn  die  Steuerbe-
 lange  gefährdet  erscheinen.

 (3)  Der  Versender  hat  die  Energieerzeugnisse  unverzüg-
 lich  auszuführen.  Mit  der  Ausfuhr  ist  die  Beförderung  unter
 Steueraussetzung  abgeschlossen.

 §  14
 Unregelmäßigkeiten  im  Verkehr

 unter  Steueraussetzung

 (1)  Werden  Energieerzeugnisse  nach  §  4  während  der  Be-
 förderung  nach  den  §§  10  bis  13  im  Steuergebiet  dem  Steuer-
 aussetzungsverfahren  entzogen,  entsteht  die  Steuer,  es  sei
 denn,  dass  sie  nachweislich  untergegangen  oder  an  Personen
 im  Steuergebiet  abgegeben  worden  sind,  die  zum  Bezug  von

 Energieerzeugnissen  unter  Steueraussetzung  oder  von  steu-
 erfreien  Energieerzeugnissen  berechtigt  sind.  Schwund  steht
 dem  Untergang  gleich.  Energieerzeugnisse  gelten  als  entzo-
 gen,  wenn  sie  in  den  Fällen  des  §  10  Abs.  3,  §  11  Abs.  5,  §  12
 Abs.  2  oder  §  13  Abs.  3  nicht  in  das  Steuerlager  oder  den  Be-
 trieb  im  Steuergebiet  aufgenommen,  in  ein  Zollverfahren
 überführt,  aus  dem  Steuergebiet  verbracht  oder  ausgeführt
 werden.

 (2)  Wird  im  Steuergebiet  festgestellt,  dass  Energieerzeug-
 nisse  bei  der  Beförderung  aus  einem  Steuerlager  eines  ande-
 ren  Mitgliedstaates  (§  11  Abs.  1  Nr.  1  und  3)  dem  Steueraus-
 setzungsverfahren  entzogen  worden  sind,  und  kann  nicht  er-
 mittelt  werden,  wo  die  Energieerzeugnisse  entzogen  worden
 sind,  gelten  sie  als  im  Steuergebiet  entzogen.  Satz  1  gilt  sinn-
 gemäß,  wenn  eine  sonstige  Unregelmäßigkeit  festgestellt
 wird,  die  einem  Entziehen  aus  dem  Steueraussetzungsverfah-
 ren  gleichsteht.

 (3)  Sind  Energieerzeugnisse  unter  Steueraussetzung  aus
 einem  Steuerlager  im  Steuergebiet  an  ein  Steuerlager,  einen
 berechtigten  Empfänger  oder  eine  Ausgangszollstelle  in
 einem  anderen  Mitgliedstaat  befördert  worden  (§  11  Abs.  1
 Nr.  2,  §  13)  und  führt  der  Versender  nicht  innerhalb  einer
 Frist  von  vier  Monaten  ab  dem  Tag,  an  dem  die  Energieer-
 zeugnisse  das  Steuerlager  verlassen  haben,  den  Nachweis,
 dass  sie

 1.  am  Bestimmungsort  angelangt  oder

 2.  untergegangen  oder

 3.  auf  Grund  einer  außerhalb  des  Steuergebietes  eingetrete-
 nen  oder  als  eingetreten  geltenden  Unregelmäßigkeit
 nicht  am  Bestimmungsort  angelangt  sind,

 gelten  sie  als  im  Steuergebiet  dem  Steueraussetzungsverfah-
 ren  entzogen.

 (4)  Vorbehaltlich  des  Absatzes  5  ist  Steuerschuldner  in  den
 Fällen  der  Absätze  1  bis  3

 1.  der  Inhaber  des  Steuerlagers  oder  der  Anmelder  (§  12
 Abs.  1  Satz  2),  der  die  Energieerzeugnisse  unter  Steuer-
 aussetzung  befördert  hat,

 2.  daneben

 a)  der  Empfänger  im  Steuergebiet,  wenn  er  vor  Entste-
 hung  der  Steuer  Besitz  an  den  Energieerzeugnissen  er-
 langt  hat,

 b)  der  Beförderer  oder  der  Eigentümer  der  Energieer-
 zeugnisse,  wenn  er  für  die  Beförderung  unter  Steuer-
 aussetzung  an  Stelle  des  Versenders  Sicherheit  geleis-
 tet  hat,

 c)  im  Fall  des  Absatzes  1,  wer  die  Energieerzeugnisse
 entzogen  hat.

 Der  Steuerschuldner  hat  für  Energieerzeugnisse,  für  die  die
 Steuer  entstanden  ist,  unverzüglich  eine  Steuererklärung  ab-
 zugeben  und  darin  die  Steuer  selbst  zu  berechnen  (Steueran-
 meldung).  Die  Steuer  ist  sofort  fällig.

 (5)  Werden  Energieerzeugnisse  während  der  Beförderung
 aus  einem  Steuerlager  im  Steuergebiet  in  ein  anderes  Steuer-
 lager  im  Steuergebiet  (§  10  Abs.  1  Nr.  1)  dem  Steueraus-
 setzungsverfahren  entzogen,  ist  abweichend  von  Absatz  4
 Satz  1  Nr.  1  und  2  Buchstabe  a  und  b  allein  der  Empfänger
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Steuerschuldner,  wenn  er  vor  Entstehung  der  Steuer  Besitz
 an  den  Energieerzeugnissen  erlangt  hat.

 (6)  Wird  in  den  Fällen  der  Absätze  2  und  3  vor  Ablauf
 einer  Frist  von  drei  Jahren  ab  dem  Tag  der  Ausfertigung  des
 Begleitdokuments  festgestellt,  dass  die  die  Steuerentstehung
 auslösende  Unregelmäßigkeit  in  einem  anderen  Mitglied-
 staat  eingetreten  und  die  Steuer  in  diesem  Mitgliedstaat  erho-
 ben  worden  ist,  wird  die  im  Steuergebiet  entrichtete  Steuer
 erstattet.

 Abschnitt  2
 Verbringen  und  Einfuhr  von  Energieerzeugnissen

 des  freien  Verkehrs

 §  15
 Verbringen  zu  gewerblichen  Zwecken

 (1)  Werden  Energieerzeugnisse  nach  §  4  aus  dem  freien
 Verkehr  eines  Mitgliedstaates  zu  gewerblichen  Zwecken  be-
 zogen,  entsteht  die  Steuer  dadurch,  dass  der  Bezieher

 1.  die  Energieerzeugnisse  im  Steuergebiet  in  Empfang
 nimmt  oder

 2.  die  außerhalb  des  Steuergebiets  in  Empfang  genomme-
 nen  Energieerzeugnisse  in  das  Steuergebiet  verbringt
 oder  verbringen  lässt.

 Schließt  sich  an  die  Empfangnahme  oder  das  Verbringen  ein
 Verfahren  der  Steuerbefreiung  (§  24  Abs.  1)  an,  kommt  es  zu
 keiner  Steuerentstehung.  Steuerschuldner  ist  der  Bezieher.
 Der  Bezug  durch  eine  Einrichtung  des  öffentlichen  Rechts
 steht  dem  Bezug  zu  gewerblichen  Zwecken  gleich.

 (2)  Werden  Energieerzeugnisse  nach  §  4  aus  dem  freien
 Verkehr  eines  Mitgliedstaates  in  anderen  als  den  in  Absatz  1
 Satz  1  Nr.  1  und  2  genannten  Fällen  in  das  Steuergebiet  ver-
 bracht,  entsteht  die  Steuer  dadurch,  dass  sie  erstmals  im  Steu-
 ergebiet  zu  gewerblichen  Zwecken  in  Besitz  gehalten  oder
 verwendet  werden.  Steuerschuldner  ist,  wer  sie  in  Besitz  hält
 oder  verwendet.  Schließt  sich  an  die  Inbesitznahme  ein  Ver-
 fahren  der  Steuerbefreiung  an  (§  24  Abs.  1)  oder  werden  die
 Energieerzeugnisse  in  einem  solchen  Verfahren  verwendet,
 kommt  es  zu  keiner  Steuerentstehung.

 (3)  Wer  Energieerzeugnisse  nach  den  Absätzen  1  oder  2
 beziehen,  in  Besitz  halten  oder  verwenden  will,  hat  dies  dem
 Hauptzollamt  vorher  anzuzeigen  und  für  die  Steuer  Sicher-
 heit  zu  leisten.

 (4)  Die  Absätze  1  bis  3  gelten  nicht

 1.  für  Kraftstoffe  in  Hauptbehältern  von  Fahrzeugen,  Spezi-
 alcontainern,  Arbeitsmaschinen  und  -geräten  sowie  Kühl-
 und  Klimaanlagen,

 2.  für  Kraftstoffe,  die  in  Reservebehältern  eines  Fahrzeugs
 bis  zu  einer  Gesamtmenge  von  20  Litern  mitgeführt  wer-
 den,

 3.  für  Heizstoffe  im  Vorratsbehälter  der  Standheizung  eines
 Fahrzeugs.

 (5)  Der  Steuerschuldner  hat  für  Energieerzeugnisse,  für
 die  die  Steuer  entstanden  ist,  unverzüglich  eine  Steuererklä-
 rung  abzugeben  und  darin  die  Steuer  selbst  zu  berechnen
 (Steueranmeldung).  Die  Steuer  ist  am  25.  Tag  des  auf  die  Ent-
 stehung  folgenden  Monats  fällig.  Wird  das  Verfahren  nach
 Absatz  3  nicht  eingehalten,  ist  die  Steuer  sofort  fällig.  Das

 Hauptzollamt  kann  zur  Steuervereinfachung  zulassen,  dass
 der  Steuerschuldner  abweichend  von  Satz  1  die  Steueranmel-
 dung  für  Energieerzeugnisse,  für  die  die  Steuer  in  einem
 Monat  entstanden  ist,  bis  zum  15.  Tag  des  auf  die  Entstehung
 folgenden  Monats  abgibt.

 §  16
 Verbringen  zu  privaten  Zwecken

 (1)  Energieerzeugnisse  nach  §  4,  die  eine  Privatperson  für
 ihren  Bedarf  in  einem  anderen  Mitgliedstaat  im  freien  Ver-
 kehr  erwirbt  und  selbst  in  das  Steuergebiet  befördert,  sind
 steuerfrei.  Die  Steuerfreiheit  ist  jedoch  ausgeschlossen  für

 1.  flüssige  Heizstoffe,  ausgenommen  Flüssiggase  in  Fla-
 schen,  und

 2.  Kraftstoffe,  die  in  anderen  Behältnissen  als  dem  Hauptbe-
 hälter  des  Fahrzeugs  befördert  werden,  ausgenommen  in
 Reservebehältern  des  Fahrzeugs  bis  zu  einer  Gesamtmen-
 ge  von  20  Litern.

 (2)  Die  Steuer  für  Energieerzeugnisse,  die  nach  Absatz  1
 Satz  2  nicht  steuerfrei  sind  oder  die  auf  Rechnung  der  Privat-
 person  befördert  werden,  entsteht  mit  dem  Verbringen  in  das
 Steuergebiet.  Steuerschuldner  ist  die  Privatperson.

 (3)  Für  Energieerzeugnisse,  für  die  die  Steuer  entstanden
 ist,  hat  der  Steuerschuldner  unverzüglich  eine  Steuererklä-
 rung  abzugeben  und  darin  die  Steuer  selbst  zu  berechnen
 (Steueranmeldung).  Die  Steuer  ist  sofort  fällig.

 §  17
 Entnahme  aus  Hauptbehältern

 (1)  Für  Energieerzeugnisse,  für  die  auf  Grund  der  Ausnah-
 meregelungen  des  §  15  Abs.  4  Nr.  1  oder  Abs.  4  Nr.  3  keine
 Steuer  nach  §  15  Abs.  1  oder  2  entstanden  ist  oder  die  nach
 §  16  Abs.  1  in  Hauptbehältern  von  Fahrzeugen  unversteuert
 in  das  Steuergebiet  verbracht  worden  sind,  entsteht  die  Steuer
 dadurch,  dass  sie

 1.  aus  dem  Hauptbehälter  oder  dem  Vorratsbehälter  ohne
 technische  Notwendigkeit  entnommen  oder  nach  der  Ent-
 nahme  abgegeben  oder  verwendet  werden,  soweit  die
 Steuer  nicht  nach  §  21  Abs.  1  entsteht,

 2.  zur  stationären  Nutzung  eines  Wasserfahrzeugs  als
 Wohn-,  Hotelschiff  oder  zu  ähnlichen  Zwecken  verwen-
 det  werden.

 Steuerschuldner  ist,  wer  eine  der  genannten  Handlungen  vor-
 nimmt.  Mehrere  Steuerschuldner  sind  Gesamtschuldner.

 (2)  Der  Steuerschuldner  hat  für  Energieerzeugnisse,  für
 die  die  Steuer  entstanden  ist,  unverzüglich  eine  Steuererklä-
 rung  abzugeben  und  darin  die  Steuer  selbst  zu  berechnen
 (Steueranmeldung).  Die  Steuer  ist  sofort  fällig.  Das  Haupt-
 zollamt  kann  auf  Antrag  im  Einzelfall  abweichende  Fristen
 bestimmen;  §  8  Abs.  7  gilt  sinngemäß.

 §  18
 Versandhandel

 (1)  Versandhandel  betreibt,  wer  Energieerzeugnisse  nach
 §  4  aus  dem  freien  Verkehr  des  Mitgliedstaates,  in  dem  er  sei-
 nen  Sitz  hat,  an  Privatpersonen  in  anderen  Mitgliedstaaten
 liefert  und  den  Versand  der  Energieerzeugnisse  an  den  Er-
 werber  selbst  durchführt  oder  durch  andere  durchführen  lässt
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(Versandhändler).  Als  Privatpersonen  gelten  alle  Erwerber,
 die  sich  gegenüber  dem  Versandhändler  nicht  als  Abnehmer
 ausweisen,  deren  innergemeinschaftliche  Erwerbe  nach  den
 Vorschriften  des  Umsatzsteuergesetzes  der  Umsatzsteuer  un-
 terliegen.

 (2)  Werden  Energieerzeugnisse  nach  Absatz  1  durch  einen
 Versandhändler  mit  Sitz  in  einem  anderen  Mitgliedstaat  in
 das  Steuergebiet  geliefert,  entsteht  die  Steuer  mit  der  Auslie-
 ferung  der  Energieerzeugnisse  an  die  Privatperson  im  Steuer-
 gebiet.  Steuerschuldner  ist  der  Versandhändler.

 (3)  Wer  als  Versandhändler  Energieerzeugnisse  in  das
 Steuergebiet  liefern  will,  hat  dies  vorher  dem  für  den  Emp-
 fänger  zuständigen  Hauptzollamt  unter  Angabe  der  für  die
 Versteuerung  maßgebenden  Merkmale  anzuzeigen  sowie  Si-
 cherheit  für  die  Steuer  zu  leisten.  Wird  ein  Beauftragter  zuge-
 lassen  (Absatz  5),  muss  die  Sicherheit  auch  dessen  Steuer-
 schuld  abdecken.

 (4)  Der  Steuerschuldner  hat  für  Energieerzeugnisse,  für
 die  die  Steuer  entstanden  ist,  unverzüglich  eine  Steuererklä-
 rung  abzugeben  und  darin  die  Steuer  selbst  zu  berechnen
 (Steueranmeldung).  Die  Steuer  ist  am  25.  Tag  des  auf  die  Ent-
 stehung  folgenden  Monats  fällig.  Wird  das  Verfahren  nach
 Absatz  3  nicht  eingehalten,  ist  die  Steuer  sofort  fällig.  Das
 Hauptzollamt  kann  zur  Steuervereinfachung  zulassen,  dass
 der  Steuerschuldner  abweichend  von  Satz  1  die  Steueranmel-
 dung  für  Energieerzeugnisse,  für  die  die  Steuer  in  einem
 Monat  entstanden  ist,  bis  zum  15.  Tag  des  auf  die  Entstehung
 folgenden  Monats  abgibt.

 (5)  Auf  Antrag  des  Versandhändlers  kann  eine  im  Steuer-
 gebiet  ansässige  Person  unter  Widerrufsvorbehalt  als  Beauf-
 tragter  zugelassen  werden,  wenn  sie  ordnungsgemäß  kauf-
 männische  Bücher  führt,  rechtzeitig  Jahresabschlüsse  auf-
 stellt,  Aufzeichnungen  über  die  Lieferungen  des  Antragstel-
 lers  in  das  Steuergebiet  führt  und  gegen  ihre  steuerliche
 Zuverlässigkeit  keine  Bedenken  bestehen.  Die  Zulassung  ist
 zu  widerrufen,  wenn  eine  der  Voraussetzungen  nach  Satz  1
 nicht  mehr  erfüllt  ist.  Der  Beauftragte  wird  neben  dem  Ver-
 sandhändler  Steuerschuldner  und  hat  die  sonstigen  steuer-
 lichen  Pflichten  des  Versandhändlers  zu  erfüllen.

 (6)  Wer  als  Versandhändler  mit  Sitz  im  Steuergebiet  Ener-
 gieerzeugnisse  in  einen  anderen  Mitgliedstaat  liefern  will,
 hat  dies  vorher  dem  zuständigen  Hauptzollamt  anzuzeigen.
 Er  hat  Aufzeichnungen  über  die  gelieferten  Energieerzeug-
 nisse  zu  führen  und  die  von  dem  Mitgliedstaat  geforderten
 Voraussetzungen  für  die  Lieferung  zu  erfüllen.

 §  19
 Einfuhr

 Werden  Energieerzeugnisse  nach  §  4  aus  einem  Drittland
 unmittelbar  in  das  Steuergebiet  eingeführt  oder  befinden  sie
 sich

 1.  in  einem  Zollverfahren  oder

 2.  in  einer  Freizone  oder  einem  Freilager,

 gelten  für  die  Entstehung  der  Steuer  und  den  Zeitpunkt,  der
 für  ihre  Bemessung  maßgebend  ist,  für  die  Person  des  Steuer-
 schuldners,  die  Fälligkeit,  den  Zahlungsaufschub,  das  Erlö-
 schen,  ausgenommen  das  Erlöschen  durch  Einziehung,  den
 Erlass,  die  Erstattung  und  die  Nacherhebung  der  Steuer  und
 für  das  Steuerverfahren  die  Zollvorschriften  sinngemäß.  Ab-

 weichend  von  Satz  1  bleibt  §  227  der  Abgabenordnung  für
 den  Erlass  oder  die  Erstattung  aus  in  der  Person  des  Steuer-
 schuldners  liegenden  Billigkeitsgründen  unberührt.  Eine
 Steuer  entsteht  nicht,  wenn  sich  an  die  Überführung  in  den
 zollrechtlich  freien  Verkehr  ein  Verfahren  der  Steuerbefrei-
 ung  (§  24  Abs.  1)  anschließt.

 Abschnitt  3
 Freier  Verkehr  in  sonstigen  Fällen

 §  20
 Differenzversteuerung

 (1)  Werden  nach  §  2  Abs.  3  Satz  1  versteuerte  Energieer-
 zeugnisse,  ausgenommen  Erdgas,  nicht  zu  den  in  §  2  Abs.  3
 Satz  1  und  2  genannten  Zwecken  abgegeben  oder  verwendet,
 entsteht  vorbehaltlich  Absatz  3  und  §  21  die  Steuer  in  Höhe
 der  Differenz  zu  dem  zutreffenden  Steuersatz  des  §  2  Abs.  1
 oder  2.  Kann  der  Verbleib  der  Energieerzeugnisse  nicht  fest-
 gestellt  werden,  gilt  Satz  1  entsprechend.

 (2)  Werden  nach  §  2  Abs.  1  Nr.  8  Buchstabe  a  oder  Abs.  2
 Nr.  2  versteuerte  Flüssiggase  nicht  unvermischt  mit  anderen
 Energieerzeugnissen  abgegeben  oder  verwendet,  entsteht  die
 Steuer  in  Höhe  der  Differenz  zu  dem  Steuersatz  des  §  2
 Abs.  1  Nr.  8  Buchstabe  b.  Satz  1  gilt  entsprechend,  wenn  der
 Verbleib  der  Energieerzeugnisse  nicht  festgestellt  werden
 kann.

 (3)  Die  Steuer  entsteht  nicht,  wenn  die  Energieerzeugnisse
 untergegangen  sind.  Schwund  steht  dem  Untergang  gleich.
 Darüber  hinaus  entsteht  keine  Steuer,  wenn  Energieerzeug-
 nisse  nach  §  4  an  ein  Steuerlager  abgegeben  werden.

 (4)  Steuerschuldner  ist,  wer  eine  der  genannten  Handlun-
 gen  vornimmt.  Mehrere  Steuerschuldner  sind  Gesamtschuld-
 ner.  Der  Steuerschuldner  hat  für  Energieerzeugnisse,  für  die
 die  Steuer  entstanden  ist,  unverzüglich  eine  Steuererklärung
 abzugeben  und  darin  die  Steuer  selbst  zu  berechnen  (Steuer-
 anmeldung).  Die  Steuer  ist  sofort  fällig.

 §  21
 Entstehung  der  Steuer  für  gekennzeichnete

 Energieerzeugnisse

 (1)  Die  Steuer  entsteht  für  Energieerzeugnisse,  die  zuge-
 lassene  Kennzeichnungsstoffe  enthalten  und  die  als  Kraft-
 stoff  bereitgehalten,  abgegeben,  mitgeführt  oder  verwendet
 werden,  in  Höhe  des  Steuersatzes  nach  §  2  Abs.  1  Nr.  4  Buch-
 stabe  a.  Satz  1  gilt  nicht  in  den  Fällen  nach  den  §§  3,  17
 Abs.  1  Satz  1  Nr.  2,  §§  26,  27  Abs.  1  sowie  in  den  nach  §  66
 Abs.  1  Nr.  12  zugelassenen  Fällen.  Zu  versteuern  ist  abwei-
 chend  von  Satz  1

 1.  mindestens  die  Menge,  die  dem  Fassungsvermögen  des
 jeweiligen  Hauptbehälters  entspricht,  wenn  die  genann-
 ten  Handlungen  bei  der  Überprüfung  von  Fahrzeugen
 oder  Anlagen,  in  denen  Energieerzeugnisse  als  Kraftstoff
 verwendet  werden,  festgestellt  werden,

 2.  nur  die  in  den  Rohrleitungen,  Armaturen  oder  im  Abgabe-
 schlauch  eines  Transportmittels  verbliebene  Restmenge
 an  gekennzeichnetem  Gasöl  in  dem  Fall,  dass  ein  Ge-
 misch  dadurch  entstanden  ist,  dass  die  Restmenge  beim
 Abgabevorgang  eines  nicht  gekennzeichneten  Energie-
 erzeugnisses  diesem  zugegeben  wurde.
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(2)  Steuerschuldner  ist,  wer  eine  der  genannten  Handlun-
 gen  vornimmt.  Mehrere  Steuerschuldner  sind  Gesamtschuld-
 ner.  Im  Falle  des  Absatzes  1  bleiben  Steuern,  die  auf  Grund
 von  anderen  als  den  dort  genannten  Tatbeständen  entstanden
 sind,  unberührt.  Der  Steuerschuldner  hat  für  Energieerzeug-
 nisse,  für  die  die  Steuer  entstanden  ist,  unverzüglich  eine
 Steuererklärung  abzugeben  und  darin  die  Steuer  selbst  zu  be-
 rechnen  (Steueranmeldung).  Die  Steuer  ist  sofort  fällig.

 §  22
 Entstehung  der  Steuer  für  Energieerzeugnisse

 nach  §  4,  Auffangtatbestand

 (1)  Ist  für  Energieerzeugnisse  nach  §  4  eine  Steuer  nicht
 auf  Grund  einer  sonstigen  Bestimmung  dieses  Gesetzes  ent-
 standen,  so  entsteht  sie  dadurch,  dass  die  Energieerzeugnisse
 als  Kraft-  oder  Heizstoff  oder  als  Zusatz  oder  Verlängerungs-
 mittel  von  Kraft-  oder  Heizstoffen  abgegeben  oder  verwen-
 det  werden.  Satz  1  gilt  nicht  für  Gemische,  die  bei  den  in  §  6
 Abs.  2  Nr.  1  und  2  genannten  Mischvorgängen  entstanden
 sind.

 (2)  Steuerschuldner  ist,  wer  eine  der  genannten  Handlun-
 gen  vornimmt.  Mehrere  Steuerschuldner  sind  Gesamtschuld-
 ner.  Der  Steuerschuldner  hat  für  Energieerzeugnisse,  für  die
 die  Steuer  entstanden  ist,  unverzüglich  eine  Steuererklärung
 abzugeben  und  darin  die  Steuer  selbst  zu  berechnen  (Steuer-
 anmeldung).  Die  Steuer  ist  sofort  fällig.

 §  23
 Entstehung  der  Steuer  für  sonstige  Energieerzeugnisse

 (1)  Für  andere  als  in  §  4  genannte  Energieerzeugnisse,
 ausgenommen  Kohle  und  Erdgas,  entsteht  die  Steuer  vorbe-
 haltlich  §  20  Abs.  1  dadurch,  dass  sie

 1.  erstmals  im  Steuergebiet  als  Kraft-  oder  Heizstoff  oder  als
 Zusatz  oder  Verlängerungsmittel  von  Kraft-  oder  Heiz-
 stoffen  abgegeben  werden,

 2.  im  Steuergebiet  als  Kraft-  oder  Heizstoff  verwendet  wer-
 den,  wenn  eine  Steuer  nicht  nach  Nummer  1  entstanden  ist,

 3.  mit  Energieerzeugnissen  nach  §  4  außerhalb  eines  Steuer-
 lagers  gemischt  werden,  wenn  das  Gemisch  ein  Energie-
 erzeugnis  nach  §  4  ist  und  als  Kraft-  oder  Heizstoff  oder
 als  Zusatz  oder  Verlängerungsmittel  von  Kraft-  oder
 Heizstoffen  abgegeben  oder  verwendet  wird,  oder

 4.  mit  versteuertem  Erdgas  gemischt  werden,  wenn  das
 Gemisch  Erdgas  ist  und  als  Kraft-  oder  Heizstoff  oder  als
 Zusatz  oder  Verlängerungsmittel  von  Kraft-  oder  Heiz-
 stoffen  abgegeben  oder  verwendet  wird.

 Nachweisliche  Vorversteuerungen  sind  anzurechnen.  Die
 Steuer  entsteht  nicht,  wenn  die  Voraussetzungen  eines  Ver-
 fahrens  der  Steuerbefreiung  (§  24  Abs.  1)  vorliegen.

 (2)  Absatz  1  gilt  nicht

 1.  für  Schmierstoffe  zur  Herstellung  von  Zweitaktergemi-
 schen,

 2.  für  Wasser  zur  Herstellung  von  Diesel-Wasser-Gemi-
 schen  und

 3.  für  Kraft-  und  Heizstoffadditive  der  Position  3811  der
 Kombinierten  Nomenklatur,  die  an  ein  Steuerlager  abge-
 geben,  aus  dem  Steuergebiet  verbracht  oder  ausgeführt
 werden.

 (3)  Steuerschuldner  ist

 1.  im  Fall  des  Absatzes  1  Satz  1  Nr.  1  derjenige,  der  die  En-
 ergieerzeugnisse  abgibt,  wenn  dieser  im  Steuergebiet  an-
 sässig  ist,  andernfalls  der  Empfänger,

 2.  im  Übrigen  derjenige,  der  eine  der  genannten  Handlungen
 vornimmt.

 (4)  Wer  Energieerzeugnisse  nach  Absatz  1  abgeben,  bezie-
 hen  oder  verwenden  will,  hat  dies  dem  zuständigen  Haupt-
 zollamt  vorher  anzuzeigen.  Erfolgen  die  Handlungen  nicht
 nur  gelegentlich,  kann  das  Hauptzollamt  auf  weitere  Anzei-
 gen  verzichten.

 (5)  Für  die  nach  Absatz  1  entstehende  Steuer  ist  im  Voraus
 Sicherheit  zu  leisten,  wenn  Anzeichen  für  eine  Gefährdung
 der  Steuer  erkennbar  sind.

 (6)  Der  Steuerschuldner  hat  für  Energieerzeugnisse,  für
 die  in  einem  Monat  die  Steuer  entstanden  ist,  eine  Steuerer-
 klärung  abzugeben  und  darin  die  Steuer  selbst  zu  berechnen
 (Steueranmeldung).  Für  die  Fristen  zur  Abgabe  der  Steuerer-
 klärung  und  die  Fälligkeit  der  Steuer  gilt  §  8  Abs.  3  bis  6  ent-
 sprechend.  Wird  das  Verfahren  nach  Absatz  4  nicht  eingehal-
 ten  oder  eine  nach  Absatz  5  angeforderte  Sicherheit  nicht  ge-
 leistet,  hat  der  Steuerschuldner  für  die  entstandene  Steuer  un-
 verzüglich  eine  Steuererklärung  abzugeben  und  darin  die
 Steuer  selbst  zu  berechnen  (Steueranmeldung).  Die  Steuer  ist
 sofort  fällig.

 Abschnitt  4
 Steuerbefreiungen

 §  24
 Begriffsbestimmungen,  Erlaubnis

 (1)  Verfahren  der  Steuerbefreiung  sind  die  steuerfreie  Ver-
 wendung  und  die  steuerfreie  Verteilung.  Energieerzeugnisse,
 die  nach  den  §§  25  bis  29  steuerfrei  verwendet  werden  dür-
 fen,  können  zu  diesen  Zwecken  steuerfrei  abgegeben  werden.

 (2)  Wer  Energieerzeugnisse  steuerfrei  in  den  Fällen  der
 §§  25  bis  29  verwenden  will,  bedarf  der  Erlaubnis  als  Ver-
 wender.  Wer  Energieerzeugnisse  steuerfrei  in  den  Fällen  der
 §§  25  bis  29  abgeben  will,  bedarf  vorbehaltlich  Absatz  3  der
 Erlaubnis  als  Verteiler.

 (3)  Einer  Erlaubnis  als  Verteiler  bedarf  nicht  der  Inhaber
 eines  Steuerlagers,  soweit  er  Energieerzeugnisse  aus  dem
 Steuerlager  zu  steuerfreien  Zwecken  abgibt.  In  diesem  Fall
 befinden  sich  die  Energieerzeugnisse  mit  der  Entfernung  aus
 dem  Steuerlager  im  Verfahren  der  Steuerbefreiung  des  Emp-
 fängers.

 (4)  Inhabern  einer  Erlaubnis  nach  Absatz  2  kann  auch  die
 Ausfuhr  und  das  Verbringen  von  Energieerzeugnissen  aus
 dem  Steuergebiet  erlaubt  werden,  sofern  Steuerbelange  nicht
 beeinträchtigt  sind.

 (5)  Die  Erlaubnis  nach  den  Absätzen  2  und  4  wird  auf  An-
 trag  unter  Widerrufsvorbehalt  Personen  erteilt,  gegen  deren
 steuerliche  Zuverlässigkeit  keine  Bedenken  bestehen.  Sie  ist
 zu  widerrufen,  wenn  die  Voraussetzung  nach  Satz  1  nicht
 mehr  erfüllt  ist.

 (6)  Der  Erlaubnisinhaber  hat  die  Energieerzeugnisse,  so-
 weit  er  sie  in  seinem  Betrieb  verwenden  will,  unverzüglich
 aufzunehmen.  Die  Energieerzeugnisse  dürfen  nur  zu  dem  in
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der  Erlaubnis  genannten  Zweck  verwendet  oder  abgegeben
 werden.

 §  25
 Steuerbefreiung  für  Verwendungen

 zu  anderen  Zwecken

 (1)  Energieerzeugnisse  nach  §  4  dürfen  steuerfrei  verwen-
 det  werden  zu  anderen  Zwecken  als

 1.  zur  Verwendung  als  Kraft-  oder  Heizstoff,

 2.  zur  Herstellung  von  in  §  4  genannten  Kraft-  oder  Heiz-
 stoffen.

 Eine  steuerfreie  Verwendung  ist  ausgeschlossen,  wenn  in  der
 Verwendung  eine  Herstellung  nach  §  6  liegt.  Satz  2  gilt  nicht,
 wenn  zur  Herstellung  eines  Energieerzeugnisses  nach  §  4
 Waren  der  Unterpositionen  2710  11  21,  2710  11  25  oder
 2710  19  29  der  Kombinierten  Nomenklatur  eingesetzt  wer-
 den  und  diese  nach  §  4  Nr.  3  nicht  unter  Steueraussetzung  be-
 fördert  werden  können.

 (2)  Energieerzeugnisse  dürfen  steuerfrei  verwendet  wer-
 den  als  Probe  zu  Untersuchungszwecken.

 §  26
 Steuerbefreiung,  Eigenverbrauch

 (1)  Auf  dem  Betriebsgelände  eines  Herstellungsbetriebes
 (§  6)  und  eines  Gasgewinnungsbetriebes  (§  44  Abs.  3)  dürfen
 Energieerzeugnisse  vom  Inhaber  des  Betriebes  steuerfrei  zur
 Aufrechterhaltung  des  Betriebes  verwendet  werden.

 (2)  Auf  dem  Betriebsgelände  eines  Betriebes,  der  Energie-
 erzeugnisse  herstellt  und  nicht  von  Absatz  1  erfasst  wird,  dür-
 fen  auf  dem  Betriebsgelände  hergestellte  Energieerzeugnisse
 vom  Inhaber  des  Betriebes  steuerfrei  zur  Aufrechterhaltung
 des  Betriebes  verwendet  werden.  §  1  Abs.  3  Satz  2  gilt  nicht.

 (3)  Auf  dem  Betriebsgelände  eines  Betriebes,  der  Energie-
 erzeugnisse  herstellt  und  nicht  von  Absatz  1  erfasst  wird,  dür-
 fen  auch  nicht  auf  dem  Betriebsgelände  hergestellte  Energie-
 erzeugnisse  vom  Inhaber  des  Betriebes  steuerfrei  zur  Auf-
 rechterhaltung  des  Betriebes  verwendet  werden,  soweit  die
 im  Betrieb  hergestellten  Energieerzeugnisse  als  Kraft-  oder
 Heizstoff  oder  als  Zusatz  oder  Verlängerungsmittel  von
 Kraft-  oder  Heizstoffen  abgegeben  oder  verwendet  werden.
 §  1  Abs.  3  Satz  2  gilt  nicht.  Satz  1  gilt  nicht  für  Kohlebetriebe
 (§  31  Abs.  1  Satz  1).

 (4)  Die  Absätze  1  bis  3  gelten  nicht  für

 1.  Kohle  und  Erdgas,

 2.  andere  Energieerzeugnisse,  soweit  diese  zum  Antrieb  von
 Fahrzeugen  verwendet  werden.

 Nicht  erfasst  werden  von  den  Absätzen  2  und  3  die  in  §  6
 Abs.  2  genannten  Vorgänge.

 §  27
 Steuerbefreiung,  Schiff-  und  Luftfahrt

 (1)  Energieerzeugnisse  der  Unterpositionen  2710  19  41
 bis  2710  19  99  der  Kombinierten  Nomenklatur  dürfen  steu-
 erfrei  verwendet  werden  in  Wasserfahrzeugen

 1.  für  die  Schifffahrt  mit  Ausnahme  der  privaten  nichtge-
 werblichen  Schifffahrt,

 2.  bei  der  Instandhaltung  von  Wasserfahrzeugen  nach  Num-
 mer  1  und

 3.  bei  der  Herstellung  von  Wasserfahrzeugen.

 Dies  gilt  für  Energieerzeugnisse  der  Unterpositionen
 2710  19  41  bis  2710  19  49  der  Kombinierten  Nomenklatur
 nur,  wenn  sie  ordnungsgemäß  gekennzeichnet  sind.

 (2)  Flugbenzin  der  Unterposition  2710  11  31  der  Kombi-
 nierten  Nomenklatur,  dessen  Researchoktanzahl  den  Wert
 von  100  nicht  unterschreitet,  und  Flugturbinenkraftstoff  der
 Unterposition  2710  19  21  der  Kombinierten  Nomenklatur
 dürfen  steuerfrei  verwendet  werden  in  Luftfahrzeugen

 1.  für  die  Luftfahrt  mit  Ausnahme  der  privaten  nichtgewerb-
 lichen  Luftfahrt,

 2.  bei  der  Instandhaltung  von  Luftfahrzeugen  nach  Nummer
 1  sowie

 3.  bei  der  Entwicklung  und  Herstellung  von  Luftfahrzeugen.

 (3)  Die  in  Absatz  2  genannten  Energieerzeugnisse  dürfen
 steuerfrei  verwendet  werden  in  für  Luftfahrzeuge  bestimm-
 ten  Triebwerken  und  Motoren  bei  deren  Entwicklung  und
 Herstellung.

 §  28
 Steuerbefreiung  für  gasförmige  Energieerzeugnisse

 Zu  den  in  §  2  Abs.  3  Satz  1  genannten  Zwecken  dürfen
 steuerfrei  verwendet  werden:

 1.  gasförmige  Kohlenwasserstoffe,  die  aus  dem  biologisch
 abbaubaren  Anteil  von  Erzeugnissen  der  Land-  und  Forst-
 wirtschaft  oder  von  Abfällen  gewonnen  werden,  die  bei
 der  Tierhaltung,  bei  der  Lagerung  von  Abfällen  oder  bei
 der  Abwasserreinigung  anfallen  oder  die  aus  Gründen  der
 Luftreinhaltung  und  aus  Sicherheitsgründen  bei  der  Lage-
 rung  oder  Verladung  von  Energieerzeugnissen,  beim  Be-
 tanken  von  Fahrzeugen,  bei  der  Entgasung  von  Transport-
 mitteln,  bei  Verfahren  der  chemischen  Industrie,  ausge-
 nommen  bei  der  Herstellung  von  Energieerzeugnissen,
 und  beim  Kohleabbau  aufgefangen  werden,

 2.  Energieerzeugnisse  der  Position  2705  der  Kombinierten
 Nomenklatur.

 Ein  Mischen  mit  anderen  Energieerzeugnissen  unmittelbar
 vor  der  Verwendung  schließt  für  den  eingesetzten  Anteil  an
 Energieerzeugnissen  nach  Satz  1  die  Steuerbefreiung  nicht
 aus.  Satz  1  Nr.  2  gilt  nicht  für  Energieerzeugnisse  der  Position
 2705  der  Kombinierten  Nomenklatur,  soweit  diese  Waren  der
 Positionen  2710  oder  2711  der  Kombinierten  Nomenklatur,
 die  nicht  nach  Satz  1  steuerfrei  sind,  durch  Beimischung  ent-
 halten  oder  aus  diesen  Waren  erzeugt  worden  sind.

 §  29
 Steuerbefreiung  für  im  Betrieb  angefallene

 Energieerzeugnisse

 Zu  den  in  §  2  Abs.  3  Satz  1  genannten  Zwecken  dürfen
 steuerfrei  verwendet  werden:

 1.  Energieerzeugnisse,  die  in  Vorrichtungen  zur  Reinigung
 oder  Reinhaltung  von  Gewässern,  in  Wasseraufberei-
 tungsanlagen  oder  beim  Reinigen  von  Putzstoffen,  Ar-
 beitskleidung  oder  Altpapier  gewonnen  werden,
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2.  Ölabfälle  der  Unterpositionen  2710  91  und  2710  99  der
 Kombinierten  Nomenklatur  und  andere  mit  diesen  ver-
 gleichbare  gebrauchte  Energieerzeugnisse  sowie  aufbe-
 reitete  Energieerzeugnisse  der  vorstehenden  Beschaffen-
 heit,  wenn  diese  in  dem  Betrieb  aufbereitet  wurden,  in
 dem  sie  angefallen  sind.

 §  30
 Zweckwidrigkeit

 (1)  Die  Steuer  entsteht  vorbehaltlich  §  21  nach  dem  zutref-
 fenden  Steuersatz  des  §  2,  wenn  die  Energieerzeugnisse  ent-
 gegen  der  in  der  Erlaubnis  genannten  Zweckbestimmung
 verwendet  oder  abgegeben  werden,  nicht  in  den  Betrieb  auf-
 genommen  werden  oder  der  Verbleib  der  Energieerzeugnisse
 nicht  festgestellt  werden  kann.  Die  Steuer  entsteht  nicht,
 wenn  die  Energieerzeugnisse  untergegangen  oder  an  Perso-
 nen  abgegeben  worden  sind,  die  zum  Bezug  von  steuerfreien
 Energieerzeugnissen  berechtigt  sind.  Darüber  hinaus  entsteht
 auch  keine  Steuer,  wenn  Energieerzeugnisse  nach  §  4  an
 Steuerlagerinhaber  abgegeben  werden.  Schwund  steht  dem
 Untergang  gleich.

 (2)  Steuerschuldner  ist  der  Erlaubnisinhaber,  wenn  er  vor
 Entstehung  der  Steuer  Besitz  an  den  Energieerzeugnissen  er-
 langt  hat,  sonst  der  Steuerlagerinhaber.  Werden  Energieer-
 zeugnisse  zu  steuerfreien  Zwecken  an  einen  Nichtberechtig-
 ten  abgegeben,  ist  daneben  auch  der  Nichtberechtigte  Steuer-
 schuldner.  Mehrere  Steuerschuldner  sind  Gesamtschuldner.
 Der  Steuerschuldner  hat  für  Energieerzeugnisse,  für  die  die
 Steuer  entstanden  ist,  unverzüglich  eine  Steuererklärung  ab-
 zugeben  und  darin  die  Steuer  selbst  zu  berechnen  (Steueran-
 meldung).  Die  Steuer  ist  sofort  fällig.

 Kapitel  3
 Bestimmungen  für  Kohle

 §  31
 Begriffsbestimmungen,  Anmeldung,  Erlaubnis

 (1)  Kohlebetriebe  im  Sinne  dieses  Gesetzes  sind  vorbe-
 haltlich  Absatz  2  Betriebe,  in  denen  Kohle  gewonnen  oder
 bearbeitet  wird.  Kohlelieferer  im  Sinne  dieses  Gesetzes  ist,
 wer  Kohle  gewerbsmäßig  liefert.

 (2)  Für  Betriebe,  die  nicht  schon  aus  anderen  Gründen
 Kohlebetriebe  sind,  gelten  das  Mischen,  Trocknen  und  Zer-
 kleinern  von  Kohle  nicht  als  Bearbeiten  von  Kohle.

 (3)  Wer  Kohle  gewinnen  oder  bearbeiten  will,  hat  dies
 dem  zuständigen  Hauptzollamt  vor  Eröffnung  des  Betriebes
 anzumelden.

 (4)  Wer  als  Inhaber  eines  Kohlebetriebes  oder  als  Kohle-
 lieferer  Kohle  unversteuert  beziehen  will,  bedarf  der  Erlaub-
 nis.  Sie  wird  auf  Antrag  unter  Widerrufsvorbehalt  Personen
 erteilt,  die  ordnungsgemäß  kaufmännische  Bücher  führen,
 rechtzeitig  Jahresabschlüsse  aufstellen  und  gegen  deren  steu-
 erliche  Zuverlässigkeit  keine  Bedenken  bestehen.  Vor  der  Er-
 teilung  ist  Sicherheit  für  die  Steuer  zu  leisten,  die  voraus-
 sichtlich  während  zweier  Monate  entsteht  (§  32),  wenn  An-
 zeichen  für  eine  Gefährdung  der  Steuer  erkennbar  sind.

 (5)  Die  Erlaubnis  ist  zu  widerrufen,  wenn  eine  der  Voraus-
 setzungen  nach  Absatz  4  Satz  2  nicht  mehr  erfüllt  ist  oder  ei-
 ne  angeforderte  Sicherheit  nicht  geleistet  wird.  Die  Erlaubnis

 kann  widerrufen  werden,  wenn  eine  geleistete  Sicherheit
 nicht  mehr  ausreicht.

 §  32
 Entstehung  der  Steuer

 (1)  Die  Steuer  entsteht  vorbehaltlich  der  §§  34  und  35  da-
 durch,  dass

 1.  Kohle  im  Steuergebiet  erstmals  an  Personen  geliefert
 wird,  die  die  Kohle  nicht  als  Inhaber  einer  Erlaubnis  nach
 §  31  Abs.  4  oder  §  37  Abs.  1  beziehen,

 2.  Kohle  im  Steuergebiet  durch  Inhaber  einer  Erlaubnis  nach
 §  31  Abs.  4  verwendet  wird,

 3.  selbst  gewonnene  oder  bearbeitete  Kohle  im  Steuergebiet
 verwendet  wird,  soweit  die  Steuer  nicht  nach  Nummer  2
 entsteht.

 Satz  1  Nr.  2  und  3  gilt  nicht,  wenn  zugleich  die  Voraussetzun-
 gen  des  §  37  Abs.  1  und  2  vorliegen.

 (2)  Steuerschuldner  ist

 1.  im  Falle  des  Absatzes  1  Satz  1  Nr.  1  der  Kohlelieferer,
 wenn  dieser  im  Steuergebiet  ansässig  ist,  andernfalls  der
 Empfänger,

 2.  im  Falle  des  Absatzes  1  Satz  1  Nr.  2  der  Inhaber  der  Er-
 laubnis,

 3.  im  Falle  des  Absatzes  1  Satz  1  Nr.  3  derjenige,  der  die
 Kohle  verwendet.

 Wird  Kohle  zu  steuerfreien  Zwecken  an  einen  Nichtberech-
 tigten  geliefert,  ist  im  Falle  der  Nummer  1  neben  dem  Kohle-
 lieferer  auch  der  Nichtberechtigte  Steuerschuldner.

 (3)  Für  die  nach  Absatz  1  entstehende  Steuer  ist  im  Voraus
 Sicherheit  zu  leisten,  wenn  Anzeichen  für  eine  Gefährdung
 der  Steuer  erkennbar  sind.

 (4)  Die  Kohle  gilt  als  geliefert  im  Sinne  des  Absatzes  1
 Nr.  1,  wenn  deren  Verbleib  bei  der  Beförderung  im  Steuer-
 gebiet  nicht  festgestellt  werden  kann.  Dies  gilt  nicht  für  un-
 tergegangene  Kohle.  Schwund  steht  dem  Untergang  gleich.
 Neben  dem  Steuerschuldner  nach  Absatz  2  Satz  1  Nr.  1  ist
 derjenige  Steuerschuldner,  der  die  Kohle  verwendet.  Mehre-
 re  Steuerschuldner  sind  Gesamtschuldner.

 §  33
 Steueranmeldung,  Fälligkeit

 (1)  Der  Steuerschuldner  hat  für  Kohle,  für  die  in  einem
 Monat  die  Steuer  nach  §  32  Abs.  1  entstanden  ist,  bis  zum
 15.  Tag  des  folgenden  Monats  eine  Steuererklärung  abzuge-
 ben  und  darin  die  Steuer  selbst  zu  berechnen  (Steueranmel-
 dung).  Die  Steuer,  die  in  einem  Monat  entstanden  ist,  ist  am
 25.  Tag  des  folgenden  Monats  fällig.

 (2)  In  den  Fällen  des  §  32  Abs.  4  hat  der  Steuerschuldner
 unverzüglich  eine  Steuererklärung  abzugeben  und  darin  die
 Steuer  selbst  zu  berechnen  (Steueranmeldung).  Die  Steuer  ist
 sofort  fällig.

 §  34
 Verbringen  in  das  Steuergebiet

 Wird  Kohle  aus  einem  Mitgliedstaat  in  das  Steuergebiet
 verbracht,  gelten  die  §§  15,  16  Abs.  1  Satz  1  und  Abs.  2  und
 §  18  sinngemäß,  es  sei  denn,  dass  im  Falle  des  §  15  die  Kohle
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durch  den  Inhaber  einer  Erlaubnis  nach  §  31  Abs.  4  oder  §  37
 Abs.  1  bezogen,  in  Besitz  gehalten  oder  verwendet  wird.

 §  35
 Einfuhr

 Wird  Kohle  aus  einem  Drittland  unmittelbar  in  das  Steuer-
 gebiet  eingeführt  oder  befindet  sie  sich

 1.  in  einem  Zollverfahren  oder

 2.  in  einer  Freizone  oder  einem  Freilager,

 gelten  für  die  Entstehung  der  Steuer  und  den  Zeitpunkt,  der
 für  ihre  Bemessung  maßgebend  ist,  für  die  Person  des  Steuer-
 schuldners,  die  Fälligkeit,  den  Zahlungsaufschub,  das  Erlö-
 schen,  ausgenommen  das  Erlöschen  durch  Einziehung,  den
 Erlass,  die  Erstattung  und  die  Nacherhebung  der  Steuer  und
 für  das  Steuerverfahren  die  Zollvorschriften  sinngemäß.  Ab-
 weichend  von  Satz  1  bleibt  §  227  der  Abgabenordnung  für
 den  Erlass  oder  die  Erstattung  aus  in  der  Person  des  Steuer-
 schuldners  liegenden  Billigkeitsgründen  unberührt.  Eine
 Steuer  entsteht  nicht,  wenn  die  Überführung  in  den  zollrecht-
 lich  freien  Verkehr  durch  den  Inhaber  einer  Erlaubnis  nach
 §  31  Abs.  4  oder  §  37  Abs.  1  erfolgt  oder  sich  die  Abgabe  an
 einen  solchen  unmittelbar  an  die  Überführung  in  den  zoll-
 rechtlich  freien  Verkehr  anschließt.

 §  36
 Steuerentstehung,  Auffangtatbestand

 (1)  Ist  für  Kohle  eine  Steuer  nicht  auf  Grund  einer  sonsti-
 gen  Bestimmung  dieses  Gesetzes  entstanden,  so  entsteht  sie
 dadurch,  dass  die  Kohle  im  Steuergebiet  als  Kraft-  oder  Heiz-
 stoff  verwendet  wird.

 (2)  Steuerschuldner  ist  derjenige,  der  die  Kohle  verwen-
 det.  Der  Steuerschuldner  hat  für  Kohle,  für  die  die  Steuer  ent-
 standen  ist,  unverzüglich  eine  Steuererklärung  abzugeben
 und  darin  die  Steuer  selbst  zu  berechnen  (Steueranmeldung).
 Die  Steuer  ist  sofort  fällig.

 §  37
 Steuerbefreiungen,  Erlaubnis,  Zweckwidrigkeit

 (1)  Wer  Kohle  steuerfrei  in  den  Fällen  des  Absatzes  2  ver-
 wenden  will,  bedarf  der  Erlaubnis.  Sie  wird  auf  Antrag  unter
 Widerrufsvorbehalt  Personen  erteilt,  gegen  deren  steuerliche
 Zuverlässigkeit  keine  Bedenken  bestehen.  Die  Erlaubnis  ist
 zu  widerrufen,  wenn  die  Voraussetzung  nach  Satz  2  nicht
 mehr  erfüllt  ist.

 (2)  Kohle  darf  steuerfrei  verwendet  werden

 1.  zu  anderen  Zwecken  als  zur  Verwendung  als  Kraft-  oder
 Heizstoff,

 2.  auf  dem  Betriebsgelände  eines  Kohlebetriebes  (§  31  Abs.  1
 Satz  1  )  vom  Inhaber  des  Betriebes  zur  Aufrechterhaltung
 des  Betriebes,

 3.  als  Kraft-  oder  Heizstoff  zur  Stromerzeugung,

 4.  für  chemische  Reduktionsverfahren  in  Hochöfen,

 5.  als  Probe  zu  betrieblich  erforderlichen  Untersuchungen
 und  Prüfungen  oder  zu  Zwecken  der  Steuer-  oder  Gewer-
 beaufsicht.

 Wenn  im  Falle  von  Satz  1  Nr.  3  die  erzeugte  mechanische
 Energie  neben  der  Stromerzeugung  auch  anderen  Zwecken

 dient,  ist  nur  der  auf  die  Stromerzeugung  entfallende  Anteil
 an  Kohle  von  der  Steuer  befreit.  Das  Hauptzollamt  kann  auf
 Antrag  in  den  Fällen  des  Satzes  1  Nr.  3  und  4  zulassen,  dass
 Kohle  aus  betrieblichen  Gründen  auch  zu  anderen  als  den
 dort  genannten  Zwecken  steuerfrei  bezogen  werden  kann.
 Für  diese  Kohle  entsteht  die  Steuer  mit  der  Verwendung  als
 Kraft-  oder  Heizstoff.  Steuerschuldner  ist  der  Inhaber  der  Er-
 laubnis.  Für  die  Steueranmeldung  und  die  Fälligkeit  gilt  §  33
 Abs.  1  entsprechend.

 (3)  Die  Kohle  darf  nur  zu  den  in  der  Erlaubnis  genannten
 Zwecken  verwendet  werden.  Die  Steuer  entsteht  für  Kohle,
 die  entgegen  der  in  der  Erlaubnis  genannten  Zweckbestim-
 mung  verwendet  wird  oder  deren  Verbleib  nicht  festgestellt
 werden  kann.  Die  Steuer  entsteht  nicht  für  Kohle,  die  unter-
 gegangen  ist.  Schwund  steht  dem  Untergang  gleich.  Steuer-
 schuldner  ist  der  Erlaubnisinhaber.  Der  Steuerschuldner  hat
 für  Energieerzeugnisse,  für  die  die  Steuer  entstanden  ist,  un-
 verzüglich  eine  Steuererklärung  abzugeben  und  darin  die
 Steuer  selbst  zu  berechnen  (Steueranmeldung).  Die  Steuer  ist
 sofort  fällig.

 Kapitel  4
 Bestimmungen  für  Erdgas

 §  38
 Entstehung  der  Steuer

 (1)  Die  Steuer  entsteht  dadurch,  dass  geliefertes  oder
 selbst  erzeugtes  Erdgas  im  Steuergebiet  zum  Verbrauch  aus
 dem  Leitungsnetz  entnommen  wird,  es  sei  denn,  es  schließt
 sich  eine  steuerfreie  Verwendung  (§  44)  an.  Gasgewinnungs-
 betriebe  und  Gaslager  geltend  mit  der  Maßgabe  als  dem  Lei-
 tungsnetz  zugehörig,  dass  ein  dortiger  Verbrauch  von  Erdgas
 als  Entnahme  aus  dem  Leitungsnetz  gilt.  Die  Entnahme  aus
 dem  Leitungsnetz  zur  nicht  leitungsgebundenen  Weitergabe
 gilt  als  Entnahme  zum  Verbrauch.

 (2)  Steuerschuldner  ist

 1.  der  Lieferer,  wenn  dieser  im  Steuergebiet  ansässig  ist  und
 das  gelieferte  Erdgas  nicht  durch  einen  anderen  Lieferer
 aus  dem  Leitungsnetz  entnommen  wird,

 2.  andernfalls  derjenige,  der  das  Erdgas  aus  dem  Leitungs-
 netz  entnimmt.

 (3)  Wer  mit  Sitz  im  Steuergebiet  Erdgas  liefern,  selbst  er-
 zeugtes  Erdgas  zum  Selbstverbrauch  im  Steuergebiet  entneh-
 men  oder  Erdgas  von  einem  nicht  im  Steuergebiet  ansässigen
 Lieferer  zum  Verbrauch  beziehen  will,  hat  dies  vorher  beim
 Hauptzollamt  anzumelden.

 (4)  Das  Hauptzollamt  kann  auf  Antrag  zulassen,  dass
 derjenige,  der  Erdgas  an  seine  Mieter,  Pächter  oder  ver-
 gleichbare  Vertragsparteien  liefert,  nicht  als  anderer  Lieferer
 (Absatz  2  Nr.  1)  gilt.  An  den  Inhaber  der  Zulassung  gelie-
 fertes  Erdgas  gilt  dann  mit  der  Lieferung  an  ihn  als  aus  dem
 Leitungsnetz  entnommen.  §  42  bleibt  dadurch  unberührt.

 (5)  Erdgas  gilt  mit  der  Lieferung  an  einen  Lieferer,  der
 nicht  nach  §  38  Abs.  3  angemeldet  ist,  als  im  Steuergebiet
 zum  Verbrauch  aus  dem  Leitungsnetz  entnommen,  wenn  die
 Lieferung  des  Erdgases  in  der  Annahme  erfolgt,  dass  eine
 Steuer  nach  Absatz  1  entstanden  sei.  Eine  Steuerentstehung
 durch  die  tatsächliche  Entnahme  des  Erdgases  aus  dem  Lei-
 tungsnetz  bleibt  dadurch  unberührt.  Dem  nicht  angemeldeten



Drucksache 16/1172 – 18 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
Lieferer  wird  auf  Antrag  die  Steuer,  die  der  ihn  beliefernde
 Lieferer  entrichtet  hat,  vergütet,  soweit  er  nachweist,  dass  die
 durch  die  tatsächliche  Entnahme  des  Erdgases  entstandene
 Steuer  entrichtet  worden  ist,  für  das  Erdgas  keine  Steuer  ent-
 standen  ist  oder  das  Erdgas  steuerfrei  entnommen  worden  ist.

 (6)  Für  die  nach  Absatz  1  entstehende  Steuer  ist  im  Voraus
 Sicherheit  zu  leisten,  wenn  Anzeichen  für  eine  Gefährdung
 der  Steuer  erkennbar  sind.

 §  39
 Steueranmeldung,  Fälligkeit

 (1)  Der  Steuerschuldner  hat  für  Erdgas,  für  das  in  einem
 Monat  (Veranlagungsmonat)  die  Steuer  nach  §  38  Abs.  1  ent-
 standen  ist,  bis  zum  15.  Tag  des  folgenden  Monats  eine  Steu-
 ererklärung  abzugeben  und  darin  die  Steuer  selbst  zu  berech-
 nen  (Steueranmeldung).  Die  Steuer,  die  in  einem  Monat  ent-
 standen  ist,  ist  am  25.  Tag  des  folgenden  Monats  fällig.

 (2)  Abweichend  von  Absatz  1  kann  der  Steuerschuldner
 die  Steuer  auch  jährlich  anmelden.  Das  Wahlrecht  kann  nur
 für  volle  Kalenderjahre  ausgeübt  werden.  Es  ist  durch  eine
 schriftliche  Erklärung  auszuüben,  die  dem  Hauptzollamt  vor
 Beginn  des  Kalenderjahres,  ab  dem  die  Steuer  jährlich  ange-
 meldet  werden  soll,  vorliegen  muss.  Entsteht  die  Steuer  in
 der  Person  eines  Steuerschuldners  erstmals  innerhalb  eines
 Kalenderjahres,  hat  dieser  das  Wahlrecht  spätestens  bis  zum
 Ablauf  des  zweiten  Kalendermonats  auszuüben,  der  dem
 Monat  folgt,  in  dem  die  Steuer  erstmals  entstanden  ist.  Das
 Wahlrecht  kann  nur  vom  Beginn  eines  Kalenderjahres  an  wi-
 derrufen  werden.  Der  Widerruf  ist  vor  Beginn  des  Kalender-
 jahres,  für  den  er  gelten  soll,  gegenüber  dem  Hauptzollamt
 schriftlich  zu  erklären.

 (3)  Bei  jährlicher  Anmeldung  ist  die  Steuer  für  jedes  Ka-
 lenderjahr  (Veranlagungsjahr)  bis  zum  31.  Mai  des  folgenden
 Kalenderjahres  anzumelden  und  unter  Anrechnung  der  ge-
 leisteten  monatlichen  Vorauszahlungen  nach  Absatz  5  am
 25.  Juni  dieses  Kalenderjahres  fällig.

 (4)  Scheidet  ein  Steuerschuldner  während  des  Veranla-
 gungsjahres  aus  der  Steuerpflicht  aus,  ist  die  Höhe  der  zu  ent-
 richtenden  Steuer  bis  zum  Ablauf  des  fünften  Kalendermo-
 nats,  der  dem  Ende  der  Steuerpflicht  folgt,  anzumelden.  Ein
 sich  unter  Anrechnung  der  geleisteten  monatlichen  Voraus-
 zahlungen  nach  Absatz  6  ergebender  Restbetrag  ist  am
 25.  Kalendertag  des  Folgemonats  fällig.

 (5)  Bei  jährlicher  Anmeldung  sind  auf  die  Steuerschuld
 monatliche  Vorauszahlungen  zu  leisten.  Die  Vorauszahlun-
 gen  für  den  einzelnen  Kalendermonat  sind  jeweils  am  25.  Ka-
 lendertag  des  folgenden  Kalendermonats  fällig.  Die  Höhe  der
 monatlichen  Vorauszahlungen  wird  durch  das  Hauptzollamt
 festgesetzt  und  beträgt  grundsätzlich  ein  Zwölftel  der  Steuer,
 die  im  vorletzten  dem  Veranlagungsjahr  vorhergehenden
 Kalenderjahr  entstanden  ist.  Das  Hauptzollamt  kann  die  mo-
 natlichen  Vorauszahlungen  abweichend  festsetzen,  wenn  die
 Summe  der  vom  Steuerschuldner  zu  leistenden  Vorauszah-
 lungen  von  der  voraussichtlich  zu  erwartenden  Jahressteuer-
 schuld  abweichen  würde.  Der  Steuerschuldner  hat  mit  der
 Ausübung  des  Wahlrechts  nach  Absatz  2  oder  auf  Anforde-
 rung  dem  Hauptzollamt  die  voraussichtlich  zu  erwartende
 Jahressteuerschuld  mitzuteilen.  Kommt  der  Steuerschuldner

 den  Verpflichtungen  nach  Satz  5  nicht  nach,  kann  das  Haupt-
 zollamt  ihn  von  dem  Verfahren  nach  Absatz  2  ausschließen.

 (6)  Wird  die  Lieferung  oder  der  Verbrauch  von  Erdgas
 nach  Ablesezeiträumen  abgerechnet  oder  ermittelt,  die  meh-
 rere  Veranlagungsmonate  oder  mehrere  Veranlagungsjahre
 betreffen,  ist  insoweit  eine  sachgerechte,  von  einem  Dritten
 nachvollziehbare  Schätzung  zur  Aufteilung  der  im  gesamten
 Ablesezeitraum  gelieferten  oder  verwendeten  Erdgasmenge
 auf  die  betroffenen  Veranlagungszeiträume  zulässig.  Sofern
 Ablesezeiträume  später  enden  als  der  jeweilige  Veranla-
 gungszeitraum,  ist  für  diese  Ablesezeiträume  die  voraus-
 sichtlich  im  Veranlagungszeitraum  gelieferte  oder  verwende-
 te  Erdgasmenge  zur  Versteuerung  anzumelden.  Nachdem  ein
 solcher  Ablesezeitraum  beendet  ist,  hat  der  Steuerschuldner
 die  nach  Satz  2  angemeldete  Erdgasmenge  und  die  darauf
 entfallende  Steuer  entsprechend  Satz  1  zu  berichtigen.  Die
 Berichtigung  ist  für  den  Veranlagungszeitraum  vorzuneh-
 men,  in  dem  der  Ablesezeitraum  endet.  Die  Steuer  oder  der
 Erstattungsanspruch  für  die  Differenzmenge  zwischen  der
 angemeldeten  und  der  berichtigten  Menge  gilt  insoweit  in
 dem  Zeitpunkt  als  entstanden,  in  dem  der  Ablesezeitraum
 endet.

 (7)  Erfolgt  die  Anmeldung  nach  §  38  Abs.  3  nicht  oder
 wird  eine  nach  §  38  Abs.  6  angeforderte  Sicherheit  nicht  ge-
 leistet,  hat  der  Steuerschuldner  unverzüglich  eine  Steuerer-
 klärung  abzugeben  und  darin  die  Steuer  selbst  zu  berechnen
 (Steueranmeldung).  Die  Steuer  ist  sofort  fällig.

 §  40
 Nicht  leitungsgebundenes  Verbringen

 (1)  Wird  Erdgas  nicht  leitungsgebunden  aus  einem  Mit-
 gliedstaat  in  das  Steuergebiet  verbracht,  gelten  die  §§  15,  16
 Abs.  1  Satz  1  und  Abs.  2  und  §  18  sinngemäß.

 (2)  Absatz  1  gilt  nicht  für  verflüssigtes  Erdgas,  das  im  An-
 schluss  an  das  Verbringen  in  das  Steuergebiet  in  eine  Anlage
 zur  Wiederverdampfung  von  verflüssigtem  Erdgas  aufge-
 nommen  wird.

 §  41
 Nicht  leitungsgebundene  Einfuhr

 (1)  Wird  Erdgas  nicht  leitungsgebunden  aus  einem  Dritt-
 land  unmittelbar  in  das  Steuergebiet  eingeführt  oder  befindet
 es  sich

 1.  in  einem  Zollverfahren  oder

 2.  in  einer  Freizone  oder  einem  Freilager,

 gelten  für  die  Entstehung  der  Steuer  und  den  Zeitpunkt,  der
 für  ihre  Bemessung  maßgebend  ist,  für  die  Person  des  Steuer-
 schuldners,  die  Fälligkeit,  den  Zahlungsaufschub,  das  Erlö-
 schen,  ausgenommen  das  Erlöschen  durch  Einziehung,  den
 Erlass,  die  Erstattung  und  die  Nacherhebung  der  Steuer  und
 für  das  Steuerverfahren  die  Zollvorschriften  sinngemäß.  Ab-
 weichend  von  Satz  1  bleibt  §  227  der  Abgabenordnung  für
 den  Erlass  oder  die  Erstattung  aus  in  der  Person  des  Steuer-
 schuldners  liegenden  Billigkeitsgründen  unberührt.

 (2)  Absatz  1  gilt  nicht  für  verflüssigtes  Erdgas,  das  im  An-
 schluss  an  die  Einfuhr  in  eine  Anlage  zur  Wiederverdamp-
 fung  von  verflüssigtem  Erdgas  aufgenommen  wird.
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§  42
 Differenzversteuerung

 (1)  Wird  nach  §  2  Abs.  3  Satz  1  Nr.  4  versteuertes  Erdgas
 nicht  zu  den  in  §  2  Abs.  3  Satz  1  und  2  genannten  Zwecken
 abgegeben  oder  verwendet,  entsteht  die  Steuer  in  Höhe  der
 Differenz  zu  dem  zutreffenden  Steuersatz  des  §  2  Abs.  1  Nr.  7
 oder  Abs.  2  Nr.  1.  Kann  der  Verbleib  des  Erdgases  nicht  fest-
 gestellt  werden,  gilt  Satz  1  entsprechend.

 (2)  Steuerschuldner  ist,  wer  eine  der  genannten  Handlun-
 gen  vornimmt.  Der  Steuerschuldner  hat  für  Erdgas,  für  das
 die  Steuer  entstanden  ist,  unverzüglich  eine  Steuererklärung
 abzugeben  und  darin  die  Steuer  selbst  zu  berechnen  (Steuer-
 anmeldung).  Die  Steuer  ist  sofort  fällig.  Das  Hauptzollamt
 kann  im  Einzelfall  auf  Antrag  eine  §  39  entsprechende  Rege-
 lung  treffen.

 §  43
 Steuerentstehung,  Auffangtatbestand

 (1)  Ist  für  Erdgas  eine  Steuer  nicht  auf  Grund  einer  sonsti-
 gen  Bestimmung  dieses  Gesetzes  entstanden,  so  entsteht  sie
 dadurch,  dass  das  Erdgas  als  Kraft-  oder  Heizstoff  oder  als
 Zusatz  oder  Verlängerungsmittel  von  Kraft-  oder  Heizstoffen
 abgegeben  oder  verwendet  wird.  Satz  1  gilt  nicht  für  Gemi-
 sche,  die  bei  Mischvorgängen  entstanden  sind,  die  nach  §  44
 Abs.  3  Satz  2  nicht  als  Erdgasherstellung  gelten.

 (2)  Steuerschuldner  ist,  wer  eine  der  genannten  Handlun-
 gen  vornimmt.  Mehrere  Steuerschuldner  sind  Gesamtschuld-
 ner.  Der  Steuerschuldner  hat  für  Erdgas,  für  das  die  Steuer
 entstanden  ist,  unverzüglich  eine  Steuererklärung  abzugeben
 und  darin  die  Steuer  selbst  zu  berechnen  (Steueranmeldung).
 Die  Steuer  ist  sofort  fällig.

 §  44
 Steuerbefreiung,  Erlaubnis,  Zweckwidrigkeit

 (1)  Wer  Erdgas  steuerfrei  nach  Absatz  2  verwenden  will,
 bedarf  der  Erlaubnis.  Die  Erlaubnis  wird  auf  Antrag  unter
 Widerrufsvorbehalt  Personen  erteilt,  gegen  deren  steuerliche
 Zuverlässigkeit  keine  Bedenken  bestehen.  Sie  ist  zu  wider-
 rufen,  wenn  die  Voraussetzung  nach  Satz  2  nicht  mehr  erfüllt
 ist.

 (2)  Auf  dem  Betriebsgelände  eines  Gasgewinnungsbetrie-
 bes  (Absatz  3)  darf  Erdgas  vom  Inhaber  des  Betriebes  steuer-
 frei  zur  Aufrechterhaltung  des  Betriebes  verwendet  werden,
 jedoch  nicht  zum  Antrieb  von  Fahrzeugen.

 (3)  Gasgewinnungsbetriebe  im  Sinne  dieses  Gesetzes  sind
 Betriebe,  in  denen  Erdgas  gewonnen  oder  bearbeitet  (herge-
 stellt)  wird.  §  6  Abs.  2  gilt  mit  der  Maßgabe  sinngemäß,  dass
 für  Betriebe,  die  nicht  schon  aus  einem  anderen  Grunde  Gas-
 gewinnungsbetriebe  sind,  auch  das  Beimischen  von  Kleinst-
 mengen  anderer  Stoffe  zum  Verbessern  oder  zum  Riechbar-
 machen  (Odorieren)  von  Erdgas  nicht  als  Erdgasherstellung
 gilt.

 (4)  Das  Erdgas  darf  nur  zu  dem  in  der  Erlaubnis  genannten
 Zweck  verwendet  werden.  Wird  Erdgas  entgegen  der  in  der
 Erlaubnis  genannten  Zweckbestimmung  verwendet,  gilt  §  30
 sinngemäß.

 Kapitel  5
 Steuerentlastung

 §  45
 Begriffsbestimmung

 Die  Steuerentlastung  im  Sinne  dieses  Gesetzes  umfasst
 den  Erlass,  die  Erstattung  und  die  Vergütung  einer  entstande-
 nen  Steuer.

 §  46
 Steuerentlastung  beim  Verbringen

 aus  dem  Steuergebiet

 (1)  Eine  Steuerentlastung  wird  auf  Antrag  gewährt  für

 1.  nachweislich  versteuerte,  nicht  gebrauchte  Energieer-
 zeugnisse  nach  §  4,  die  zu  gewerblichen  Zwecken  oder  im
 Versandhandel  in  einen  anderen  Mitgliedstaat  verbracht
 worden  sind,

 2.  nachweislich  versteuerte  Kohle,  die  aus  dem  Steuergebiet
 verbracht  oder  ausgeführt  worden  ist,

 3.  nachweislich  versteuertes  Erdgas,  das  aus  dem  Steuerge-
 biet  verbracht  oder  ausgeführt  worden  ist.

 Satz  1  gilt  nicht  für  Kraftstoffe  in  Hauptbehältern  von  Fahr-
 zeugen,  Spezialcontainern,  Arbeitsmaschinen  und  -geräten
 sowie  Kühl-  und  Klimaanlagen,  für  Kraftstoffe  in  Reservebe-
 hältern  von  Fahrzeugen  und  für  Heizstoffe  im  Vorratsbehäl-
 ter  der  Standheizung  von  Fahrzeugen.

 (2)  Die  Steuerentlastung  wird  im  Falle  des  Absatzes  1
 Satz  1  Nr.  1  nur  gewährt,  wenn  der  Entlastungsberechtigte
 eine  amtliche  Bestätigung  des  anderen  Mitgliedstaates  darü-
 ber  vorlegt,  dass  die  Energieerzeugnisse  dort  ordnungsge-
 mäß  steuerlich  erfasst  worden  sind.

 (3)  Entlastungsberechtigt  ist  derjenige,  der  die  Energieer-
 zeugnisse  aus  dem  Steuergebiet  verbracht  oder  ausgeführt
 hat.

 §  47
 Steuerentlastung  bei  Aufnahme  in  Betriebe

 und  bei  steuerfreien  Zwecken

 (1)  Eine  Steuerentlastung  wird  auf  Antrag  gewährt

 1.  für  nachweislich  versteuerte,  nicht  gebrauchte  Energieer-
 zeugnisse  nach  §  4,  die  in  ein  Steuerlager  aufgenommen
 worden  sind,

 2.  für  den  Kohlenwasserstoffanteil  in  gasförmigen  Gemi-
 schen  aus  nachweislich  versteuerten,  nicht  gebrauchten
 Energieerzeugnissen  und  anderen  Stoffen,  die  bei  der  La-
 gerung  oder  Verladung  von  Energieerzeugnissen,  beim
 Betanken  von  Kraftfahrzeugen  oder  bei  der  Entgasung
 von  Transportmitteln  aufgefangen  worden  sind,  wenn

 a)  die  Gemische  zu  den  in  §  2  Abs.  3  Satz  1  und  2  ge-
 nannten  Zwecken  verwendet  worden  sind  oder

 b)  aus  diesen  Gemischen  auf  dem  Betriebsgelände  eines
 Steuerlagers  Energieerzeugnisse  nach  §  4  hergestellt
 werden,

 3.  für  nachweislich  versteuerte  Schweröle,  Erdgase,  Flüs-
 siggase  und  gasförmige  Kohlenwasserstoffe,  die  zu  den  in
 §  25  genannten  Zwecken  verwendet  worden  sind,

 4.  für  nachweislich  versteuerte  Schweröle,  Erdgase,  Flüs-
 siggase  und  gasförmige  Kohlenwasserstoffe,  die  unter
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den  Voraussetzungen  des  §  26  zu  den  dort  genannten
 Zwecken  verwendet  worden  sind,

 5.  für  nachweislich  versteuerte  Kohle,  die

 a)  in  einen  Kohlebetrieb  aufgenommen  worden  ist  oder

 b)  unter  den  Voraussetzungen  des  §  37  Abs.  2  Satz  1  Nr.  1
 und  2  zu  den  dort  genannten  Zwecken  verwendet  wor-
 den  ist.

 (2)  Entlastungsberechtigt  ist

 1.  in  den  Fällen  des  Absatzes  1  Nr.  1  und  2  Buchstabe  b  der
 Inhaber  des  Steuerlagers  oder  der  zugelassene  Einlagerer,

 2.  im  Falle  des  Absatzes  1  Nr.  5  Buchstabe  a  der  Inhaber  des
 Kohlebetriebes,

 3.  im  Übrigen  derjenige,  der  die  Energieerzeugnisse  ver-
 wendet  hat.

 Der  zugelassene  Einlagerer  ist  im  Falle  der  Nummer  1  nur
 entlastungsberechtigt,  soweit  der  Inhaber  des  Steuerlagers
 gegenüber  dem  Hauptzollamt  schriftlich  seinen  Verzicht  auf
 den  Steuerentlastungsanspruch  erklärt.

 §  48
 Steuerentlastung  bei  Vermischungen

 von  gekennzeichnetem  mit  anderem  Gasöl

 (1)  Eine  Steuerentlastung  wird  auf  Antrag  gewährt  für
 nachweislich  versteuerte  Anteile  in  Gemischen  aus  ord-
 nungsgemäß  gekennzeichnetem  Gasöl  und  anderem  Gasöl
 bis  auf  den  Betrag  nach  dem  Steuersatz  des  §  2  Abs.  3  Satz  1
 Nr.  1,  wenn  die  Gemische

 1.  bei  vom  Hauptzollamt  bewilligten  Spülvorgängen  oder
 bei  vom  Antragsteller  nachzuweisenden  versehentlichen
 Vermischungen  entstanden  und

 2.  nachweislich  verheizt  oder  nach  §  2  Abs.  3  Satz  1  Nr.  1
 versteuertem  Gasöl  zugeführt  worden  sind.

 Dies  gilt  nicht  für  die  Anteile  von  Gemischen,  die  bei  Kraft-
 stoffkontrollen  in  Fahrzeugen  oder  Antriebsanlagen  festge-
 stellt  worden  sind.

 (2)  Entlastungsberechtigt  ist  der  Inhaber  des  Betriebes,  der
 vom  Hauptzollamt  zum  Spülen  zugelassen  ist,  für  versehent-
 lich  entstandene  Gemische  der  Verfügungsberechtigte.

 §  49
 Steuerentlastung  für  Gasöle  und  Flüssiggase

 (1)  Eine  Steuerentlastung  wird  auf  Antrag  gewährt  für
 nachweislich  nach  §  2  Abs.  1  Nr.  4  versteuerte  Gasöle  bis  auf
 den  Betrag  nach  dem  Steuersatz  des  §  2  Abs.  3  Satz  1  Nr.  1,
 soweit  sie  nachweislich  verheizt  worden  sind  und  ein  beson-
 deres  wirtschaftliches  Bedürfnis  für  die  Verwendung  von
 nicht  gekennzeichnetem  Gasöl  zum  Verheizen  vorliegt.

 (2)  Eine  Steuerentlastung  wird  auf  Antrag  gewährt  für
 nachweislich  nach  §  2  Abs.  2  Nr.  2  versteuerte  Flüssiggase
 bis  auf  den  Betrag  nach  dem  Steuersatz  des  §  2  Abs.  3  Satz  1
 Nr.  5,  soweit  sie  nachweislich  zu  den  in  §  2  Abs.  3  Satz  1  ge-
 nannten  Zwecken  abgegeben  worden  sind.

 (3)  Entlastungsberechtigt  ist  derjenige,  der  die  Gasöle  ver-
 wendet  oder  die  Flüssiggase  abgegeben  hat.

 §  50
 Steuerentlastung  für  Biokraft-  und  Bioheizstoffe

 (1)  Bis  zum  31.  Dezember  2009  wird  dem  Steuerschuldner
 auf  Antrag  für  nachweislich  versteuerte  Energieerzeugnisse,
 die  Biokraft-  oder  Bioheizstoffe  enthalten,  eine  Steuerentlas-
 tung  gewährt.  Der  Steuerentlastungsanspruch  entsteht  in  dem
 Zeitpunkt,  in  dem  für  die  Energieerzeugnisse  die  Steuer  nach
 den  Steuersätzen  des  §  2  in  Person  des  Entlastungsberechtig-
 ten  entsteht.

 (2)  Die  Steuerentlastung  wird  in  Höhe  der  auf  den  Bio-
 kraft-  oder  Bioheizstoffanteil  entfallenden  Steuer  gewährt.
 Abweichend  von  Satz  1  wird  für  Energieerzeugnisse,  die
 nach  §  2  Abs.  1  Nr.  4  versteuert  worden  sind  und  die  Fettsäu-
 remethylester  oder  Pflanzenöl  als  Biokraftstoff  enthalten,  für
 den  Anteil  Fettsäuremethylester  oder  Pflanzenöl  nur  eine
 teilweise  Steuerentlastung  gewährt.  Die  Steuerentlastung  be-
 trägt

 1.  für  1  000  l  Fettsäuremethylester

 a)  unvermischt  mit  anderen  Energieerzeug-
 nissen,  ausgenommen  Biokraftstoffen
 oder  Additiven  der  Position  3811
 der  Kombinierten  Nomenklatur  370,40  EUR,

 b)  andere  320,40  EUR,

 2.  für  1  000  l  Pflanzenöl  320,40  EUR.

 (3)  Biokraft-  und  Bioheizstoffe  sind  Energieerzeugnisse
 ausschließlich  aus  Biomasse  im  Sinne  der  Biomasseverord-
 nung  vom  21.  Juni  2001  (BGBl.  I  S.  1234),  geändert  durch
 Artikel  1  der  Verordnung  vom  9.  August  2005  (BGBl.  I
 S.  2419),  in  der  jeweils  geltenden  Fassung.  Energieerzeug-
 nisse,  die  anteilig  aus  Biomasse  hergestellt  werden,  gelten  in
 Höhe  dieses  Anteils  als  Biokraft-  oder  Bioheizstoff.  Fettsäu-
 remethylester,  die  durch  Veresterung  von  pflanzlichen  und
 tierischen  Ölen  und  Fetten,  soweit  diese  selbst  Biomasse  im
 Sinne  der  Biomasseverordnung  sind,  gewonnen  werden,  gel-
 ten  in  vollem  Umfang  als  Biokraft-  oder  Bioheizstoffe.  Bioe-
 thanol  gilt  nur  dann  als  Biokraft-  oder  Bioheizstoff,  wenn  es
 sich  um  Ethylalkohol  ex  Unterposition  2207  10  00  der  Kom-
 binierten  Nomenklatur  mit  einem  Alkoholanteil  von  mindes-
 tens  99  Volumenprozent  handelt.  Für  Energieerzeugnisse,  die
 anteilig  aus  Bioethanol  bestehen,  gilt  für  den  Bioethanolan-
 teil  Satz  4  sinngemäß.

 (4)  Die  Steuerentlastung  darf  nicht  zu  einer  Überkompen-
 sation  der  Mehrkosten  im  Zusammenhang  mit  der  Erzeugung
 der  in  Absatz  1  genannten  Biokraft-  und  Bioheizstoffe  füh-
 ren;  zu  diesem  Zweck  hat  das  Bundesministerium  der  Finan-
 zen  unter  Beteiligung  des  Bundesministeriums  für  Ernäh-
 rung,  Landwirtschaft  und  Verbraucherschutz,  des  Bundes-
 ministeriums  für  Wirtschaft  und  Technologie  und  des
 Bundesministeriums  für  Umwelt,  Naturschutz  und  Reaktor-
 sicherheit  dem  Bundestag  jährlich  insbesondere  einen  Be-
 richt  über  die  Markteinführung  der  Biokraft-  und  Bioheiz-
 stoffe  und  die  Entwicklung  der  Preise  für  Biomasse  und  Roh-
 öl  sowie  die  Kraft-  und  Heizstoffpreise  vorzulegen  und  darin
 –  im  Falle  einer  Überkompensation  –  eine  Anpassung  der
 Steuerbegünstigung  für  Biokraft-  und  Bioheizstoffe  entspre-
 chend  der  Entwicklung  der  Rohstoffpreise  an  die  Marktlage
 vorzuschlagen.  Hierbei  sind  die  Effekte  für  den  Klima-  und
 Umweltschutz,  der  Schutz  natürlicher  Ressourcen,  die  exter-
 nen  Kosten  der  verschiedenen  Kraftstoffe,  die  Versorgungs-
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sicherheit  und  die  Realisierung  eines  Mindestanteils  an  Bio-
 kraftstoffen  und  anderen  erneuerbaren  Kraftstoffen  gemäß
 der  Richtlinie  2003/30/EG  des  Europäischen  Parlaments  und
 des  Rates  vom  8.  Mai  2003  zur  Förderung  der  Verwendung
 von  Biokraftstoffen  oder  anderen  erneuerbaren  Kraftstoffen
 im  Verkehrssektor  (ABl.  EU  Nr.  L  123  S.  42)  zu  berücksich-
 tigen.  Werden  Biokraft-  und  Bioheizstoffe  neu  in  den  Markt
 eingeführt,  hat  das  Bundesministerium  der  Finanzen  unter
 Beteiligung  der  in  Satz  1  genannten  obersten  Bundesbehör-
 den  eine  erste  Analyse  der  Mehrkosten  in  Relation  zu  der
 Steuerbegünstigung  vorzunehmen.

 (5)  Im  Falle  von  Störungen  des  deutschen  Biokraft-  oder
 Bioheizstoffmarktes  oder  des  Biokraft-  oder  Bioheizstoff-
 marktes  in  der  Europäischen  Gemeinschaft,  die  durch  Ein-
 fuhren  aus  Drittländern  hervorgerufen  werden,  wird  die  Bun-
 desregierung  bei  der  Kommission  der  Europäischen  Gemein-
 schaften  die  Einleitung  geeigneter  Schutzmaßnahmen  bean-
 tragen.

 §  51
 Steuerentlastung  für  bestimmte  Prozesse  und  Verfahren

 (1)  Eine  Steuerentlastung  wird  auf  Antrag  gewährt  für  En-
 ergieerzeugnisse,  die  nachweislich  nach  §  2  Abs.  1  Nr.  9,  10
 oder  Abs.  3  Satz  1  versteuert  worden  sind  und  von  einem  Un-
 ternehmen  des  Produzierenden  Gewerbes  im  Sinne  des  §  2
 Nr.  3  des  Stromsteuergesetzes  vom  24.  März  1999  (BGBl.  I
 S.  378,  2000  I  S.  147),  das  zuletzt  durch  Artikel  18  des  Geset-
 zes  vom  29.  Dezember  2003  (BGBl.  I  S.  3076)  geändert  wor-
 den  ist,  in  der  jeweils  geltenden  Fassung

 1.  für  die  Herstellung  von  Glas  und  Glaswaren,  keramischen
 Erzeugnissen,  keramischen  Wand-  und  Bodenfliesen  und
 -platten,  Ziegeln  und  sonstiger  Baukeramik,  Zement,
 Kalk  und  gebranntem  Gips,  Kalksandsteinen,  Asphalt
 und  mineralischen  Düngemitteln  zum  Trocknen,  Bren-
 nen,  Schmelzen,  Warmhalten,  Entspannen,  Tempern  oder
 Sintern  der  vorgenannten  Erzeugnisse  oder  der  zu  ihrer
 Herstellung  verwendeten  Vorprodukte,

 2.  für  die  Metallerzeugung  und  -bearbeitung,

 3.  für  chemische  Reduktionsverfahren,

 4.  für  die  thermische  Abfall-  und  Abluftbehandlung  oder

 5.  gleichzeitig  zu  Heizzwecken  und  zu  anderen  Zwecken  als
 als  Heiz-  oder  Kraftstoff

 verwendet  worden  sind.

 (2)  Entlastungsberechtigt  ist  das  Unternehmen  des  Produ-
 zierenden  Gewerbes,  das  die  Energieerzeugnisse  verwendet
 hat.

 §  52
 Steuerentlastung  für  die  Schiff-  und  Luftfahrt

 (1)  Eine  Steuerentlastung  wird  auf  Antrag  gewährt  für
 nachweislich  versteuerte  Energieerzeugnisse,  die  zu  den  in
 §  27  genannten  Zwecken  verwendet  worden  sind.  In  den  Fäl-
 len  des  §  27  Abs.  1  Satz  1  Nr.  1  und  2  wird  die  Steuerentlas-
 tung  für  Energieerzeugnisse  der  Unterpositionen  2710  19  41
 bis  2710  19  49  der  Kombinierten  Nomenklatur  nur  gewährt,
 wenn  diese  ordnungsgemäß  gekennzeichnet  sind.

 (2)  Entlastungsberechtigt  ist  derjenige,  der  die  Energie-
 erzeugnisse  verwendet  hat.

 §  53
 Steuerentlastung  für  die  Stromerzeugung

 und  die  gekoppelte  Erzeugung  von  Kraft  und  Wärme

 (1)  Eine  Steuerentlastung  wird  auf  Antrag  vorbehaltlich
 Absatz  2  gewährt  für  Energieerzeugnisse,  die  nachweislich
 nach  §  2  Abs.  1  Nr.  9,  10  oder  Abs.  3  Satz  1  versteuert  worden
 sind  und  die

 1.  zur  Stromerzeugung  in  ortsfesten  Anlagen  oder

 2.  zur  gekoppelten  Erzeugung  von  Kraft  und  Wärme  in  orts-
 festen  Anlagen  mit  einem  Monats-  oder  Jahresnutzungs-
 grad  von  mindestens  70  Prozent

 verwendet  worden  sind.

 Wenn  im  Falle  von  Satz  1  Nr.  1  die  in  der  Anlage  erzeugte
 mechanische  Energie  neben  der  Stromerzeugung  auch  ande-
 ren  Zwecken  dient,  wird  nur  für  den  auf  die  Stromerzeugung
 entfallenden  Anteil  an  Energieerzeugnissen  eine  Steuerent-
 lastung  gewährt.

 (2)  Absatz  1  Satz  1  Nr.  1  gilt  nur  für  Anlagen  mit  einer
 elektrischen  Nennleistung  von  mehr  als  zwei  Megawatt.

 (3)  Entlastungsberechtigt  ist  derjenige,  der  die  Energieer-
 zeugnisse  verwendet  hat.

 (4)  Für  die  Berechnung  des  Monatsnutzungsgrades  gilt  §  3
 Abs.  3  sinngemäß.

 (5)  Die  Steuerentlastung  nach  Absatz  1  Satz  1  Nr.  2  wird
 nur  für  den  Monat  oder  das  Jahr  gewährt,  in  dem  die  dort  ge-
 nannten  Nutzungsgrade  erreicht  wurden.

 §  54
 Steuerentlastung  für  Unternehmen

 (1)  Eine  Steuerentlastung  wird  auf  Antrag  gewährt  für
 Schweröle  nach  §  2  Abs.  3  Satz  1  Nr.  1  und  3  sowie  für  Erd-
 gas,  Flüssiggase  und  gasförmige  Kohlenwasserstoffe,  die
 nachweislich  nach  §  2  Abs.  3  Satz  1  versteuert  worden  sind
 und  von  einem  Unternehmen  des  Produzierenden  Gewerbes
 im  Sinne  des  §  2  Nr.  3  des  Stromsteuergesetzes  oder  von
 einem  Unternehmen  der  Land-  und  Forstwirtschaft  im  Sinne
 des  §  2  Nr.  5  des  Stromsteuergesetzes  zu  betrieblichen  Zwe-
 cken  verheizt  oder  in  begünstigten  Anlagen  nach  §  3  verwen-
 det  worden  sind.

 (2)  Die  Steuerentlastung  beträgt

 1.  für  1  000  l  Schweröle  nach  §  2  Abs.  3
 Satz  1  Nr.  1  oder  Nr.  3  8,18  EUR,

 2.  für  1  MWh  Erdgas  oder  1  MWh
 gasförmige  Kohlenwasserstoffe
 nach  §  2  Abs.  3  Satz  1  Nr.  4  1,464  EUR,

 3.  für  1  000  kg  Flüssiggase  nach
 §  2  Abs.  3  Satz  1  Nr.  5  14,02  EUR.

 (3)  Eine  Steuerentlastung  wird  nur  gewährt,  soweit  der
 Entlastungsbetrag  nach  Absatz  2  im  Kalenderjahr  den  Betrag
 von  205  Euro  übersteigt.

 (4)  Entlastungsberechtigt  ist  derjenige,  der  die  Energie-
 erzeugnisse  verwendet  hat.



Drucksache 16/1172 – 22 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
§  55
 Steuerentlastung  für  Unternehmen  in  Sonderfällen

 (1)  Eine  Steuerentlastung  wird  auf  Antrag  gewährt  für
 Schweröle  nach  §  2  Abs.  3  Satz  1  Nr.  1  und  3  sowie  für  Erd-
 gas,  Flüssiggase  und  gasförmige  Kohlenwasserstoffe,  die
 nachweislich  nach  §  2  Abs.  3  Satz  1  versteuert  worden  sind
 und  von  einem  Unternehmen  des  Produzierenden  Gewerbes
 im  Sinne  des  §  2  Nr.  3  des  Stromsteuergesetzes  zu  betrieb-
 lichen  Zwecken  verheizt  oder  in  begünstigten  Anlagen  nach
 §  3  verwendet  worden  sind.

 (2)  Die  Steuerentlastung  beträgt  für  ein  Kalenderjahr
 95  Prozent  des  Steueranteils  nach  Absatz  3,  jedoch  höchstens
 95  Prozent  des  Betrages,  um  den  die  Summe  aus  dem  Steuer-
 anteil  nach  Absatz  3  und  der  Stromsteuer  nach  §  10  Abs.  1
 Satz  1  des  Stromsteuergesetzes  im  Kalenderjahr  den  Betrag
 übersteigt,  um  den  sich  für  das  Unternehmen  in  dem  Ka-
 lenderjahr,  für  das  der  Antrag  gestellt  wird  (Antragsjahr),
 der  Arbeitgeberanteil  an  den  Rentenversicherungsbeiträgen
 durch  die  Senkung  der  Beitragssätze  des  §  1  der  Beitragssatz-
 verordnung  1998  vom  19.  Dezember  1997  (BGBl.  I  S.  3219)
 auf  die  im  Antragsjahr  gültigen  Beitragssätze  verringert  hat.

 (3)  Der  Steueranteil  (Absatz  2)  beträgt

 1.  für  1  000  l  Schweröle  nach  §  2  Abs.  3
 Satz  1  Nr.  1  oder  Nr.  3  20,45  EUR,

 2.  für  1  MWh  Erdgas  oder  1  MWh
 gasförmige  Kohlenwasserstoffe
 nach  §  2  Abs.  3  Satz  1  Nr.  4  3,66  EUR,

 3.  für  1  000  kg  Flüssiggase  nach  §  2  Abs.  3
 Satz  1  Nr.  5  35,04  EUR,

 vermindert  um  512,50  Euro  und  den  sich  aus  §  54  ergeben-
 den  Entlastungsbetrag.

 (4)  Entlastungsberechtigt  ist  das  Unternehmen  des  Produ-
 zierenden  Gewerbes,  das  die  Energieerzeugnisse  verwendet
 hat.

 §  56
 Steuerentlastung  für  den

 Öffentlichen  Personennahverkehr

 (1)  Eine  Steuerentlastung  wird  auf  Antrag  gewährt  für
 Benzine  nach  §  2  Abs.  1  Nr.  1,  Gasöle  nach  §  2  Abs.  1  Nr.  4
 sowie  für  Erdgas,  Flüssiggase  und  gasförmige  Kohlenwas-
 serstoffe,  die  nachweislich  nach  §  2  Abs.  1  Nr.  1,  4  oder  Abs.
 2  versteuert  worden  sind  und  die

 1.  in  zur  allgemein  zugänglichen  Beförderung  von  Personen
 bestimmten  Schienenbahnen  mit  Ausnahme  von  Berg-
 bahnen  oder

 2.  in  Kraftfahrzeugen  im  genehmigten  Linienverkehr  nach
 den  §§  42  und  43  des  Personenbeförderungsgesetzes  in
 der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  8.  August  1990
 (BGBl.  I  S.  1690),  das  zuletzt  durch  Artikel  2  Abs.  7  des
 Gesetzes  vom  7.  Juli  2005  (BGBl.  I  S.  1954)  geändert
 worden  ist,  in  der  jeweils  geltenden  Fassung  oder

 3.  in  Kraftfahrzeugen  in  Verkehren  nach  §  1  Nr.  4  Buchstabe
 d,  g  und  i  der  Freistellungs-Verordnung  vom  30.  August
 1962  (BGBl.  I  S.  601),  die  zuletzt  durch  Artikel  1  der  Ver-
 ordnung  vom  30.  Juni  1989  (BGBl.  I  S.  1273)  geändert
 worden  ist,  in  der  jeweils  geltenden  Fassung

 verwendet  worden  sind,  wenn  in  der  Mehrzahl  der  Beförde-
 rungsfälle  eines  Verkehrsmittels  die  gesamte  Reiseweite
 50  Kilometer  oder  die  gesamte  Reisezeit  eine  Stunde  nicht
 übersteigt.  Satz  1  gilt  nicht  für  die  Steuer  nach  §  21.

 (2)  Die  Steuerentlastung  beträgt

 1.  für  1  000  l  Benzine  nach  §  2  Abs.  1  Nr.  1  oder
 1  000  l  Gasöle  nach  §  2  Abs.  1  Nr.  4  54,02  EUR,

 2.  für  1  000  kg  Flüssiggase  nach  §  2  Abs.  2
 Nr.  2  bis  zum  31.  Dezember  2009  13,37  EUR,

 3.  für  1  MWh  Erdgas  oder  1  MWh  gasförmige
 Kohlenwasserstoffe  nach  §  2  Abs.  2  Nr.  1  bis
 zum  31.  Dezember  2020  1,00  EUR.

 (3)  Eine  Steuerentlastung  wird  nur  gewährt,  wenn  der  Ent-
 lastungsbetrag  nach  Absatz  2  mindestens  50  Euro  im  Kalen-
 derjahr  beträgt.

 (4)  Entlastungsberechtigt  ist  derjenige,  der  die  Energieer-
 zeugnisse  verwendet  hat.

 §  57
 Steuerentlastung  für  Betriebe
 der  Land-  und  Forstwirtschaft

 (1)  Eine  Steuerentlastung  wird  auf  Antrag  gewährt  für
 nachweislich  nach  §  2  Abs.  1  Nr.  4  versteuerte  Energieer-
 zeugnisse,  die  in  Betrieben  der  Land-  und  Forstwirtschaft
 zum  Betrieb  von

 1.  Ackerschleppern,

 2.  standfesten  oder  beweglichen  Arbeitsmaschinen  und
 Motoren  oder

 3.  Sonderfahrzeugen

 bei  der  Ausführung  von  Arbeiten  zur  Gewinnung  pflanz-
 licher  oder  tierischer  Erzeugnisse  durch  Bodenbewirtschaf-
 tung  oder  durch  mit  Bodenbewirtschaftung  verbundene  Tier-
 haltung  verwendet  worden  sind.  Eine  Steuerentlastung  wird
 abweichend  von  Satz  1  ebenfalls  gewährt,  wenn  Gasöle  in
 Betrieben  der  Imkerei  zum  Betrieb  auch  anderer  als  der  dort
 aufgeführten  Fahrzeuge  verwendet  worden  sind.  Eine  Steu-
 erentlastung  wird  jährlich  für  höchstens  15  Liter  Gasöl  je
 Bienenvolk  gewährt.

 (2)  Betriebe  der  Land-  und  Forstwirtschaft  im  Sinne  des
 Absatzes  1  sind

 1.  Betriebe,  die  durch  Bodenbewirtschaftung  oder  durch  mit
 Bodenbewirtschaftung  verbundene  Tierhaltung  pflanz-
 liche  oder  tierische  Erzeugnisse  gewinnen  und

 a)  aus  denen  natürliche  Personen  Einkünfte  nach  §  13
 Abs.  1  Nr.  1  des  Einkommensteuergesetzes  erzielen
 oder

 b)  deren  Inhaber  eine  nichtrechtsfähige  Personenvereini-
 gung,  eine  juristische  Person  des  privaten  Rechts  oder
 eine  Hauberg-,  Wald-,  Forst-  oder  Laubgenossen-
 schaft  oder  eine  ähnliche  Realgemeinde  im  Sinne  des
 §  13  Abs.  1  Nr.  4  des  Einkommensteuergesetzes  ist
 und  bei  denen  im  Falle  der  Gewinnung  tierischer  Er-
 zeugnisse  die  mit  der  Bodenbewirtschaftung  verbun-
 dene  Tierhaltung  die  Grenzen  des  §  51  des  Bewer-
 tungsgesetzes  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung
 vom  1.  Februar  1991  (BGBl.  I  S.  230),  das  zuletzt
 durch  Artikel  14  des  Gesetzes  vom  20.  Dezember
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2001  (BGBl.  I  S.  3794)  geändert  worden  ist,  in  der  je-
 weils  geltenden  Fassung  nicht  überschreitet  oder

 c)  deren  Inhaber  eine  Körperschaft,  Personenvereini-
 gung  oder  Vermögensmasse  ist,  die  ausschließlich  und
 unmittelbar  kirchliche,  gemeinnützige  oder  mildtätige
 Zwecke  verfolgt,

 2.  Imkereien,  aus  denen  natürliche  Personen  Einkünfte  nach
 §  13  Abs.  1  Nr.  2  des  Einkommensteuergesetzes  erzielen
 oder  deren  Inhaber  eine  nichtrechtsfähige  Personenverei-
 nigung  oder  eine  juristische  Person  des  privaten  Rechts
 ist,

 3.  Wanderschäfereien  und  Teichwirtschaften,

 4.  Schöpfwerke  zur  Be-  und  Entwässerung  land-  und  forst-
 wirtschaftlich  genutzter  Grundstücke,

 5.  Betriebe,  insbesondere  Lohnbetriebe,  Betriebe  von  Ge-
 nossenschaften  und  Maschinengemeinschaften,  Wasser-
 und  Bodenverbände  und  Teilnehmergemeinschaften  nach
 dem  Flurbereinigungsgesetz  in  der  Fassung  der  Bekannt-
 machung  vom  16.  März  1976  (BGBl.  I  S.  546),  zuletzt  ge-
 ändert  durch  Artikel  2  Abs.  23  des  Gesetzes  vom  12.  Au-
 gust  2005  (BGBl.  I  S.  2354),  soweit  diese  für  die  in  den
 Nummern  1  bis  3  bezeichneten  Betriebe  Arbeiten  zur  Ge-
 winnung  pflanzlicher  oder  tierischer  Erzeugnisse  durch
 Bodenbewirtschaftung  oder  durch  mit  Bodenbewirt-
 schaftung  verbundene  Tierhaltung  ausführen.

 (3)  Als  Arbeitsmaschinen  oder  Sonderfahrzeuge  im  Sinne
 des  Absatzes  1  Satz  1  Nr.  2  und  3  gelten  Maschinen  und  Fahr-
 zeuge,  die  in  Betrieben  der  Land-  und  Forstwirtschaft  ver-
 wendet  werden  und  nach  ihrer  Bauart  und  ihren  Vorrichtun-
 gen  für  die  Verwendung  in  diesen  Betrieben  geeignet  und  be-
 stimmt  sind.

 (4)  Als  Ausführung  von  Arbeiten  zur  Gewinnung  pflanz-
 licher  oder  tierischer  Erzeugnisse  durch  Bodenbewirtschaf-
 tung  oder  durch  mit  Bodenbewirtschaftung  verbundene  Tier-
 haltung  gelten  auch

 1.  die  in  Betrieben  der  Land-  und  Forstwirtschaft  übliche
 Beförderung  von  land-  und  forstwirtschaftlichen  Bedarfs-
 gütern  oder  gewonnenen  Erzeugnissen  durch  den  Betrieb
 selbst  oder  durch  andere  Betriebe  der  Land-  und  Forst-
 wirtschaft,

 2.  die  Durchführung  von  Meliorationen  auf  Flächen,  die  zu
 einem  bereits  vorhandenen  Betrieb  der  Land-  und  Forst-
 wirtschaft  gehören,

 3.  die  Unterhaltung  von  Wirtschaftswegen,  deren  Eigentü-
 mer  Inhaber  eines  Betriebes  der  Land-  und  Forstwirt-
 schaft  ist,

 4.  die  Beförderung  von  Bienenvölkern  zu  den  Trachten  und
 Heimatständen  sowie  Fahrten  zur  Betreuung  der  Bienen.

 (5)  Die  Steuerentlastung  beträgt

 1.  für  1  000  l  Gasöle  nach  §  2  Abs.  1  Nr.  4  214,80  EUR,

 2.  für  1  000  l  Biokraftstoffe

 a)  nach  §  50  Abs.  2  Satz  3  Nr.  1
 Buchstabe  a  100,00  EUR,

 b)  nach  §  50  Abs.  2  Satz  3  Nr.  2  150,00  EUR.

 (6)  Die  Steuerentlastung  nach  Absatz  5  Nr.  1  wird  je  Ka-
 lenderjahr  und  entlastungsberechtigtem  Betrieb  nur  bis  zu

 einer  Höchstmenge  von  10  000  Litern  und  unter  Abzug  eines
 Selbstbehalts  von  350  Euro  gewährt.

 (7)  Eine  Steuerentlastung  wird  nur  gewährt,  wenn  der
 Entlastungsbetrag  nach  den  Absätzen  5  und  6  mindestens
 50  Euro  im  Kalenderjahr  beträgt.

 (8)  Entlastungsberechtigt  ist

 1.  im  Falle  des  Absatzes  5  Nr.  1  der  Betrieb  der  Land-  und
 Forstwirtschaft  nach  Absatz  2  Nr.  1  bis  4,  der  die  Gasöle
 verwendet  hat.  Dabei  gelten  Gasöle,  die  durch  Betriebe
 nach  Absatz  2  Nr.  5  bei  der  Ausführung  von  Arbeiten
 nach  Absatz  1  Satz  1  für  einen  Betrieb  der  Land-  und
 Forstwirtschaft  nach  Absatz  2  Nr.  1  bis  4  verwendet  wur-
 den,  als  durch  den  Betrieb  der  Land-  und  Forstwirtschaft
 verwendet,  für  den  die  Arbeiten  ausgeführt  wurden,

 2.  im  Falle  des  Absatzes  5  Nr.  2  der  Betrieb  der  Land-  und
 Forstwirtschaft  nach  Absatz  2,  der  die  Biokraftstoffe  ver-
 wendet  hat.

 §  58
 Steuerentlastung  für  Gewächshäuser

 (1)  Eine  Steuerentlastung  wird  auf  Antrag  gewährt  für
 ordnungsgemäß  gekennzeichnete  Gasöle  nach  §  2  Abs.  3
 Satz  1  Nr.  1  sowie  für  Erdgas,  Flüssiggase  und  gasförmige
 Kohlenwasserstoffe,  die  nachweislich  nach  §  2  Abs.  3  Satz  1
 versteuert  worden  sind  und  die  von  Unternehmen  der  Land-
 und  Forstwirtschaft  im  Sinne  des  §  2  Nr.  5  des  Stromsteuer-
 gesetzes  bis  zum  31.  Dezember  2006  zum  Beheizen  von  Ge-
 wächshäusern  oder  geschlossenen  Kulturräumen  zur  Pflan-
 zenproduktion  verwendet  worden  sind.

 (2)  Die  Steuerentlastung  beträgt

 1.  für  1  000  l  Gasöle  nach  §  2  Abs.  3
 Satz  1  Nr.  1  40,90  EUR,

 2.  für  1  MWh  Erdgas  oder  1  MWh
 gasförmige  Kohlenwasserstoffe  nach
 §  2  Abs.  3  Satz  1  Nr.  4  3,00  EUR,

 3.  für  1  000  kg  Flüssiggase  nach  §  2  Abs.  3
 Satz  1  Nr.  5  38,90  EUR.

 (3)  Entlastungsberechtigt  ist  derjenige,  der  die  Energieer-
 zeugnisse  verwendet  hat.

 §  59
 Steuerentlastung  für  Diplomatenbenzin

 und  -dieselkraftstoff

 (1)  Unter  der  Voraussetzung  der  Gegenseitigkeit  wird  den
 in  Absatz  2  aufgeführten  Dienststellen  und  Personen  auf  An-
 trag  die  Steuer  für  Benzin  und  Dieselkraftstoff  vergütet,  die
 sie  als  Kraftstoff  für  den  Betrieb  ihrer  Kraftfahrzeuge  aus
 öffentlichen  Tankstellen  erworben  haben.

 (2)  Begünstigt  im  Sinne  des  Absatzes  1  sind

 1.  die  diplomatischen  und  konsularischen  Vertretungen  in
 der  Bundesrepublik  Deutschland,  ausgenommen  Wahl-
 konsulate,

 2.  die  Leiter  der  in  Nummer  1  genannten  Vertretungen,  ihre
 diplomatischen  Mitglieder,  Konsularbeamte,  Mitglieder
 ihres  Verwaltungs-  und  technischen  Personals  und  ihr
 dienstliches  Hauspersonal  sowie  die  Familienmitglieder
 dieser  Personen.  Familienmitglieder  im  Sinne  dieser  Be-
 stimmung  sind  der  Ehegatte,  die  unverheirateten  Kinder
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und  die  Eltern,  wenn  sie  von  diesen  Personen  wirtschaft-
 lich  abhängig  sind  und  in  ihrem  Haushalt  leben.

 (3)  Nicht  begünstigt  sind

 1.  Deutsche  oder  solche  Staatenlose  und  Ausländer,  die  ih-
 ren  ständigen  Wohnsitz  im  Geltungsbereich  dieses  Geset-
 zes  hatten,  ehe  sie  zu  den  in  Absatz  2  Nr.  2  genannten  Per-
 sonen  gehörten,

 2.  Personen,  die  im  Geltungsbereich  dieses  Gesetzes  eine
 private  Erwerbstätigkeit  ausüben.

 §  60
 Steuerentlastung  bei  Zahlungsausfall

 (1)  Eine  Steuerentlastung  wird  auf  Antrag  dem  Verkäufer
 von  nachweislich  nach  §  2  Abs.  1  Nr.  1  bis  4  versteuerten  En-
 ergieerzeugnissen  für  die  im  Verkaufspreis  enthaltene  Steuer
 gewährt,  die  beim  Warenempfänger  wegen  Zahlungsunfä-
 higkeit  ausfällt,  wenn

 1.  der  Steuerbetrag  bei  Eintritt  der  Zahlungsunfähigkeit
 5  000  Euro  übersteigt,

 2.  keine  Anhaltspunkte  dafür  vorliegen,  dass  die  Zahlungs-
 unfähigkeit  im  Einvernehmen  mit  dem  Verkäufer  herbei-
 geführt  worden  ist,

 3.  der  Zahlungsausfall  trotz  vereinbarten  Eigentumsvorbe-
 halts,  laufender  Überwachung  der  Außenstände,  rechtzei-
 tiger  Mahnung  bei  Zahlungsverzug  unter  Fristsetzung
 und  gerichtlicher  Verfolgung  des  Anspruchs  nicht  zu  ver-
 meiden  war,

 4.  Verkäufer  und  Warenempfänger  nicht  wirtschaftlich  mit-
 einander  verbunden  sind;  sie  gelten  auch  als  verbunden,
 wenn  sie  Teilhaber  oder  Gesellschafter  desselben  Unter-
 nehmens  oder  Angehörige  im  Sinne  des  §  15  der  Abga-
 benordnung  sind  oder  wenn  Verkäufer  oder  Warenemp-
 fänger  der  Leitung  des  Geschäftsbetriebs  des  jeweils  an-
 deren  angehören.

 (2)  Die  Steuerentlastung  hängt  davon  ab,  dass  sie  bis  zum
 Ablauf  des  Jahres,  das  dem  Jahr  folgt,  in  dem  die  Zahlungs-
 unfähigkeit  des  Warenempfängers  eingetreten  ist,  schriftlich
 beantragt  wird.  Dem  Antrag  sind  beizufügen:

 1.  Unterlagen  über  die  Beschaffenheit,  Herkunft  und  Ver-
 steuerung  des  Mineralöls,

 2.  Nachweise  über  den  Verkauf  an  den  Warenempfänger,

 3.  Nachweise  über  die  eingetretene  Zahlungsunfähigkeit
 des  Warenempfängers.

 (3)  Die  Steuerentlastung  erfolgt  unter  der  auflösenden  Be-
 dingung  einer  nachträglichen  Leistung  des  Warenempfän-
 gers.  Der  Verkäufer  hat  dem  Hauptzollamt  nachträgliche
 Leistungen  des  Warenempfängers  unverzüglich  anzuzeigen.
 Führt  die  Leistung  nicht  zum  Erlöschen  der  Forderung  des
 Verkäufers,  vermindert  sich  die  Erstattung  oder  Vergütung
 um  den  Teil  der  Teilleistung,  der  dem  Steueranteil  an  der  aus-
 gefallenen  Forderung  entspricht.  Das  Hauptzollamt  kann  an-
 ordnen,  dass  der  Verkäufer  seine  Forderung  gegen  den  Wa-
 renempfänger  in  Höhe  des  ausgefallenen  Steuerbetrages  an
 die  Bundesrepublik  Deutschland  (Bundesfinanzverwaltung)
 abtritt.

 Kapitel  6
 Schlussbestimmungen

 §  61
 Steueraufsicht

 (1)  Der  Steueraufsicht  im  Sinne  von  §  209  der  Abgaben-
 ordnung  unterliegt,

 1.  wer  Energieerzeugnisse  herstellt,  in  das  Steuergebiet  ver-
 bringt,  vertreibt,  lagert,  kennzeichnet,  befördert  oder  ver-
 wendet,

 2.  wer  als  Beauftragter  nach  §  11  Abs.  8  oder  §  18  Abs.  5  tä-
 tig  ist.

 (2)  Die  Amtsträger  sind  befugt,  im  öffentlichen  Verkehr
 jederzeit,  in  Betriebsräumen  und  auf  Betriebsgrundstücken
 während  der  Geschäfts-  und  Arbeitszeit  unentgeltliche  Pro-
 ben  aus  Kraftfahrzeugtanks  oder  anderen  Behältnissen  zu
 entnehmen.  Zur  Probenahme  dürfen  die  Amtsträger  Fahrzeu-
 ge  anhalten.  Auf  Verlangen  haben  die  Betroffenen  sich  aus-
 zuweisen,  die  Herkunft  des  Energieerzeugnisses  anzugeben
 und  bei  der  Probenahme  die  erforderliche  Hilfe  zu  leisten.

 §  62
 Steuerliche  Betriebsleiter,  Steuerhilfspersonen

 (1)  Der  Steuerpflichtige  kann  sich  zur  Erfüllung  seiner
 steuerlichen  Pflichten  Personen  bedienen,  die  dem  Betrieb
 oder  dem  Unternehmen  nicht  angehören  (Steuerliche  Be-
 triebsleiter).  Die  Bestellung  des  steuerlichen  Betriebsleiters
 wird  erst  wirksam,  nachdem  das  Hauptzollamt  zugestimmt
 hat.

 (2)  Auf  Antrag  des  Steuerpflichtigen  kann  das  Hauptzoll-
 amt  Personen,  die  von  der  Besteuerung  nicht  selbst  betroffen
 werden,  als  Steuerhilfspersonen  bestellen.  Ihnen  darf  nur  die
 Aufgabe  übertragen  werden,  Tatsachen  festzustellen,  die  für
 die  Besteuerung  erheblich  sein  können.

 §  63
 Geschäftsstatistik

 (1)  Nach  näherer  Bestimmung  des  Bundesministeriums
 der  Finanzen  stellen  die  Hauptzollämter  für  statistische  Zwe-
 cke  Erhebungen  an  und  teilen  die  Ergebnisse  dem  Statisti-
 schen  Bundesamt  zur  Auswertung  mit.

 (2)  Die  Bundesfinanzbehörden  können  auch  bereits  aufbe-
 reitete  Daten  dem  Statistischen  Bundesamt  zur  Darstellung
 und  Veröffentlichung  für  allgemeine  Zwecke  übermitteln.

 §  64
 Bußgeldvorschriften

 Ordnungswidrig  im  Sinne  des  §  381  Abs.  1  Nr.  1  der  Ab-
 gabenordnung  handelt,  wer  vorsätzlich  oder  leichtfertig

 1.  entgegen  §  3  Abs.  4  eine  begünstigte  Anlage  nicht,  nicht
 richtig  oder  nicht  rechtzeitig  anmeldet,

 2.  entgegen  §  10  Abs.  3  Satz  1  Energieerzeugnisse  nicht
 oder  nicht  rechtzeitig  aufnimmt  oder  nicht  oder  nicht
 rechtzeitig  in  das  Zollverfahren  überführt,

 3.  entgegen  §  11  Abs.  5  Satz  1  Energieerzeugnisse  nicht
 oder  nicht  rechtzeitig  in  den  anderen  Mitgliedstaat  ver-
 bringt  oder  nicht  oder  nicht  rechtzeitig  in  das  Steuerlager
 oder  den  Betrieb  aufnimmt,
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4.  entgegen  §  12  Abs.  2  Satz  1  Energieerzeugnisse  nicht
 oder  nicht  rechtzeitig  in  das  Steuerlager  aufnimmt,

 5.  entgegen  §  13  Abs.  3  Satz  1  Energieerzeugnisse  nicht
 oder  nicht  rechtzeitig  ausführt,

 6.  entgegen  §  15  Abs.  3,  §  18  Abs.  3  Satz  1  oder  Abs.  6
 Satz  1,  jeweils  auch  in  Verbindung  mit  §  34  oder  §  40
 Abs.  1,  oder  §  23  Abs.  4  Satz  1  eine  Anzeige  nicht,  nicht
 richtig,  nicht  vollständig  oder  nicht  rechtzeitig  erstattet,

 7.  entgegen  §  31  Abs.  3  oder  §  38  Abs.  3  eine  Anmeldung
 nicht,  nicht  richtig  oder  nicht  rechtzeitig  abgibt  oder

 8.  entgegen  §  61  Abs.  2  Satz  3  sich  nicht,  nicht  richtig  oder
 nicht  rechtzeitig  ausweist,  eine  Angabe  nicht,  nicht  rich-
 tig,  nicht  vollständig  oder  nicht  rechtzeitig  macht  oder
 nicht,  nicht  richtig,  nicht  vollständig  oder  nicht  rechtzei-
 tig  Hilfe  leistet.

 §  65
 Sicherstellung

 (1)  Sichergestellt  werden  können

 1.  Energieerzeugnisse,  für  die  eine  Steuer  nach  §  21  Abs.  1
 entstanden  ist,

 2.  Energieerzeugnisse,  aus  denen  zugelassene  Kennzeich-
 nungsstoffe  zu  Unrecht  entfernt  oder  bei  denen  diese  in
 ihrer  Wirksamkeit  beeinträchtigt  worden  sind,

 3.  Energieerzeugnisse,  die  entgegen  einem  nach  §  66  Abs.  1
 Nr.  12  erlassenen  Verbot  Kennzeichnungsstoffe  enthalten
 oder  rot  gefärbt  worden  sind.

 (2)  Energieerzeugnisse,  die  ein  Amtsträger  in  Mengen  und
 unter  Umständen  vorfindet,  die  auf  eine  gewerbliche  Zweck-
 bestimmung  hinweisen,  und  für  die  der  Nachweis  nicht  er-
 bracht  werden  kann,  dass  sie

 1.  sich  im  Steueraussetzungsverfahren  befinden  oder

 2.  im  Steuergebiet  ordnungsgemäß  versteuert  worden  oder
 zur  ordnungsgemäßen  Versteuerung  angemeldet  sind,

 können  sichergestellt  werden.

 (3)  Die  §§  215  und  216  der  Abgabenordnung  gelten  sinn-
 gemäß.

 §  66
 Ermächtigungen

 (1)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  wird  ermächtigt,
 zur  Durchführung  dieses  Gesetzes  durch  Rechtsverordnung
 ohne  Zustimmung  des  Bundesrates

 1.  die  nach  §  1  Abs.  4  anzuwendende  Fassung  der  Kombi-
 nierten  Nomenklatur  neu  zu  bestimmen  und  den  Wortlaut
 dieses  Gesetzes  sowie  der  Durchführungsverordnungen
 der  geänderten  Nomenklatur  anzupassen,  soweit  sich
 hieraus  steuerliche  Änderungen  nicht  ergeben,

 2.  zu  regeln,  dass  die  Hauptzollämter  im  Verwaltungswege
 eine  Steuerbegünstigung  oder  eine  Steuerentlastung  für
 Energieerzeugnisse  gewähren  können,  die  bei  Pilotpro-
 jekten  zur  technologischen  Entwicklung  umweltverträg-
 licherer  Produkte  oder  in  Bezug  auf  Kraftstoffe  aus  erneu-
 erbaren  Rohstoffen  verwendet  werden,

 3.  zur  Verfahrensvereinfachung,  zur  Vermeidung  unange-
 messener  wirtschaftlicher  Belastungen  sowie  zur  Siche-

 rung  der  Gleichmäßigkeit  der  Besteuerung  und  des  Steu-
 eraufkommens  Bestimmungen  zu  den  §§  1  bis  3  zu  erlas-
 sen  und  dabei  insbesondere

 a)  die  Begriffe  des  §  1  Abs.  2  und  3  und  des  §  2  näher  zu
 bestimmen  sowie  Bestimmungen  zu  den  in  §  2  Abs.  7
 genannten  Bemessungsgrundlagen  zu  erlassen,

 b)  für  Energieerzeugnisse  nach  §  1  Abs.  3  unter  Berück-
 sichtigung  der  Heizwertunterschiede  abweichend  von
 §  2  Abs.  4  besondere  Steuersätze  festzusetzen,

 c)  Näheres  zu  den  begünstigten  Anlagen  nach  §  3  ein-
 schließlich  der  Ermittlung  des  Jahresnutzungsgrades
 und  zur  Anmeldepflicht  zu  bestimmen  und  Betreibern
 von  solchen  Anlagen  Pflichten  zum  Nachweis  der  dort
 genannten  Voraussetzungen  aufzuerlegen,

 4.  zur  Verfahrensvereinfachung,  zur  Vermeidung  unange-
 messener  wirtschaftlicher  Belastungen  sowie  zur  Siche-
 rung  der  Gleichmäßigkeit  der  Besteuerung  und  des  Steu-
 eraufkommens  Bestimmungen  zu  den  §§  4  bis  9  zu  erlas-
 sen  und  dabei  insbesondere

 a)  das  Erlaubnis-  und  das  Steuerlagerverfahren  näher  zu
 regeln,

 b)  die  Lager-  und  Herstellungshandlungen  näher  zu  um-
 schreiben  sowie  zu  bestimmen,  welche  Räume,  Flä-
 chen,  Anlagen  und  Betriebsteile  in  das  Steuerlager
 einzubeziehen  sind,

 c)  für  die  Lagerung  von  Energieerzeugnissen  unter  Steu-
 eraussetzung  in  einer  Freizone  abweichend  von  §  7
 geringere  Anforderungen  zu  stellen,  wenn  dies  wegen
 der  besonderen  Verhältnisse  in  der  Freizone  erforder-
 lich  erscheint  und  die  Steuerbelange  gesichert  sind,

 d)  dem  Hersteller  für  die  Herstellung  von  Energieerzeug-
 nissen  außerhalb  eines  Herstellungsbetriebes  beson-
 dere  Pflichten  aufzuerlegen,

 5.  zur  Verfahrensvereinfachung,  zur  Vermeidung  unange-
 messener  wirtschaftlicher  Belastungen  sowie  zur  Siche-
 rung  der  Gleichmäßigkeit  der  Besteuerung  und  des  Steu-
 eraufkommens  Bestimmungen  zu  den  §§  10  bis  14  zu  er-
 lassen  und  dabei  insbesondere

 a)  das  Verfahren  der  Beförderung  von  Energieerzeugnis-
 sen  unter  Steueraussetzung  näher  zu  regeln,

 b)  das  Verfahren  des  Bezugs  von  Energieerzeugnissen
 als  berechtigter  Empfänger  näher  zu  regeln,

 c)  die  für  den  Versender  zuständige  Behörde  ermächti-
 gen,  für  häufig  und  regelmäßig  wiederkehrende  Fälle
 der  Beförderung  von  Energieerzeugnissen  unter  Steu-
 eraussetzung  gegenseitige  Vereinbarungen  mit  den
 zuständigen  Behörden  der  anderen  Mitgliedstaaten
 über  die  Vereinfachung  der  Erledigung  des  Begleit-
 dokuments  zu  schließen,

 d)  Inhabern  von  Steuerlagern  und  berechtigten  Empfän-
 gern  zu  erlauben,  Energieerzeugnisse  allein  durch  In-
 besitznahme  in  das  Steuerlager  oder  den  Betrieb  auf-
 zunehmen,

 6.  zur  Verfahrensvereinfachung,  zur  Vermeidung  unange-
 messener  wirtschaftlicher  Belastungen  sowie  zur  Siche-
 rung  der  Gleichmäßigkeit  der  Besteuerung  und  des  Steu-
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eraufkommens  Bestimmungen  zu  den  §§  15  bis  19  zu  er-
 lassen  und  dabei  insbesondere

 a)  das  Verfahren  des  Verbringens  von  Energieerzeugnis-
 sen  zu  gewerblichen  Zwecken  näher  zu  regeln,

 b)  die  Begriffe  Haupt-  und  Reservebehälter  näher  zu  be-
 stimmen,

 c)  das  Verfahren  des  Versandhandels  näher  zu  regeln  so-
 wie  vorzusehen,  dass  in  den  Versandhandel  auch  Liefe-
 rungen  an  gewerbliche  Abnehmer  einbezogen  werden,

 d)  die  Anwendung  der  Zollvorschriften  (§  19)  näher  zu
 regeln,

 7.  zur  Verfahrensvereinfachung,  zur  Vermeidung  unange-
 messener  wirtschaftlicher  Belastungen  sowie  zur  Siche-
 rung  der  Gleichmäßigkeit  der  Besteuerung  und  des  Steu-
 eraufkommens  Bestimmungen  zu  den  §§  20  bis  23  zu  er-
 lassen  und  dabei  insbesondere

 a)  die  Begriffe  des  §  23  näher  zu  bestimmen,

 b)  Näheres  über  die  Anzeigepflicht  nach  §  23  Abs.  4  zu
 regeln  und  besondere  Pflichten  für  die  Anzeigepflich-
 tigen  vorzusehen,

 8.  zur  Verfahrensvereinfachung,  zur  Vermeidung  unange-
 messener  wirtschaftlicher  Belastungen  sowie  zur  Siche-
 rung  der  Gleichmäßigkeit  der  Besteuerung  und  des  Steu-
 eraufkommens  Bestimmungen  zu  den  §§  24  bis  30  zu  er-
 lassen  und  dabei  insbesondere

 a)  die  Voraussetzungen  für  die  Steuerbefreiungen  ein-
 schließlich  der  Begriffe  näher  zu  bestimmen  sowie  das
 Erlaubnisverfahren  und  das  Verfahren  der  Steuerbe-
 freiung  zu  regeln  und  Pflichten  für  die  Abgabe,  den
 Bezug,  die  Lagerung  und  die  Verwendung  der  Ener-
 gieerzeugnisse  vorzusehen,

 b)  die  Verwendung,  die  Verteilung,  das  Verbringen  und
 die  Ausfuhr  aus  dem  Steuergebiet  von  steuerfreien
 Energieerzeugnissen  unter  Verzicht  auf  eine  förmliche
 Einzelerlaubnis  allgemein  zu  erlauben,

 c)  zuzulassen,  dass  Energieerzeugnisse,  die  Erlaubnisin-
 haber  in  Besitz  genommen  haben,  als  in  den  Betrieb
 aufgenommen  gelten,

 d)  die  Teile  des  Betriebes  zu  bestimmen,  in  denen  nach
 §  26  Energieerzeugnisse  zur  Aufrechterhaltung  des
 Betriebes  steuerfrei  verwendet  werden  können,

 e)  die  steuerfreie  Verwendung  nach  §  27  Abs.  1  für  den
 Bereich  der  Binnengewässer  einzuschränken,

 f)  vorzusehen,  dass  Erlaubnisinhaber,  die  Energieer-
 zeugnisse  für  Zwecke  nach  §  27  Abs.  1  steuerfrei  ver-
 wenden,  diese  Energieerzeugnisse  für  nicht  steuer-
 freie  Zwecke  mit  der  Maßgabe  verwenden  dürfen,
 dass  bei  ihnen  eine  Steuer  nach  dem  zutreffenden
 Steuersatz  des  §  2  entsteht,  und  das  dafür  erforderliche
 Verfahren  einschließlich  des  Verfahrens  der  Steuerer-
 hebung  zu  regeln,

 g)  die  steuerfreie  Verwendung  nach  §  27  Abs.  2  Nr.  2  und
 3  und  Abs.  3  auf  Betriebe  zu  beschränken,  die  durch
 näher  zu  bezeichnende  Behörden  genehmigt  wurden,
 sowie  die  steuerfreie  Verwendung  nach  §  27  Abs.  3
 auch  für  andere  als  in  §  27  Abs.  2  genannte  Energieer-
 zeugnisse  zuzulassen,

 9.  zur  Verfahrensvereinfachung,  zur  Vermeidung  unange-
 messener  wirtschaftlicher  Belastungen  sowie  zur  Siche-
 rung  der  Gleichmäßigkeit  der  Besteuerung  und  des
 Steueraufkommens  Bestimmungen  zu  den  §§  31  bis  37
 zu  erlassen  und  dabei  insbesondere

 a)  das  Erlaubnisverfahren  für  Kohlebetriebe  und  Koh-
 lelieferer  sowie  die  Anmeldepflicht  nach  §  31
 Abs.  3  näher  zu  regeln  und  besondere  Pflichten  für
 Inhaber  von  Kohlebetrieben  und  Kohlelieferer
 vorzusehen,

 b)  die  sinngemäße  Anwendung  der  beim  Verbringen
 von  Kohle  in  das  Steuergebiet  anzuwendenden  Vor-
 schriften  und  die  anzuwendenden  Verfahren  näher
 zu  regeln,

 c)  die  Anwendung  der  Zollvorschriften  (§  35)  näher  zu
 regeln,

 d)  die  Voraussetzungen  für  die  steuerfreie  Verwendung
 einschließlich  der  Begriffe  näher  zu  bestimmen  so-
 wie  das  Erlaubnisverfahren  und  das  Verfahren  der
 steuerfreien  Verwendung  zu  regeln  und  dabei  Pflich-
 ten  für  die  Abgabe,  den  Bezug,  die  Lagerung  und  die
 Verwendung  der  Kohle  vorzusehen,

 e)  die  Verwendung  von  steuerfreier  Kohle  unter  Ver-
 zicht  auf  eine  förmliche  Einzelerlaubnis  allgemein
 zu  erlauben,

 f)  die  Teile  des  Betriebes  zu  bestimmen,  in  denen  nach
 §  37  Abs.  2  Satz  1  Nr.  2  Kohle  zur  Aufrechterhaltung
 des  Betriebes  steuerfrei  verwendet  werden  kann,

 10.  zur  Verfahrensvereinfachung,  zur  Vermeidung  unange-
 messener  wirtschaftlicher  Belastungen  sowie  zur  Siche-
 rung  der  Gleichmäßigkeit  der  Besteuerung  und  des
 Steueraufkommens  Bestimmungen  zu  den  §§  38  bis  44
 zu  erlassen  und  dabei  insbesondere

 a)  das  Nähere  über  die  Anmeldepflicht  nach  §  38  Abs.
 3  zu  regeln  und  besondere  Pflichten  für  die  Anmel-
 depflichtigen  vorzusehen,

 b)  die  sinngemäße  Anwendung  der  beim  Verbringen
 von  Erdgas  in  das  Steuergebiet  anzuwendenden  Vor-
 schriften  und  die  anzuwendenden  Verfahren  näher
 zu  regeln,

 c)  die  Anwendung  der  Zollvorschriften  (§  41)  näher  zu
 regeln,

 d)  die  Voraussetzungen  für  die  steuerfreie  Verwendung
 einschließlich  der  Begriffe  näher  zu  bestimmen  so-
 wie  das  Erlaubnisverfahren  und  das  Verfahren  der
 steuerfreien  Verwendung  zu  regeln  und  dabei  Pflich-
 ten  für  die  Abgabe,  den  Bezug,  die  Lagerung  und  die
 Verwendung  des  Erdgases  vorzusehen,

 e)  die  Teile  des  Betriebes  zu  bestimmen,  in  denen  nach
 §  44  Abs.  2  Erdgas  zur  Aufrechterhaltung  des  Be-
 triebes  steuerfrei  verwendet  werden  kann,

 11.  zur  Verfahrensvereinfachung,  zur  Vermeidung  unange-
 messener  wirtschaftlicher  Belastungen  sowie  zur  Siche-
 rung  der  Gleichmäßigkeit  der  Besteuerung  und  des
 Steueraufkommens  Bestimmungen  zu  den  §§  45  bis  60
 zu  erlassen  und  dabei  insbesondere
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a)  die  Voraussetzungen  für  die  Gewährung  der  Steuer-
 entlastungen  einschließlich  der  Begriffe  näher  zu  be-
 stimmen  und  das  Verfahren  der  Steuerentlastung  zu
 regeln  sowie  Vorschriften  über  die  zum  Zwecke  der
 Steuerentlastung  erforderlichen  Angaben  und  Nach-
 weise  einschließlich  ihrer  Aufbewahrung  zu  erlas-
 sen,

 b)  zu  bestimmen,  dass  der  Anspruch  auf  Steuerentlas-
 tung  innerhalb  bestimmter  Fristen  geltend  zu  ma-
 chen  ist,

 c)  abweichend  von  §  52  Abs.  1  Satz  2  für  näher  zu  be-
 stimmende  Einzelfälle  auch  eine  Entlastungsmög-
 lichkeit  für  nicht  gekennzeichnete  Energieerzeug-
 nisse  vorzusehen,

 d)  Näheres  zur  Ermittlung  der  Nutzungsgrade  und  der
 elektrischen  Nennleistung  (§  53)  zu  bestimmen,

 e)  im  Einvernehmen  mit  dem  Bundesministerium  für
 Ernährung,  Landwirtschaft  und  Verbraucherschutz
 zu  §  57  Näheres  zur  Art  der  begünstigten  Arbeiten,
 der  Fahrzeuge  und  Maschinen  und  zur  Abgrenzung
 des  Kreises  der  Berechtigten  zu  regeln,

 12.  zur  Sicherung  der  Gleichmäßigkeit  der  Besteuerung
 und  des  Steueraufkommens  Regelungen  zur  Kenn-
 zeichnung  von  Energieerzeugnissen  und  zum  Umgang
 mit  gekennzeichneten  Energieerzeugnissen  zu  erlassen
 sowie  zur  Verfahrensvereinfachung  in  bestimmten  Fäl-
 len  zu  regeln,  dass  gekennzeichnete  Energieerzeugnisse
 als  Kraftstoff  mitgeführt,  bereitgehalten,  abgegeben
 oder  verwendet  werden  dürfen,

 13.  zur  Sicherung  der  Gleichmäßigkeit  der  Besteuerung
 und  zur  Vermeidung  von  Wettbewerbsverzerrungen  zu
 bestimmen,  dass  Energieerzeugnisse  bestimmten  che-
 misch-technischen  Anforderungen  genügen  müssen,
 wenn  sie  nicht  zum  höchsten  in  Betracht  kommenden
 Steuersatz  versteuert  werden,  und  dass  für  steuerliche
 Zwecke  Energieerzeugnisse  sowie  Zusätze  nach  be-
 stimmten  Verfahren  zu  untersuchen  und  zu  messen  sind,

 14.  Verfahrensvorschriften  zur  Festsetzung  und  Erhebung
 der  Steuer  zu  erlassen,  insbesondere  zur  Steueranmel-
 dung,  zur  Berechnung  und  Entrichtung  der  Steuer  sowie
 zur  Berechnung  und  Festsetzung  der  monatlichen  Vor-
 auszahlungen,

 15.  die  Voraussetzungen  für  eine  Sicherheitsleistung  näher
 zu  bestimmen  und  das  Verfahren  der  Sicherheitsleistung
 zu  regeln,  soweit  in  diesem  Gesetz  die  Leistung  einer  Si-
 cherheit  vorgesehen  ist,

 16.  zu  Sicherung  der  Gleichmäßigkeit  der  Besteuerung  und
 des  Steueraufkommens  anzuordnen,  dass  Energieer-
 zeugnisse  in  bestimmter  Weise  behandelt,  bezeichnet,
 gelagert,  versandt,  befördert  oder  verwendet  werden
 müssen  und  dass  im  Umgang  mit  Energieerzeugnissen
 besondere  Pflichten  zu  erfüllen  sind,

 17.  zur  Sicherung  der  Gleichmäßigkeit  der  Besteuerung
 und  des  Steueraufkommens  zu  bestimmen,  dass  beim
 Mischen  von  Energieerzeugnissen,  die  verschiedenen
 Steuersätze  unterliegen  oder  für  die  eine  Steuerentlas-
 tungen  nach  §  50  gewährt  wird,  vor  Abgabe  in  Haupt-
 und  Reservebehälter  von  Motoren  in  der  Person  des  Mi-

 schenden  eine  Steuer  entsteht  und  das  Verfahren  der
 Steuererhebung  zu  regeln,

 18.  Bestimmungen  zu  erlassen  zur  Umsetzung  der  Steuer-
 befreiungen  nach

 a)  Artikel  XI  des  Abkommens  vom  19.  Juni  1951  zwi-
 schen  den  Parteien  des  Nordatlantikvertrages  über
 die  Rechtsstellung  ihrer  Truppen  (BGBl.  1961  II
 S.  1183,  1190),  in  der  jeweils  geltenden  Fassung  und
 den  Artikeln  65  bis  67  des  Zusatzabkommens  vom
 3.  August  1959  zu  dem  Abkommen  vom  19.  Juni
 1951  zwischen  den  Parteien  des  Nordatlantikvertra-
 ges  über  die  Rechtsstellung  ihrer  Truppen  hinsicht-
 lich  der  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  statio-
 nierten  ausländischen  Truppen  (BGBl.  1961  II
 S.  1183,  1218),  in  der  jeweils  geltenden  Fassung,

 b)  Artikel  15  des  Abkommens  vom  13.  März  1967  zwi-
 schen  der  Bundesrepublik  Deutschland  und  dem
 Obersten  Hauptquartier  der  Alliierten  Mächte,  Euro-
 pa,  über  die  besonderen  Bedingungen  für  die  Ein-
 richtung  und  den  Betrieb  internationaler  militäri-
 scher  Hauptquartiere  in  der  Bundesrepublik
 Deutschland  (BGBl.  1969  II  S.  1997,  2009),  in  der
 jeweils  geltenden  Fassung  und

 c)  den  Artikeln  III  bis  V  des  Abkommens  zwischen  der
 Bundesrepublik  Deutschland  und  den  Vereinigten
 Staaten  von  Amerika  vom  15.  Oktober  1954  über  die
 von  der  Bundesrepublik  zu  gewährenden  Abgaben-
 vergünstigungen  für  die  von  den  Vereinigten  Staaten
 im  Interesse  der  gemeinsamen  Verteidigung  geleis-
 teten  Ausgaben  (BGBl.  1955  II  S.  821,  823)  in  der
 jeweils  geltenden  Fassung.

 Dabei  kann  es  anordnen,  dass  bei  einem  Missbrauch  für
 alle  daran  Beteiligten  die  Steuer  entsteht  und  dass  bei
 der  Lieferung  von  versteuerten  Energieerzeugnissen
 dem  Lieferer  die  entrichtete  Steuer  erstattet  oder  vergü-
 tet  wird,

 19.  im  Falle  der  Einfuhr  Steuerfreiheit  für  Energieerzeug-
 nisse,  soweit  dadurch  nicht  unangemessene  Steuervor-
 teile  entstehen,  unter  den  Voraussetzungen  anzuordnen,
 unter  denen  sie  nach  der  Verordnung  (EWG)  Nr.  918/83
 des  Rates  vom  28.  März  1983  über  das  gemeinschaftli-
 che  System  der  Zollbefreiungen  (ABl.  EG  Nr.  L  105
 S.  1,  1984  Nr.  L  308  S.  64,  1985  Nr.  L  256  S.  47,  1986
 Nr.  L  271  S.  31),  zuletzt  geändert  durch  das  Protokoll
 Nr.  3  über  die  Hoheitsrechte  des  Vereinigten  König-
 reichs  Großbritannien  und  Nordirland  auf  Zypern
 (ABl.  EU  2003  Nr.  L  236  S.  940),  in  der  jeweils  gelten-
 den  Fassung  und  anderen  von  den  Europäischen  Ge-
 meinschaften  erlassenen  Rechtsvorschriften  vom  Zoll
 befreit  werden  können,

 20.  zur  Durchführung  von  Artikel  23  Abs.  1a  der  Richtlinie
 92/12/EWG  das  Verfahren  zum  Bezug  von  Energieer-
 zeugnissen  unter  Steueraussetzung  mit  Begleitdoku-
 ment  und  Freistellungsbescheinigung  für  die  unter  Arti-
 kel  23  Abs.  1  dieser  Richtlinie  genannten  Begünstigten
 näher  zu  regeln.

 (2)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  wird  ermächtigt,
 mit  anderen  Mitgliedstaaten  bilaterale  Vereinbarungen  zu
 schließen,  durch  die
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1.  für  alle  oder  einige  der  in  §  4  genannten  Energieerzeug-
 nisse,  soweit  sie  nicht  von  §  2  Abs.  1  Nr.  1  bis  5  und  8  er-
 fasst  werden,  die  Kontrollmaßnahmen  für  die  verbrauch-
 steuerrechtliche  Überwachung  der  innergemeinschaftli-
 chen  Beförderung  von  Energieerzeugnissen  ganz  oder
 teilweise  ausgesetzt  werden,

 2.  für  häufig  und  regelmäßig  wiederkehrende  Fälle  der  Be-
 förderung  von  Energieerzeugnissen  des  freien  Verkehrs
 im  Transitweg  durch  das  Gebiet  eines  anderen  Mitglied-
 staates  Verfahrensvereinfachungen  bei  den  Kontrollmaß-
 nahmen  für  die  verbrauchsteuerrechtliche  Überwachung
 der  innergemeinschaftlichen  Beförderung  von  Energieer-
 zeugnissen  vorgesehen  werden.

 (3)  In  Rechtsverordnungen,  die  auf  Grund  der  in  diesem
 Gesetz  enthaltenen  Ermächtigungen  erlassen  werden,  kann
 auf  Veröffentlichungen  sachverständiger  Stellen  verwiesen
 werden;  hierbei  sind  das  Datum  der  Veröffentlichung,  die  Be-
 zugsquelle  und  eine  Stelle  zu  bezeichnen,  bei  der  die  Veröf-
 fentlichung  archivmäßig  gesichert  niedergelegt  ist.

 (4)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  erlässt  die  allge-
 meinen  Verwaltungsvorschriften  zur  Durchführung  dieses
 Gesetzes  und  der  auf  Grund  dieses  Gesetzes  erlassenen
 Rechtsverordnungen.

 §  67
 Anwendungsvorschriften

 (1)  Eine  Steuerentlastung  wird  auf  Antrag  gewährt  für
 Erdgas,  das  nachweislich  nach  §  3  Abs.  1  Nr.  2  oder  §  3  Abs.  2
 Nr.  3  Buchstabe  a  des  Mineralölsteuergesetzes  in  der  am
 31.  Juli  2006  geltenden  Fassung  versteuert  wurde  und  sich
 am  1.  August  2006,  0  Uhr  im  Leitungsnetz  befindet.  Der
 Steuerentlastungsanspruch  entsteht  am  1.  August  2006.  Ent-
 lastungsberechtigt  ist,  wer  in  diesem  Zeitpunkt  das  Erdgas
 besitzt.  Der  Entlastungsberechtigte  hat  die  Steuerentlastung
 mit  einer  Anmeldung  nach  amtlich  vorgeschriebenem  Vor-
 druck  zu  beantragen  und  in  ihr  alle  für  die  Bemessung  der
 Entlastung  erforderlichen  Angaben  zu  machen  sowie  die  Hö-
 he  der  Entlastung  darin  selbst  zu  berechnen.

 (2)  Für  Anlagen  nach  §  3  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2,  die  erstmalig
 vor  dem  1.  August  2006  in  Betrieb  genommen  worden  sind,
 gilt  §  3  Abs.  4  und  für  Kohlebetriebe,  die  vor  dem  1.  August
 2006  eröffnet  worden  sind,  gilt  §  31  Abs.  3  sinngemäß.

 (3)  Nach  §  6  Abs.  2,  §  7  Abs.  2,  §  7a  Abs.  2  und  §  15
 Abs.  3  des  Mineralölsteuergesetzes  in  der  am  31.  Juli  2006
 geltenden  Fassung  erteilte  Erlaubnisse  gelten  bis  zum  31.  De-
 zember  2006  als  nach  §  6  Abs.  3,  §  7  Abs.  2  oder  Abs.  4  oder
 §  11  Abs.  4  dieses  Gesetzes  erteilte  Erlaubnisse  fort.

 (4)  Nach  §  12  des  Mineralölsteuergesetzes  in  der  am  31.  Juli
 2006  geltenden  Fassung  erteilte  Erlaubnisse  gelten  bis  zum
 31.  Dezember  2006  als  nach  §  24  Abs.  2  oder  §  44  Abs.  1  die-
 ses  Gesetzes  erteilte  Erlaubnisse  mit  der  Maßgabe  fort,  dass
 die  §§  30  und  44  Abs.  4  anzuwenden  sind,  wenn  die  Energie-
 erzeugnisse  für  andere  als  die  in  den  §§  24  bis  29  und  44
 Abs.  2  genannten  steuerfreien  Zwecke  verwendet  werden.

 (5)  Abweichend  von  §  27  Abs.  1  Satz  2  dürfen  Energieer-
 zeugnisse  der  Unterpositionen  2710  19  41  bis  2710  19  49
 der  Kombinierten  Nomenklatur  bis  zum  30.  April  2007  auch
 nicht  gekennzeichnet  steuerfrei  zu  den  in  §  27  Abs.  1  Satz  1
 genannten  Zwecken  abgegeben  oder  verwendet  werden.

 (6)  Bis  zum  31.  Oktober  2006  sind  der  unversteuerte  Be-
 zug  von  Kohle  nach  §  31  Abs.  4  und  die  steuerfreie  Verwen-
 dung  von  Kohle  nach  §  37  Abs.  2  Nr.  2,  3  und  4  allgemein
 erlaubt.

 (7)  Abweichend  von  §  32  Abs.  1  und  §  36  Abs.  1  entsteht
 keine  Steuer  für  am  1.  August  2006,  0  Uhr  vorhandene  Be-
 stände  an  Kohle  im  unmittelbaren  Besitz  von  Personen,  wenn
 der  Bestand  100  Tonnen  nicht  übersteigt.

 Artikel  2
 Änderung  des  Stromsteuergesetzes

 Das  Stromsteuergesetz  vom  24.  März  1999  (BGBl.  I
 S.  378,  2000  I  S.  147),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  18  des
 Gesetzes  vom  29.  Dezember  2003  (BGBl.  I  S.  3076),  wird
 wie  folgt  geändert:

 1.  §  1  Abs.  2  wird  wie  folgt  gefasst:

 „(2)  Kombinierte  Nomenklatur  im  Sinne  dieses  Geset-
 zes  ist  die  Warennomenklatur  nach  Artikel  1  der  Verord-
 nung  (EWG)  Nr.  2658/87  des  Rates  vom  23.  Juli  1987
 über  die  zolltarifliche  und  statistische  Nomenklatur  sowie
 den  Gemeinsamen  Zolltarif  (ABl.  EG  Nr.  L  256  S.  1,  Nr.  L
 341  S.  38,  Nr.  L  378  S.  120,  1988  Nr.  L  130  S.  42)  in  der
 am  1.  Januar  2002  geltenden  Fassung.“

 2.  §  2  Nr.  2  wird  wie  folgt  gefasst:

 „2.  Eigenerzeuger:  derjenige,  der  Strom  zum  Selbstver-
 brauch  erzeugt;“.

 3.  Dem  §  4  Abs.  1  wird  folgender  Satz  angefügt:

 „Einer  Erlaubnis  als  Eigenerzeuger  bedarf  es  nicht,  wenn
 der  Eigenerzeuger  Inhaber  einer  Erlaubnis  als  Versorger
 ist  oder  soweit  der  Eigenerzeuger  Strom  zum  Selbstver-
 brauch  entnimmt,  der  nach  §  9  Abs.  1  Nr.  3  Buchstabe  a,
 Nr.  4  oder  Nr.  5  von  der  Steuer  befreit  ist.“

 4.  §  5  wird  wie  folgt  geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  2  werden  nach  dem  Wort  „Steuer“  die
 Wörter  „vorbehaltlich  Satz  1“  eingefügt.

 b)  Nach  Absatz  2  wird  folgender  Absatz  3  angefügt:

 „(3)  Strom  gilt  mit  der  Leistung  an  einen  Versorger,
 der  nicht  Inhaber  einer  nach  §  4  Abs.  1  erforderlichen
 Erlaubnis  als  Versorger  ist,  als  durch  einen  Letztver-
 braucher  im  Steuergebiet  aus  dem  Versorgungsnetz
 entnommen,  wenn  die  Leistung  des  Stroms  in  der  An-
 nahme  erfolgt,  dass  eine  Steuer  nach  Absatz  1  Satz  1
 entstanden  sei.  Eine  Steuerentstehung  durch  die  tat-
 sächliche  Entnahme  des  Stroms  aus  dem  Versorgungs-
 netz  bleibt  dadurch  unberührt.  Dem  Versorger  ohne
 Erlaubnis  wird  die  durch  den  an  ihn  leistenden  Versor-
 ger  entrichtete  Steuer  auf  Antrag  vergütet,  soweit  er
 nachweist,  dass  die  durch  die  tatsächliche  Entnahme
 des  Stroms  entstandene  Steuer  entrichtet  worden  ist,
 für  den  Strom  keine  Steuer  entstanden  ist  oder  der
 Strom  steuerfrei  entnommen  worden  ist.“

 5.  §  8  wird  wie  folgt  geändert:

 a)  Nach  Absatz  4  wird  folgender  Absatz  4a  eingefügt:

 „(4a)  Wird  die  Leistung  von  Strom  oder  die  Entnah-
 me  von  Strom  zum  Selbstverbrauch  nach  Ablesezeit-
 räumen  abgerechnet  oder  ermittelt,  die  mehrere  Ver-
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anlagungsmonate  oder  mehrere  Veranlagungsjahre
 betreffen,  ist  insoweit  eine  sachgerechte,  von  einem
 Dritten  nachvollziehbare  Schätzung  zur  Aufteilung
 der  im  gesamten  Ablesezeitraum  entnommenen  Men-
 ge  auf  die  betroffenen  Veranlagungszeiträume  zuläs-
 sig.  Sofern  Ablesezeiträume  später  enden  als  der  je-
 weilige  Veranlagungszeitraum,  ist  für  diese  Ablese-
 zeiträume  die  voraussichtlich  im  Veranlagungszeit-
 raum  entnommene  Menge  zur  Versteuerung
 anzumelden.  Nachdem  ein  solcher  Ablesezeitraum
 beendet  ist,  hat  der  Steuerschuldner  die  nach  Satz  2  an-
 gemeldete  Menge  und  die  darauf  entfallende  Steuer
 entsprechend  Satz  1  zu  berichtigen.  Die  Berichtigung
 ist  für  den  Veranlagungszeitraum  vorzunehmen,  in
 dem  der  Ablesezeitraum  endet.  Die  Steuer  oder  der  Er-
 stattungsanspruch  für  die  Differenzmenge  zwischen
 der  angemeldeten  und  der  berichtigten  Menge  gilt  in-
 soweit  in  dem  Zeitpunkt  als  entstanden,  in  dem  der
 Ablesezeitraum  endet.  Die  Sätze  1  bis  5  gelten  für
 Steuerschuldner  nach  §  7  Satz  2  und  §  9  Abs.  5  sinnge-
 mäß.“

 b)  Absatz  9  wird  wie  folgt  gefasst:

 „(9)  Wird  Strom  ohne  Erlaubnis  nach  §  4  Abs.  1
 oder  steuerbegünstigt  an  einen  Nichtberechtigen  nach
 §  9  Abs.  8  geleistet  oder  ohne  Erlaubnis  nach  §  4
 Abs.  1  zum  Selbstverbrauch,  widerrechtlich  nach  §  6
 oder  zweckwidrig  nach  §  9  Abs.  6  entnommen,  hat  der
 Steuerschuldner  unverzüglich  eine  Steuererklärung
 abzugeben  und  darin  die  Steuer  selbst  zu  berechnen
 (Steueranmeldung).  Die  Steuer  ist  sofort  zu  entrich-
 ten.  Die  Sätze  1  und  2  gelten  im  Fall  des  §  9  Abs.  8  nur
 für  den  Nichtberechtigten.“

 6.  §  9  wird  wie  folgt  geändert:

 a)  Absatz  1  wird  wie  folgt  gefasst:

 „(1)  Von  der  Steuer  ist  befreit:

 1.  Strom  aus  erneuerbaren  Energieträgern,  wenn  die-
 ser  aus  einem  ausschließlich  mit  Strom  aus  erneu-
 erbaren  Energieträgern  gespeisten  Netz  oder  einer
 entsprechenden  Leitung  entnommen  wird;

 2.  Strom,  der  zur  Stromerzeugung  entnommen  wird;

 3.  Strom,  der  in  Anlagen  mit  einer  elektrischen  Nenn-
 leistung  von  bis  zu  zwei  Megawatt  erzeugt  wird
 und

 a)  vom  Betreiber  der  Anlage  als  Eigenerzeuger  im
 räumlichen  Zusammenhang  zu  der  Anlage  zum
 Selbstverbrauch  entnommen  wird  oder

 b)  von  demjenigen,  der  die  Anlage  betreibt  oder
 betreiben  lässt,  an  Letztverbraucher  geleistet
 wird,  die  den  Strom  im  räumlichen  Zusammen-
 hang  zu  der  Anlage  entnehmen;

 4.  Strom,  der  in  Anlagen  erzeugt  wird,  soweit  diese
 der  vorübergehenden  Stromversorgung  im  Falle
 des  Ausfalls  oder  der  Störung  der  sonst  üblichen
 Stromversorgung  dienen  (Notstromanlagen);

 5.  Strom,  der  auf  Schiffen  oder  in  Luftfahrzeugen  er-
 zeugt  und  eben  dort  verbraucht  wird.“

 b)  Absatz  4  wird  wie  folgt  gefasst:

 „(4)  Wer  nach  Absatz  1  Nr.  2  von  der  Steuer  befrei-
 ten  oder  nach  den  Absätzen  2  oder  3  begünstigten
 Strom  entnehmen  will,  bedarf  der  Erlaubnis.  Die  Er-
 laubnis  wird  auf  Antrag  unter  Widerrufsvorbehalt  Per-
 sonen  erteilt,  gegen  deren  steuerliche  Zuverlässigkeit
 keine  Bedenken  bestehen.  Sie  ist  zu  widerrufen,  wenn
 die  Voraussetzung  nach  Satz  2  nicht  mehr  erfüllt  ist.“

 c)  Nach  Absatz  6  werden  folgende  Absätze  7  und  8  ange-
 fügt:

 „(7)  Strom  gilt  als  zu  einem  anderen  als  dem  in  der
 Erlaubnis  genannten  Zweck  entnommen  (Absatz  6),
 soweit  die  Erlaubnis  nach  Absatz  4  zur  steuerbegüns-
 tigten  Entnahme  von  Strom  nach  Absatz  3  oder  der
 Fortbestand  einer  solchen  Erlaubnis  durch  Angaben
 erwirkt  worden  sind,  die  in  wesentlicher  Hinsicht  un-
 richtig  oder  unvollständig  waren.  Abweichend  von  §  8
 Abs.  9  bestimmt  das  Hauptzollamt  die  Frist  für  die
 Abgabe  der  Steueranmeldung  und  den  Zeitpunkt  der
 Fälligkeit  der  Steuer.

 (8)  Wird  Strom  steuerbegünstigt  an  einen  Nichtbe-
 rechtigten  geleistet,  entsteht  die  Steuer  auch  in  der
 Person  des  Nichtberechtigten.  Mehrere  Steuerschuld-
 ner  sind  Gesamtschuldner.“

 7.  Nach  §  9  wird  folgender  §  9a  eingefügt:

 „§  9a
 Erlass,  Erstattung  oder  Vergütung  der  Steuer

 für  bestimmte  Prozesse  und  Verfahren

 (1)  Auf  Antrag  wird  die  Steuer  für  nachweislich  ver-
 steuerten  Strom  erlassen,  erstattet  oder  vergütet,  den  ein
 Unternehmen  des  Produzierenden  Gewerbes

 1.  für  die  Elektrolyse,

 2.  für  die  Herstellung  von  Glas  und  Glaswaren,  kerami-
 schen  Erzeugnissen,  keramischen  Wand-  und  Boden-
 fliesen  und  -platten,  Ziegeln  und  sonstiger  Baukera-
 mik,  Zement,  Kalk  und  gebranntem  Gips,  Kalksand-
 steinen,  Asphalt  und  mineralischen  Düngemitteln  zum
 Brennen,  Schmelzen,  Warmhalten  oder  Entspannen
 der  vorgenannten  Erzeugnisse  oder  der  zu  ihrer  Her-
 stellung  verwendeten  Vorprodukte  oder

 3.  für  die  Metallerzeugung  und  -bearbeitung  zum
 Schmelzen,  Warmhalten  oder  Entspannen

 entnommen  hat.

 (2)  Erlass-,  erstattungs-  oder  vergütungsberechtigt  ist
 das  Unternehmen  des  Produzierenden  Gewerbes,  das  den
 Strom  entnommen  hat.“

 8.  §  11  wird  wie  folgt  gefasst:

 „§  11
 Ermächtigungen

 Das  Bundesministerium  der  Finanzen  wird  ermächtigt,
 zur  Durchführung  dieses  Gesetzes  durch  Rechtsverord-
 nung

 1.  die  nach  §  1  Abs.  2  anzuwendende  Fassung  der  Kom-
 binierten  Nomenklatur  neu  zu  bestimmen  und  den
 Wortlaut  dieses  Gesetzes  sowie  der  Durchführungs-
 verordnungen  an  die  geänderte  Nomenklatur  anzupas-
 sen,  soweit  sich  hieraus  steuerliche  Änderungen  nicht
 ergeben;
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2.  zur  Steuervereinfachung  vorzusehen,  dass  derjenige,
 der  Strom  an  seine  Mieter,  Pächter  oder  vergleichbare
 Vertragspartner  leistet,  nicht  als  Versorger  gilt;

 3.  zur  Sicherung  des  Steueraufkommens  und  zur  Verfah-
 rensvereinfachung  den  Begriff  des  Versorgers  abwei-
 chend  von  §  2  Nr.  1  zu  bestimmen;

 4.  die  Zuordnung  von  Unternehmen  zu  einem  Abschnitt
 oder  einer  Klasse  der  Klassifikation  der  Wirtschafts-
 zweige  zu  regeln  (§  2  Nr.  3  und  5);

 5.  zur  Sicherung  des  Steueraufkommens  und  der  Gleich-
 mäßigkeit  der  Besteuerung  das  Erlaubnisverfahren
 nach  §  4  einschließlich  des  Verfahrens  der  Sicher-
 heitsleistung  näher  zu  regeln;

 6.  zur  Verfahrensvereinfachung  vorzusehen,  dass  Ver-
 sorger  Strom  als  Letztverbraucher  im  Sinne  von  §  5
 Abs.  1  Satz  1  beziehen  können,  und  die  dafür  erforder-
 lichen  Bestimmungen  zu  erlassen;

 7.  Verfahrensvorschriften  zu  §  8  zu  erlassen,  insbeson-
 dere  zur  Steueranmeldung,  zur  Berechnung  und  Ent-
 richtung  der  Steuer  sowie  zur  Berechnung  und  Fest-
 setzung  der  monatlichen  Vorauszahlungen;

 8.  zur  Sicherung  der  Gleichmäßigkeit  der  Besteuerung,
 zur  Verfahrensvereinfachung  und  zur  Vermeidung  un-
 angemessener  wirtschaftlicher  Belastungen  Bestim-
 mungen  zu  §  9  zu  erlassen  und  dabei  insbesondere

 a)  die  Voraussetzungen  für  die  steuerbegünstigte  Ent-
 nahme  von  Strom  einschließlich  der  Begriffe  näher
 zu  bestimmen  sowie  das  Erlaubnisverfahren  zu  re-
 geln  und  die  Erlaubnis  allgemein  zu  erteilen.  Dabei
 kann  es  anordnen,  dass  die  Steuer  in  Person  des  Er-
 laubnisinhabers  entsteht,  wenn  die  Voraussetzun-
 gen  der  Steuerbegünstigung  nicht  oder  nicht  mehr
 vorliegen,  und  das  erforderliche  Verfahren  regeln;

 b)  statt  der  Steuerbegünstigung  eine  Steuerentlastung
 durch  Erlass,  Erstattung  oder  Vergütung  der  Steuer
 anzuordnen  und  das  dafür  erforderliche  Verfahren
 regeln.  Dabei  kann  es  anordnen,  dass  der  Anspruch
 auf  Erlass,  Erstattung  oder  Vergütung  der  Steuer  in-
 nerhalb  bestimmter  Fristen  geltend  zu  machen  ist;

 c)  vorzusehen,  dass  Inhaber  von  Erlaubnissen  zur
 steuerbegünstigten  Entnahme  von  Strom,  die
 Strom  auch  zu  anderen  Zwecken  entnehmen  oder
 Strom  sowohl  entnehmen  als  auch  an  Dritte  leisten,
 auf  Antrag  den  zu  anderen  Zwecken  entnommenen
 oder  den  an  Dritte  geleisteten  Strom  mit  dem  Un-
 terschiedsbetrag  zwischen  den  jeweiligen  Steuer-
 sätzen  versteuern  können;  dabei  kann  es  die  dafür
 erforderlichen  Bestimmungen  erlassen;

 9.  zur  Sicherung  der  Gleichmäßigkeit  der  Besteuerung
 auf  das  Erfordernis  der  Ausschließlichkeit  in  §  2  Nr.  7
 bei  aus  Deponie-,  Klärgas  oder  Biomasse  erzeugtem
 Strom  zu  verzichten,  wenn  die  Zuführung  anderer
 Energieträger  technisch  zwingend  erforderlich  ist.  Da-
 bei  kann  es  bestimmen,  dass  der  aus  den  zugeführten
 anderen  Energieträgern  erzeugte  Strom  nicht  steuer-
 frei  nach  §  9  Abs.  1  Nr.  1  entnommen  werden  kann
 und  Regelungen  zur  Ermittlung  und  zum  Verfahren
 des  Nachweises  des  aus  den  anderen  Energieträgern
 erzeugten  Stroms  erlassen;

 10.  zur  Sicherung  des  Steueraufkommens  und  der  Gleich-
 mäßigkeit  der  Besteuerung  die  Voraussetzungen  für  die
 Steuerentlastungen  nach  den  §§  9a  und  10  einschließ-
 lich  der  Begriffe  näher  zu  bestimmen  und  das  Verfahren
 der  Steuerentlastung  zu  regeln  sowie  Vorschriften  über
 Angaben  und  Nachweise  zu  erlassen,  die  zum  Zwecke
 der  Steuerentlastung  erforderlich  sind.  Dabei  kann  es
 zur  Verwaltungsvereinfachung  anordnen,  dass  der  An-
 spruch  auf  Erlass,  Erstattung  oder  Vergütung  der  Steuer
 innerhalb  bestimmter  Fristen  geltend  zu  machen  ist;

 11.  zur  Sicherung  des  Steueraufkommens  und  der  Gleich-
 mäßigkeit  der  Besteuerung  Regelungen  zur  Ermittlung
 der  steuerrelevanten  Strommengen  zu  erlassen  und  da-
 bei  aus  Vereinfachungsgründen  Mengenschätzungen
 durch  den  Steuerpflichtigen  zuzulassen,  soweit  eine  ge-
 naue  Ermittlung  nur  mit  unvertretbarem  Aufwand  mög-
 lich  ist;

 12.  Bestimmungen  zu  erlassen  zur  Umsetzung  der  Steuer-
 befreiungen  nach

 a)  Artikel  XI  des  Abkommens  vom  19.  Juni  1951  zwi-
 schen  den  Parteien  des  Nordatlantikvertrages  über
 die  Rechtsstellung  ihrer  Truppen  (BGBl.  1961  II
 S.  1183,  1190),  in  der  jeweils  geltenden  Fassung  und
 den  Artikeln  65  bis  67  des  Zusatzabkommens  vom
 3.  August  1959  zu  dem  Abkommen  vom  19.  Juni
 1951  zwischen  den  Parteien  des  Nordatlantikvertra-
 ges  über  die  Rechtsstellung  ihrer  Truppen  hinsicht-
 lich  der  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  statio-
 nierten  ausländischen  Truppen  (BGBl.  1961  II
 S.  1183,  1218),  in  der  jeweils  geltenden  Fassung,

 b)  Artikel  15  des  Abkommens  vom  13.  März  1967  zwi-
 schen  der  Bundesrepublik  Deutschland  und  dem
 Obersten  Hauptquartier  der  Alliierten  Mächte,  Euro-
 pa,  über  die  besonderen  Bedingungen  für  die  Ein-
 richtung  und  den  Betrieb  internationaler  militäri-
 scher  Hauptquartiere  in  der  Bundesrepublik
 Deutschland  (BGBl.  1969  II  S.  1997,  2009),  in  der
 jeweils  geltenden  Fassung  und

 c)  den  Artikeln  III  bis  V  des  Abkommens  zwischen  der
 Bundesrepublik  Deutschland  und  den  Vereinigten
 Staaten  von  Amerika  vom  15.  Oktober  1954  über  die
 von  der  Bundesrepublik  zu  gewährenden  Abgaben-
 vergünstigungen  für  die  von  den  Vereinigten  Staaten
 im  Interesse  der  gemeinsamen  Verteidigung  geleis-
 teten  Ausgaben  (BGBl.  1955  II  S.  821,  823)  in  der
 jeweils  geltenden  Fassung.

 Dabei  kann  es  anordnen,  dass  bei  einem  Missbrauch  für
 alle  daran  Beteiligten  die  Steuer  entsteht.“

 Artikel  3

 Inkrafttreten,  Außerkrafttreten

 (1)  Dieses  Gesetz  tritt  vorbehaltlich  der  Absätze  2  und  3
 am  1.  August  2006  in  Kraft.  Gleichzeitig  treten  außer  Kraft:

 1.  das  Mineralölsteuergesetz  vom  21.  Dezember  1992
 (BGBl.  I  S.  2150,  2185,  1993  I  S.  169,  2000  I  S.  147,
 2003  I  S.  96),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  1  des  Ge-
 setzes  vom  22.  Dezember  2004  (BGBl.  I  S.  3702);
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2.  die  Mineralölsteuer-Durchführungsverordnung  vom  15.
 September  1993  (BGBl.  I  S.  1602),  zuletzt  geändert  durch
 Artikel  2  des  Gesetzes  vom  22.  Dezember  2004  (BGBl.  I
 S.  3702);

 3.  die  Heizölkennzeichnungsverordnung  vom  27.  Juli  1993
 (BGBl.  I  S.  1384),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  2  der
 Verordnung  vom  29.  August  2002  (BGBl.  I  S.  3451);

 4.  die  Verordnung  über  die  Zulassung  eines  Kennzeich-
 nungsstoffes  für  leichtes  Heizöl  vom  18.  Juli  1999
 (BGBl.  I  S.  1631).

 (2)  Artikel  1  §  66  und  Artikel  2  Nr.  8  treten  am  Tag  nach
 der  Verkündung  in  Kraft.

 (3)  Artikel  1  §  58  tritt  vorbehaltlich  einer  hierzu  erforder-
 lichen  beihilferechtlichen  Genehmigung  durch  die  Kommis-
 sion  der  Europäischen  Gemeinschaften  mit  Wirkung  vom
 1.  August  2006  in  Kraft.  Das  Inkrafttreten  ist  vom  Bundes-
 ministerium  der  Finanzen  im  Bundesgesetzblatt  gesondert
 bekannt  zu  geben.
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Begründung
 A.  Allgemeiner  Teil

 Die  Richtlinie  2003/96/EG  des  Rates  vom  27.  Oktober  2003
 zur  Restrukturierung  der  gemeinschaftlichen  Rahmenvor-
 schriften  zur  Besteuerung  von  Energieerzeugnissen  und  elek-
 trischem  Strom  (ABl.  EU  Nr.  L  283  S.  51)  –  im  Folgenden:
 Energiesteuerrichtlinie  –  ist  am  31.  Oktober  2003  in  Kraft  ge-
 treten  und  in  nationales  Steuerrecht  umzusetzen.  Sie  ersetzt
 die  Richtlinie  92/81/EWG  des  Rates  vom  19.  Oktober  1992
 zur  Harmonisierung  der  Struktur  der  Verbrauchsteuern  auf
 Mineralöle  (ABl.  EG  L  Nr.  316  S.  12)  und  die  Richtlinie  92/
 82/EWG  des  Rates  vom  19.  Oktober  1992  zur  Annäherung
 der  Verbrauchsteuersätze  für  Mineralöle  (ABl.  EG  L  Nr.  316
 S.  19),  beide  zuletzt  geändert  durch  die  Richtlinie  94/74/EG
 des  Rates  vom  22.  Dezember  1994  (ABl.  EG  L  Nr.  365  S.  46).

 Die  Energiesteuerrichtlinie  hat  zum  Ziel,  die  Besteuerung
 von  Energieerzeugnissen  und  elektrischem  Strom  in  der  Eu-
 ropäischen  Union  über  den  bisher  erreichten  Stand  hinaus  zu
 harmonisieren,  weil  das  Fehlen  von  Gemeinschaftsbestim-
 mungen  über  eine  Mindestbesteuerung  für  elektrischen
 Strom  und  andere  Energieerzeugnisse  als  Mineralöle  dem
 reibungslosen  Funktionieren  des  Binnenmarktes  abträglich
 sein  kann.  Erstmals  werden  deshalb  neben  den  klassischen
 Mineralölen  auch  Strom,  Erdgas  und  Kohle  in  einen  gemein-
 schaftsweiten  Rahmen  einbezogen  und  für  die  neu  hinzuge-
 kommenen  Energieträger  Mindeststeuersätze  festgelegt.

 Die  zur  Umsetzung  der  Energiesteuerrichtlinie  im  Mineral-
 ölsteuergesetz  erforderlichen  Änderungen  sind  zum  Teil
 grundlegend  und  können  sowohl  unter  systematischen
 Aspekten  als  auch  im  Hinblick  auf  die  Rechtsanwendung
 nicht  mehr  in  das  bestehende  Mineralölsteuergesetz  eingear-
 beitet  werden.  Das  Mineralölsteuergesetz  wird  deshalb  unter
 Berücksichtigung  der  EU-rechtlichen  Vorgaben  durch  ein
 neues  Energiesteuergesetz  abgelöst  (Artikel  1).

 Der  Gesetzentwurf  sieht  im  Wesentlichen  folgende  Maßnah-
 men  zur  Umsetzung  der  Energiesteuerrichtlinie  vor:

 ●  Der  bisherige  Katalog  der  Steuergegenstände  des  Mine-
 ralölsteuergesetzes  wird  im  Energiesteuergesetz  auf  die  in
 Artikel  2  Abs.  1  der  Energiesteuerrichtlinie  genannten
 Energieträger  namentlich  erweitert.  Danach  werden  künf-
 tig  insbesondere  auch  pflanzliche  Öle  und  tierische  und
 pflanzliche  Fette  der  Positionen  1507  bis  1518  der  Kom-
 binierten  Nomenklatur,  die  zur  Verwendung  als  Kraft-
 oder  Heizstoff  bestimmt  sind,  sowie  Waren  der  Positio-
 nen  2701,  2702  und  2704  der  Kombinierten  Nomenklatur
 (Stein-  und  Braunkohle,  Koks  etc.)  namentlich  durch  das
 neue  Energiesteuergesetz  erfasst.

 ●  In  Kapitel  3  des  Energiesteuergesetzes  wird  das  Verfahren
 der  Besteuerung  von  Kohle  (Waren  der  Positionen  2701,
 2702  und  2704  der  Kombinierten  Nomenklatur)  geregelt.

 ●  In  Kapitel  4  des  Energiesteuergesetzes  wird  das  Verfahren
 der  Besteuerung  von  Erdgas  neu  geregelt,  weil  die  bishe-
 rige  Besteuerungssystematik  nicht  mehr  den  Vorgaben
 der  Energiesteuerrichtlinie  entspricht.

 ●  Die  steuerliche  Behandlung  von  zur  Stromerzeugung  ver-
 wendeten  Energieerzeugnissen  wird  im  Energiesteuerge-
 setz  neu  geregelt,  weil  zu  diesem  Zweck  verwendete  En-
 ergieerzeugnisse  nach  Artikel  14  Abs.  1  Buchstabe  a  der
 Energiesteuerrichtlinie  grundsätzlich  von  einer  Besteue-
 rung  zu  befreien  sind.  In  diesem  Zusammenhang  werden
 auch  die  Vorschriften  zur  Steuerbegünstigung  von  Anla-
 gen  der  Kraft-Wärme-Kopplung  geändert.

 Über  die  Umsetzung  der  Energiesteuerrichtlinie  hinaus  sind
 insbesondere  die  folgenden  Maßnahmen  hervorzuheben:

 ●  Mit  einer  gesetzlichen  Definition  des  Begriffes  „Verhei-
 zen“  werden  die  gesetzgeberischen  Konsequenzen  aus
 der  Entscheidung  des  Europäischen  Gerichtshofs  vom
 29.  April  2004,  C-240/01  gezogen.  Zugleich  werden  be-
 stimmte  energieintensive  Prozesse  auf  Grundlage  des
 Artikels  2  Abs.  4  Buchstabe  b  der  Energiesteuerrichtlinie
 steuerlich  begünstigt.  Damit  sollen  durch  die  neue  Defini-
 tion  des  Begriffes  „Verheizen“  bedingte  Nachteile  für  Un-
 ternehmen,  die  durch  dessen  derzeitige  Auslegung  begün-
 stigt  sind,  vermieden  und  darüber  hinaus  die  internationa-
 le  Wettbewerbsfähigkeit  des  Produzierenden  Gewerbes
 verbessert  werden.

 ●  Aus  dem  Biokraftstoffbericht  für  2004  („Erster  Bericht
 des  Bundesministeriums  der  Finanzen  zur  Steuerbegün-
 stigung  für  Biokraft-  und  Bioheizstoffe  (§  2a  Abs.  3  Mi-
 neralölsteuergesetz)  an  den  Deutschen  Bundestag“)  wer-
 den  gesetzgeberische  Konsequenzen  gezogen.  In  dem  Be-
 richt  wurde  eine  deutliche  Überförderung  von  Biodiesel
 (Fettsäuremethylester,  FME)  in  Reinform  und  als  Beimi-
 schung  zu  fossilem  Kraftstoff  festgestellt.  Da  aus  EU-en-
 ergiesteuerrechtlichen  und  EU-beihilferechtlichen  Grün-
 den  im  Falle  einer  Überförderung  der  jeweiligen  Bio-
 kraftstoffe  zwingend  eine  Anpassung  der  Steuerbegünsti-
 gung  vorzunehmen  ist,  erfolgt  folgegerecht  ein  Einstieg
 in  die  Besteuerung  von  Biodiesel.  Aus  Gründen  der
 Gleichbehandlung  wird  der  von  der  Verwendung  her  ähn-
 liche  Biokraftstoff  Pflanzenöl  ebenfalls  besteuert.  Zu  der
 in  der  Koalitionsvereinbarung  vorgesehenen  Abschaf-
 fung  der  Steuerbegünstigung  von  Biokraftstoffen  und  der
 Einführung  einer  Biokraftstoffquote  wird  die  Bundesre-
 gierung  einen  gesonderten  Gesetzentwurf  vorlegen,  der
 zum  1.  Januar  2007  in  Kraft  treten  soll.

 ●  In  der  Land-  und  Forstwirtschaft  verwendete  reine  Bio-
 kraftstoffe  bleiben  –  wie  bisher  –  von  der  Steuer  befreit.

 ●  Für  Gasöle,  die  steuerfrei  als  Kraftstoff  in  der  begünstig-
 ten  Schifffahrt  verwendet  werden  sollen,  wird  aus  Grün-
 den  der  besseren  steuerlichen  Überwachbarkeit  und  zur
 Vermeidung  der  missbräuchlichen  Verwendung  eine
 Kennzeichnungspflicht  eingeführt,  wie  sie  auch  bereits  in
 einigen  Nachbarstaaten  besteht.

 Im  Zuge  der  nach  §  2  GGO  vorzunehmenden  Relevanzprü-
 fung  sind  unter  Berücksichtigung  der  unterschiedlichen  Le-
 benssituation  von  Männern  und  Frauen  keine  Auswirkungen
 erkennbar,  die  gleichstellungspolitischen  Zielen  zuwiderlau-
 fen.
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Finanzielle  Auswirkungen  eines  Gesetzentwurfs  zur  Neuregelung  der  Besteuerung
 von  Energieerzeugnissen  und  zur  Änderung  des  Stromsteuergesetzes

 (Steuermehr-/-mindereinnahmen  (–)  in  Mio.  Euro)

 lfd.
 Nr.

 Maßnahme

 Steuerart
 Gebiets-
 körper-
 schaft

 Volle
 Jahres-

 wirkung1)

 Kassenjahr

 2006  2007  2008  2009  2010

 Artikel  1  EnergieSt

 1  §  2  Abs.  1  Nr.  9  EnergieStG
 Besteuerung  von  Kohle

 Insg.  33  14  33  31  30  28

 Bund  33  14  33  31  30  28

 Länder  .  .  .  .  .  .

 Gem.  .  .  .  .  .  .

 2  §§  3  und  53  EnergieStG
 Neuregelung  der  Inputbesteuerung  bei
 der  Stromerzeugung  und  für
 KWK-Anlagen

 Insg.  –  76  –  30  –  76  –  76  –  76  –  76

 Bund  –  76  –  30  –  76  –  76  –  76  –  76

 Länder  .  .  .  .  .  .

 Gem.  .  .  .  .  .  .

 3  §§  27  und  52  EnergieStG
 Neuregelungen  bei  den  Steuerbefrei-
 ungen  für  die  Schiff-  und  Luftfahrt

 Insg.  2)  –  32  –  13  –  32  –  32  –  32  –  32

 Bund  –  32  –  13  –  32  –  32  –  32  –  32

 Länder  .  .  .  .  .  .

 Gem.  .  .  .  .  .  .

 4  §  50  EnergieStG
 Einstieg  in  die  Besteuerung  von
 Biokraftstoffen

 Insg.  370  130  370  420  450  450

 Bund  370  130  370  420  450  450

 Länder  .  .  .  .  .  .

 Gem.  .  .  .  .  .  .

 5  §  51  EnergieStG
 Steuerentlastung  für  bestimmte
 Prozesse  und  Verfahren

 Insg.  –  20  –  8  –  20  –  20  –  20  –  20

 Bund  –  20  –  8  –  20  –  20  –  20  –  20

 Länder  .  .  .  .  .  .

 Gem.  .  .  .  .  .  .

 6  §  57  EnergieStG
 Steuerentlastung  für  in  Betrieben  der
 Land-  und  Forstwirtschaft  verwendete
 Biokraftstoffe

 Insg.  –  38  .  –  9  –  35  –  45  –  55

 Bund  –  38  .  –  9  –  35  –  45  –  55

 Länder  .  .  .  .  .  .

 Gem.  .  .  .  .  .  .

 7  §  67  EnergieStG
 Steuerentlastung  für  den  Leitungs-
 bestand  von  Erdgas

 Insg.  –  27  –  27  .  .  .  .

 Bund  –  27  –  27  .  .  .  .

 Länder  .  .  .  .  .  .

 Gem.  .  .  .  .  .  .

 Artikel  2  StromSt

 8  §  9a  StromStG
 Steuerentlastung  für  bestimmte
 Prozesse  und  Verfahren

 Insg.  –  40  –  16  –  40  –  40  –  40  –  40

 Bund  –  40  –  16  –  40  –  40  –  40  –  40

 Länder  .  .  .  .  .  .

 Gem.  .  .  .  .  .  .

 Finanzielle  Auswirkungen
 insgesamt

 Insg.  170  50  226  248  267  255

 Bund  170  50  226  248  267  255

 Länder  .  .  .  .  .  .

 Gem.  .  .  .  .  .  .

 Bund

 EnergieSt  210  66  266  288  307  295

 StromSt  –  40  –  16  –  40  –  40  –  40  –  40

 Anmerkungen:
 1)  Wirkung  für  einen  vollen  Zeitraum  von  12  Monaten.
 2)  Haushaltswirksame  Mindereinnahmen  betragen  jährlich  21  Mio.  Euro  (2006:  9  Mio.  Euro),  für  die  übrigen  Mindereinnahmen  bestehen  bereits  ent-

 sprechende  Regelungen  im  Erlasswege.
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B.  Besonderer  Teil

 Zu  Artikel  1  (Energiesteuergesetz)

 Zu  Kapitel  1  (Allgemeine  Bestimmungen)

 Das  Kapitel  enthält  die  grundlegenden  Bestimmungen  zum
 Steuergebiet,  zu  den  Steuergegenständen  und  zum  Steuer-
 tarif.

 Zu  §  1  (Steuergebiet,  Energieerzeugnisse)

 Absatz  1  bestimmt  den  Geltungsbereich  des  Energiesteuer-
 gesetzes.  Zusätzlich  zur  bisherigen  Regelung  in  §  1  Abs.  1
 MinöStG  wird  ein  klarstellender  Hinweis  auf  die  Behand-
 lung  von  Warenbewegungen  von  oder  nach  Jungholz  und
 Mittelberg  (Kleines  Walsertal)  aufgenommen.

 Absatz  2  erweitert  den  bisherigen  Katalog  der  Steuergegen-
 stände  namentlich  auf  die  in  Artikel  2  Abs.  1  der  Energiesteu-
 errichtlinie  genannten  Energieträger.  Wesentliche  Änderun-
 gen  ergeben  sich  dadurch,  dass  künftig  auch  pflanzliche  Öle
 und  tierische  und  pflanzliche  Fette  der  Positionen  1507  bis
 1518  der  Kombinierten  Nomenklatur,  die  zur  Verwendung
 als  Heizstoff  bestimmt  sind  und  nicht  teilweise  aus  Kohlen-
 wasserstoffen  bestehen,  Waren  der  Positionen  2701,  2702
 und  2704  der  Kombinierten  Nomenklatur  (Stein-  und  Braun-
 kohle,  Koks  etc.)  und  als  Heizstoff  bestimmte  nicht  syntheti-
 sche  Erzeugnisse  der  Unterposition  2905  11  00  der  Kombi-
 nierten  Nomenklatur  (z.  B.  Methanol),  die  nicht  teilweise  aus
 Kohlenwasserstoffen  bestehen,  Steuergegenstände  sind.  Die
 bisherige  Aufteilung  in  Mineralöle  (§  1  Abs.  2  MinöStG)  und
 solche  Mineralöle,  die  auch  der  Steuer  unterliegen  (§  1
 Abs.  3  MinöStG),  entfällt.  Der  mit  der  Differenzierung  im
 bisherigen  Mineralölsteuergesetz  beabsichtigte  Zweck  wird
 nunmehr  teilweise  dadurch  erreicht,  dass  nach  §  4  nur  be-
 stimmte  Energieerzeugnisse  dem  Steueraussetzungsverfah-
 ren  unterliegen.

 Absatz  3  ersetzt  den  bisherigen  §  1  Abs.  2  Nr.  13  MinöStG
 und  dient  als  Auffangtatbestand  der  Umsetzung  von  Artikel  2
 Abs.  3  zweiter  und  dritter  Unterabsatz  der  Energiesteuer-
 richtlinie.  Durch  die  Regelung  in  Satz  2  soll  verhindert  wer-
 den,  dass  Branntwein,  der  sich  in  einem  Steueraussetzungs-
 verfahren  nach  dem  Gesetz  über  das  Branntweinmonopol  be-
 findet,  zusätzlich  den  Überwachungsvorschriften  des  Ener-
 giesteuerrechts  unterliegt.

 Absatz  4  definiert  die  nach  Artikel  2  Abs.  5  der  Energiesteu-
 errichtlinie  anzuwendende  Fassung  der  Kombinierten  No-
 menklatur.  Maßgeblich  ist  danach  die  Warennomenklatur  in
 der  am  1.  Januar  2002  geltenden  Fassung  des  Anhangs  I  der
 Verordnung  (EG)  Nr.  2031/2001  der  Kommission  vom
 6.  August  2001  (ABl.  EG  Nr.  L  279  S.  1,  2002  Nr.  L  15  S.  58,
 Nr.  L  213  S.  46,  2003  Nr.  L  32  S.  15).

 In  den  Absätzen  5  bis  7  werden  die  neben  dem  Steuergebiet
 für  das  Energiesteuergesetz  relevanten  geographischen  Ge-
 biete  definiert.

 Die  Absätze  8  bis  11  enthalten  Definitionen  in  Bezug  auf  be-
 stimmte  Energieerzeugnisse,  um  eine  Einzelaufzählung  der
 dort  aufgeführten  Positionen  und  Unterpositionen  der  Kom-
 binierten  Nomenklatur  in  den  jeweiligen  Vorschriften  des
 Gesetzes  zu  vermeiden.  So  umfasst  z.  B.  der  Begriff  Kohle  in
 Anlehnung  an  Artikel  9  Abs.  1  i.  V.  m.  Anhang  I  Tabelle  C  der
 Energiesteuerrichtlinie  alle  Energieerzeugnisse  der  Positio-

 nen  2701,  2702  und  2704  der  Kombinierten  Nomenklatur
 (Stein-  und  Braunkohle,  Koks  etc.).

 Zu  §  2  (Steuertarif)

 Die  Vorschrift  beinhaltet  eine  grundlegende  systematische
 Änderung  gegenüber  dem  Mineralölsteuergesetz,  indem  die
 Regelsteuersätze  des  bisherigen  §  2  MinöStG  und  die  ermä-
 ßigten  Steuersätze  des  bisherigen  §  3  Abs.  1  bis  3  MinöStG  in
 einer  Vorschrift  zusammengefasst  werden.  Es  wird  nicht
 mehr  von  Regel-  und  ermäßigten  Steuersätzen,  sondern  all-
 gemein  nur  noch  vom  Steuertarif  gesprochen.  Die  niedrige-
 ren  Steuersätze  und  die  für  ihre  Inanspruchnahme  zu  erfül-
 lenden  Voraussetzungen  sind  nunmehr  in  den  Absätzen  2  und
 3  der  Vorschrift  festgeschrieben  worden.  Die  in  den  Absätzen
 2  und  3  genannten  Energieerzeugnisse  befinden  sich  im  Un-
 terschied  zur  alten  Rechtslage  auch  nicht  mehr  in  einem  Ver-
 fahren  der  Steuerbegünstigung,  so  dass  das  bisher  erforderli-
 che  Erlaubnisverfahren  entfällt.  Dadurch  vermindert  sich
 insbesondere  bei  einer  Verwendung  der  Energieerzeugnisse
 in  begünstigten  Anlagen  nach  §  3  der  Aufwand  sowohl  für
 die  Wirtschaftbeteiligten  als  auch  die  Verwaltung  erheblich.
 Die  bisher  über  die  zweckwidrige  Verwendung  erreichte
 steuerliche  Absicherung  erfolgt  nunmehr  über  die  Differenz-
 versteuerung  nach  den  §§  20  und  42.

 Zu  Absatz  1

 In  Absatz  1  sind  im  Wesentlichen  die  Regelsteuersätze  des
 §  2  Abs.  1  MinöStG  übernommen  worden.  Die  bisherige
 Staffelung  der  Steuersätze  für  Benzine  und  Gasöle  nach  de-
 ren  Schwefelgehalt  kann  nach  Artikel  5  der  Energiesteuer-
 richtlinie  über  den  31.  Dezember  2005  hinaus  fortgeführt
 werden,  weil  ein  direkter  Zusammenhang  zwischen  den  ge-
 staffelten  Steuersätzen  und  der  Qualität  der  Energieerzeug-
 nisse  (Schwefelgehalt)  besteht.  Das  Auslaufen  der  Ermächti-
 gung  nach  Artikel  18  Abs.  1  i.  V.  m.  Anhang  II  der  Energie-
 steuerrichtlinie  zum  31.  Dezember  2005  hat  somit  keine  Aus-
 wirkungen.  Gegenüber  der  alten  Rechtslage  ergeben  sich
 insbesondere  die  folgenden  Änderungen:

 Um  sicherzustellen,  dass  andere  Schweröle  als  Gasöle  der
 Nummer  4  oder  Heizöle  der  Nummer  5  –  wie  z.  B.  Schmier-
 öle,  die  als  Kraftstoffe  eingesetzt  werden  –  künftig  nicht
 mehr  über  die  Vorschrift  des  Absatzes  4  wie  Heizöle  zum
 niedrigen  Steuersatz  der  Nummer  5  besteuert  werden,  wird  in
 der  Nummer  6  für  Schmieröle  und  andere  Öle  der  Unterposi-
 tionen  2710  19  81  bis  2710  19  99  der  Kombinierten  Nomen-
 klatur  ein  eigener  Steuersatz  festgelegt,  der  dem  des  Gasöls
 (Diesel)  der  Nummer  4  entspricht.

 In  der  Nummer  9  wird  der  Steuersatz  für  Kohle  festgelegt.
 Als  Bemessungsgrundlage  wird  dabei  auf  den  Energiegehalt
 der  Kohle  in  Gigajoule  abgestellt.  Dadurch  werden  die  unter-
 schiedlichen  Energiegehalte  der  verschiedenen  Kohlepro-
 dukte  bei  der  Besteuerung  berücksichtigt.  Für  den  Steuersatz
 ist  der  Mindeststeuersatz  der  Energiesteuerrichtlinie  für  die
 nichtbetriebliche  Verwendung  (0,30  Euro  je  Gigajoule)  bezo-
 gen  auf  den  Bruttoheizwert  (Brennwert  –  Ho)  zugrunde  ge-
 legt  und  auf  den  Nettoheizwert  (Heizwert  –  Hu)  umgerechnet
 worden.  Durch  die  Wahl  des  Heizwertes  (siehe  Absatz  7)  an-
 statt  des  Brennwertes  als  Bemessungsgrundlage  wird  die
 steuerliche  Abwicklung  erleichtert,  weil  der  Brennwert  in  der
 Kohlewirtschaft  keine  gängige  Abrechnungsgröße  ist  und
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demzufolge  nur  für  steuerliche  Zwecke  hätte  ermittelt  wer-
 den  müssen.

 In  der  Nummer  10  wird  der  Steuersatz  für  Petrolkoks  der  Po-
 sition  2713  der  Kombinierten  Nomenklatur  festgelegt.  Durch
 die  Regelung  wird  in  Übereinstimmung  mit  Artikel  3  Abs.  3
 der  Energiesteuerrichtlinie  sichergestellt,  dass  Petrolkoks  als
 fester  Rückstand  der  Mineralölverarbeitung  und  Wettbe-
 werbsprodukt  zur  Kohle  nicht  wie  Heizöle  der  Nummern  5
 oder  6,  sondern  wie  Kohle  besteuert  wird.

 Zu  Absatz  2

 Bisher  unterliegen  Erdgas  und  gasförmige  Kohlenwasser-
 stoffe,  die  als  Kraftstoffe  in  anderen  Fällen  als  zum  Antrieb
 von  Verbrennungsmotoren  in  Fahrzeugen  oder  von  Verbren-
 nungsmotoren  oder  Gasturbinen  in  Anlagen  nach  §  3  Abs.  3
 MinöStG  verwendet  werden,  wie  z.  B.  in  ortfesten  Motoren,
 einem  Steuersatz  von  31,80  Euro  für  eine  Megawattstunde.
 Die  höhere  Besteuerung  von  in  ortfesten  Motoren  verwende-
 ten  Gasen  gegenüber  solchen,  die  zum  Antrieb  von  Fahrzeu-
 gen  verwendet  werden,  ist  nicht  gerechtfertigt.  Künftig  un-
 terliegen  deshalb  bis  zum  31.  Dezember  2020  befristet  auch
 für  diese  Zwecke  verwendete  Erdgase  und  gasförmige  Koh-
 lenwasserstoffe  dem  niedrigeren  Steuersatz  von  13,90  Euro
 für  eine  Megawattstunde.  Vergleichbares  gilt  für  Flüssiggase.
 Werden  diese  unvermischt  mit  anderen  Energieerzeugnissen
 als  Kraftstoff  zum  Antrieb  von  Verbrennungsmotoren  in
 Fahrzeugen  verwendet,  unterliegen  sie  nach  bisheriger
 Rechtslage  einem  ermäßigten  Steuersatz  von  180,32  Euro
 pro  1  000  kg.  Werden  die  Flüssiggase  hingegen  in  anderen
 Fällen,  ausgenommen  Anlagen  nach  §  3  Abs.  3  MinöStG,  als
 Kraftstoff  verwendet,  unterliegen  sie  einem  Steuersatz  von
 409  Euro  pro  1  000  kg.  Auch  hier  werden  die  bisher  unter-
 schiedlichen  Steuersätze  zu  einem  einheitlichen  Steuersatz
 von  180,32  Euro  pro  1  000  kg  zusammengefasst.  Unver-
 mischte  Flüssiggase  zur  Verwendung  als  Kraftstoff,  ausge-
 nommen  in  begünstigten  Anlagen  nach  §  3,  unterliegen  da-
 nach  bis  zum  31.  Dezember  2009  befristet  einem  einheit-
 lichen  Steuersatz  von  180,32  Euro  pro  1  000  kg  und  ab  dem
 1.  Januar  2010  von  409  Euro  pro  1  000  kg.

 Zu  Absatz  3

 Die  Vorschrift  enthält  die  Steuersätze,  die  bei  einer  Verwen-
 dung  der  dort  genannten  Energieerzeugnisse  zum  Verheizen
 oder  zum  Antrieb  von  Gasturbinen  und  Verbrennungsmoto-
 ren  in  begünstigten  Anlagen  nach  §  3  gelten.  Die  bisher  in  §  3
 Abs.  2  Satz  2  MinöStG  enthaltenen  Vorschriften  zur  ord-
 nungsgemäßen  Kennzeichnung  von  Energieerzeugnissen
 werden  künftig  in  der  Durchführungsverordnung  geregelt.

 Zu  Absatz  4

 Die  Vorschrift  setzt  Artikel  2  Abs.  3  erster  Unterabsatz  der
 Energiesteuerrichtlinie  um.  Sie  legt  als  Auffangtatbestand
 die  Steuersätze  für  solche  Energieerzeugnisse  fest,  die  in  den
 Absätzen  1  bis  3  nicht  genannt  sind.

 Zu  Absatz  5

 Die  Vorschrift  übernimmt  die  bisher  in  §  3  Abs.  6  MinöStG
 enthaltene  Regelung.

 Zu  Absatz  6

 Die  Vorschrift  definiert  den  Begriff  „Verheizen“.  Damit  wird
 dem  Urteil  des  Europäischen  Gerichtshofs  vom  29.  April
 2004,  C-240/01,  Rechnung  getragen,  in  dem  dieser  festge-
 stellt  hat,  dass  die  Bundesrepublik  Deutschland  durch  ihre
 Auslegung  des  Begriffes  „Verbrauch  als  Heizstoff“  gegen
 das  Recht  der  Europäischen  Gemeinschaft  verstoßen  habe,
 indem  sie  nicht  alle  Mineralöle,  die  zum  Verbrauch  als  Heiz-
 stoff  bestimmt  seien,  der  Mineralölsteuer  unterworfen  habe.
 Dem  nunmehr  wesentlich  weiter  gefassten  Begriff  des  Ver-
 heizens  stehen  die  neu  geschaffenen  Ausnahmetatbestände
 des  §  51  „Steuerentlastung  für  bestimmte  Prozesse  und  Ver-
 fahren“  gegenüber.

 Zu  Absatz  7

 Die  Vorschrift  definiert  in  diesem  Gesetz  verwendete  Maß-
 einheiten.

 Zu  §  3  (Begünstigte  Anlagen)

 Zu  Absatz  1

 Absatz  1  benennt  die  in  §  2  Abs.  3  genannten  begünstigten
 Anlagen,  in  denen  nach  §  2  Abs.  3  versteuerte  Energieer-
 zeugnisse  zum  Antrieb  von  Gasturbinen  und  Verbrennungs-
 motoren  verwendet  werden  dürfen.  Die  Regelung  ersetzt  den
 bisherigen  §  3  Abs.  3  MinöStG.

 Der  bisherige  §  3  Abs.  3  Satz  1  Nr.  1  MinöStG  (Kraft-Wär-
 me-Kopplung)  geht  –  soweit  es  sich  um  Anlagen  handelt,  de-
 ren  erzeugte  mechanische  Energie  ausschließlich  der  Strom-
 erzeugung  dient  –  in  der  Nummer  1  auf.  Ob  die  neben  der  me-
 chanischen  Energie  erzeugte  thermische  Energie  genutzt
 wird  oder  nicht,  ist  unerheblich.

 Anlagen  nach  §  3  Abs.  3  Satz  1  Nr.  1  MinöStG  (Kraft-Wär-
 me-Kopplung),  deren  mechanische  Energie  nicht  oder  nicht
 ausschließlich  der  Stromerzeugung  dient,  unterfallen  der
 Nummer  2.  Die  bisherige  Bedingung  eines  Jahresnutzungs-
 grades  von  mindestens  60  Prozent  für  eine  Steuerbegünsti-
 gung  nach  §  3  Abs.  3  Satz  2  MinöStG  findet  sich  nun  in  Satz
 2  und  wird  nur  noch  auf  Anlagen  angewandt,  deren  mechani-
 sche  Energie  nicht  oder  nicht  ausschließlich  der  Stromerzeu-
 gung  dient.

 Die  bisher  in  §  3  Abs.  3  Satz  1  Nr.  2,  3  und  5  MinöStG  nor-
 mierten  Begünstigungen  für  Anlagen  zur  Stromerzeugung
 werden  künftig  in  der  Nummer  1  vereinfacht  fortgeführt.

 Die  bisher  in  §  32  Abs.  1  MinöStG  zeitlich  bis  Ende  2004  be-
 fristet  geregelten  Begünstigungen  werden  nunmehr  fast  alle
 von  den  Nummern  1  und  2  erfasst.

 Es  gibt  künftig  nur  noch  zwei  Arten  der  steuerlichen  Begüns-
 tigung,  nämlich  diejenige  für  die  Verwendung  von  Heizstof-
 fen  zum  Antrieb  von  Gasturbinen  und  Verbrennungsmotoren
 in  begünstigten  Anlagen  sowie  die  vollständige  Steuerentlas-
 tung  nach  §  53.  Die  aufwändige  Ermittlung  des  Ökosteueran-
 teils  entfällt.

 Zu  Absatz  2

 Die  Vorschrift  übernimmt  die  Definition  der  Ortsfestigkeit
 des  bisherigen  §  3  Abs.  4  MinöStG.  Gleichzeitig  wird  ausge-
 schlossen,  dass  in  Anlagen,  die  auch  zum  Antrieb  von  Fahr-
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zeugen  eingesetzt  werden,  nach  §  2  Abs.  3  versteuerte  Ener-
 gieerzeugnisse  verwendet  werden  können.

 Zu  Absatz  3

 Die  Vorschrift  übernimmt  die  entsprechende  Definition  des
 Jahresnutzungsgrades  aus  dem  Mineralölsteuergesetz.

 Zu  Absatz  4

 Das  nach  bisheriger  Rechtslage  vorgeschriebene  Erlaubnis-
 verfahren  zur  steuerbegünstigten  Verwendung  von  Energie-
 erzeugnissen  in  Anlagen  nach  §  3  Abs.  3  MinöStG  entfällt,
 womit  eine  wesentliche  steuerliche  Vereinfachung  verbun-
 den  ist.

 Alle  Anlagen  zur  gekoppelten  Erzeugung  von  Kraft  und
 Wärme  (KWK-Anlagen)  nach  Absatz  1  Nr.  2,  deren  mecha-
 nische  Energie  nicht  oder  nicht  ausschließlich  der  Stromer-
 zeugung  dient,  sind  vor  der  erstmaligen  Inbetriebnahme  dem
 zuständigen  Hauptzollamt  anzumelden.  Diese  Regelung
 dient  zum  einen  der  Gewährleistung  der  Steueraufsicht.  Da
 die  begünstigte  Verwendung  von  Energieerzeugnissen  in  die-
 sen  Anlagen  an  bestimmte  Bedingungen  geknüpft  ist  –  unter
 anderem  muss  ein  Jahresnutzungsgrad  von  mindestens  60
 Prozent  erreicht  werden  –  erhält  die  Zollverwaltung  bereits
 vor  Inbetriebnahme  Kenntnis  von  der  Anlage  und  kann  so
 den  Betreiber  verpflichten,  die  zur  Ermittlung  des  Jahresnut-
 zungsgrades  erforderlichen  Maßnahmen  einzuleiten.  Darü-
 ber  hinaus  dient  sie  auch  dem  Schutz  des  Betreibers.  Sofern
 die  Anlage  nicht  begünstigungsfähig  ist,  wird  er  bereits  vor
 deren  Inbetriebnahme  darauf  hingewiesen.

 Zu  Kapitel  2  (Bestimmungen  für  Energieerzeugnisse  außer
 Kohle  und  Erdgas)

 Das  Kapitel  enthält  ausschließlich  Bestimmungen  für  andere
 Energieerzeugnisse  als  Kohle  und  Erdgas.

 Zu  §  4  (Anwendungsbereich)

 Die  Vorschrift  regelt  in  Umsetzung  von  Artikel  20  Abs.  1  der
 Energiesteuerrichtlinie,  welche  Energieerzeugnisse  dem
 Steueraussetzungsverfahren  unterliegen.  Im  bisherigen  Mi-
 neralölsteuergesetz  wurde  die  Eingrenzung  der  unter  Steuer-
 aussetzung  stehenden  Mineralöle  über  §  1  Abs.  3  MinöStG
 erreicht.

 Zu  §  5  (Steueraussetzungsverfahren)

 Die  Vorschrift  entspricht  inhaltlich  dem  bisherigen  §  5
 MinöStG.

 Zu  §  6  (Herstellungsbetriebe  für  Energieerzeugnisse)

 Die  Vorschrift  trifft  die  grundlegenden  Bestimmungen  für
 den  Herstellungsbetrieb  für  Energieerzeugnisse  (bisher:  Mi-
 neralölherstellungsbetrieb).

 Absatz  1  definiert  als  Herstellungsbetrieb  grundsätzlich  nur
 noch  solche  Betriebe,  die  Energieerzeugnisse  nach  §  4  her-
 stellen,  also  solche  Energieerzeugnisse,  die  dem  Steueraus-
 setzungsverfahren  unterliegen.  Weitere  Voraussetzung  ist,
 dass  dem  Inhaber  des  Betriebes  eine  Erlaubnis  nach  Absatz  3
 erteilt  worden  ist.

 Absatz  2  enthält  im  Kern  die  Ausnahmen,  die  bisher  in
 §  2  Abs.  3  und  4  MinöStV  geregelt  waren.

 Die  Absätze  3  und  4  regeln  das  Erlaubnisverfahren  für  Her-
 stellungsbetriebe.  Die  Verfahrensvorgaben  entsprechen  dem
 bisherigen  Recht.

 Zu  §  7  (Lager  für  Energieerzeugnisse)

 Die  Vorschrift  trifft  die  grundlegenden  Bestimmungen  für
 das  Lager  für  Energieerzeugnisse  (bisher:  Mineralöllager).
 Die  bisher  eigenständige  Regelung  für  Einlagerer  (§  7a  Min-
 öStG)  wird  in  Absatz  4  aufgenommen.  Dabei  wird  klarge-
 stellt,  dass  Einlagerer  jeder  Dritte  sein  kann.  Die  geforderte
 Erlaubnis  ist  nur  dann  erforderlich,  wenn  der  Einlagerer
 Steuerschuldner  werden  will  (zugelassener  Einlagerer).  Dar-
 über  hinaus  wird  das  bisher  in  §  12a  MinöStV  geregelte  Mi-
 neralöllager  ohne  Lagerstätten  in  den  Absatz  5  aufgenom-
 men.

 Zu  §  8  (Entstehung  der  Steuer  bei  Entnahme  in  den  freien
 Verkehr)

 In  den  Absätzen  1  und  2  der  Vorschrift  ist  die  Entstehung  der
 Steuer  bei  Entnahme  der  Energieerzeugnisse  aus  dem  Steuer-
 lager  in  den  freien  Verkehr  sowie  die  Person  des  Steuer-
 schuldners  geregelt.  Die  Bestimmungen  beschreiben  den  Re-
 gelfall  der  Steuerentstehung  und  entsprechen  im  Wesent-
 lichen  dem  bisherigen  §  9  Abs.  1  und  1a  MinöStG.  In
 Absatz  1  Satz  3  wird  klargestellt,  dass  es  zu  keiner  Steuerent-
 stehung  kommt,  wenn  sich  an  die  Entnahme  in  den  freien
 Verkehr  ein  Verfahren  der  Steuerbefreiung  anschließt.  Diese
 Rechtsfolge  ergab  sich  bisher  nur  aus  dem  Gesetzeszusam-
 menhang.

 Die  Absätze  3  bis  7  enthalten  die  bisher  in  den  §§  10  und  11
 MinöStG  geregelten  Vorschriften  zur  Steueranmeldung  und
 zur  Fälligkeit  der  Steuer  sowie  zur  Sicherheitsleistung.

 Zu  §  9  (Herstellung  außerhalb  eines  Herstellungs-
 betriebes)

 Die  Vorschrift  enthält  inhaltlich  die  bisher  in  §  9  Abs.  2  Min-
 öStG  geregelte  Steuerentstehung  bei  einer  Herstellung  ohne
 Erlaubnis  sowie  die  zugehörigen  Vorschriften  für  die  Anmel-
 dung  und  Fälligkeit  der  Steuer.  Es  wird  jedoch  nicht  mehr  auf
 das  Herstellen  ohne  Erlaubnis,  sondern  auf  die  Herstellung
 außerhalb  eines  Herstellungsbetriebes  abgestellt.

 Zu  §  10  (Verkehr  im  Steuergebiet)

 Die  Vorschrift  regelt  den  Verkehr  mit  Energieerzeugnissen
 unter  Steueraussetzung  zwischen  Steuerlagern  im  Steuer-
 gebiet  einschließlich  des  Transitverkehrs  über  das  Gebiet  an-
 derer  Mitgliedstaaten  und  aus  Steuerlagern  mit  anschließen-
 der  Überführung  in  ein  Zollverfahren.  Sie  entspricht  inhalt-
 lich  im  Wesentlichen  der  alten  Rechtslage  des  §  14  MinöStG.
 Lediglich  dessen  Absatz  1a  Satz  2  ist  weggefallen,  weil  sich
 die  dort  vorgenommene  Einschränkung  bereits  aus  §  4  Nr.  3
 ergibt.

 Zu  §  11  (Verkehr  mit  anderen  Mitgliedstaaten)

 Die  Vorschrift  betrifft  die  verschiedenen  Verfahren  des  Ver-
 sands  von  Energieerzeugnissen  unter  Steueraussetzung  zwi-
 schen  den  Mitgliedstaaten.  Hier  ist  im  Wesentlichen  die  alte
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Regelung  des  §  15  MinöStG  übernommen  worden.  Lediglich
 dessen  Absatz  1a  Satz  2  ist  weggefallen,  weil  sich  die  dort
 vorgenommene  Einschränkung  bereits  aus  §  4  Nr.  3  ergibt.

 Zu  §  12  (Verbringen  nach  Einfuhr)

 Die  Vorschrift  regelt  das  Verbringen  von  Energieerzeugnis-
 sen  in  ein  Steuerlager  unter  Steueraussetzung  im  Anschluss
 an  die  Überführung  in  den  zollrechtlich  freien  Verkehr.  Sie
 entspricht  der  alten  Rechtslage  (§  16  MinöStG).

 Zu  §  13  (Ausfuhr)

 Die  Vorschrift  regelt  das  Verfahren  für  die  Ausfuhr  von  Ener-
 gieerzeugnissen  unter  Steueraussetzung  aus  dem  Verbrauch-
 steuergebiet  der  Europäischen  Gemeinschaft.  Sie  entspricht
 im  Wesentlichen  der  alten  Rechtslage  des  §  17  MinöStG.
 Lediglich  dessen  Absatz  2  Satz  2  ist  weggefallen,  weil  sich
 die  dort  vorgenommene  Einschränkung  bereits  aus  §  4  Nr.  3
 ergibt.

 Zu  §  14  (Unregelmäßigkeiten  im  Verkehr  unter  Steueraus-
 setzung)

 Die  Vorschrift  normiert  Steuerentstehungstatbestände  bei
 Unregelmäßigkeiten  im  Ablauf  von  Beförderungen  unter
 Steueraussetzung  in  den  Fällen  der  §§  10  bis  13.  Sie  ent-
 spricht  inhaltlich  der  alten  Rechtslage  des  §  18  MinöStG.

 Zu  §  15  (Verbringen  zu  gewerblichen  Zwecken)

 Die  Vorschrift  betrifft  den  Regelungskreis  des  bisherigen
 §  19  MinöStG.  Der  Ausschluss  der  Steuerentstehung  für  En-
 ergieerzeugnisse,  die  im  gewerblichen  Verkehr  in  Hauptbe-
 hältern  von  Fahrzeugen  aus  anderen  Mitgliedstaaten  ver-
 bracht  werden  (Absatz  4),  gilt  künftig  auch  für  die  Tankinhal-
 te  von  Wasserfahrzeugen  und  von  Arbeitsmaschinen  und  -ge-
 räten  auf  Wasserfahrzeugen  und  anderen  schwimmenden
 Vorrichtungen.  Zur  besseren  Verständlichkeit  wurde  der  Be-
 griff  „Beförderungsmittel“  durch  den  Begriff  „Fahrzeuge“
 ersetzt.  Davon  eingeschlossen  sind  Wasser-,  Luft-,  Schienen-
 und  Landfahrzeuge  einschließlich  der  im  alten  Recht  explizit
 genannten  land-  und  forstwirtschaftlichen  Fahrzeuge.  Darü-
 ber  hinaus  wird  künftig  eine  Steuerentstehung  auch  ausge-
 schlossen  für  Kraftstoffe,  die  in  Reservebehältern  eines  Fahr-
 zeugs  mitgeführt  werden,  jedoch  pro  Fahrzeug  beschränkt
 auf  eine  Gesamtmenge  von  höchstens  20  Litern.  Zudem  wird
 eine  Steuerbefreiung  für  Energieerzeugnisse  aufgenommen,
 die  sich  im  Vorratsbehälter  der  Standheizung  eines  Fahrzeugs
 befinden.  Standheizungen  dienen  zum  Beheizen  des  Fahr-
 gastraumes  von  Fahrzeugen,  ohne  auf  die  Wärmeabgabe  des
 laufenden  Motors  angewiesen  zu  sein.  Sie  werden  zwar  im
 Allgemeinen  direkt  aus  dem  Kraftstofftank  mit  dem  Kraft-
 stoff  des  jeweiligen  Fahrzeugs  versorgt.  Es  treten  aber  auch
 vermehrt  Fälle  auf,  in  denen  die  Standheizungen  mit  eigenen
 Vorratsbehältern  ausgerüstet  sind.

 Die  Fälligkeitsfrist  wird  zur  Vereinheitlichung  vom  15.  Tag
 auf  den  25.  Tag  des  auf  die  Steuerentstehung  folgenden
 Monats  verlängert.  Gleichzeitig  wird  zur  steuerlichen  Ver-
 einfachung  die  Möglichkeit  geschaffen,  dass  der  Steuer-
 schuldner  eine  zusammengefasste  Steueranmeldung  für
 einen  Kalendermonat  abgeben  kann.

 Zu  §  16  (Verbringen  zu  privaten  Zwecken)

 Die  Vorschrift  betrifft  inhaltlich  den  Regelungskreis  des  bis-
 herigen  §  20  MinöStG.  Neu  aufgenommen  wurde,  dass  Pri-
 vatpersonen  für  ihren  Bedarf  auch  zum  Verheizen  bestimmte
 Flüssiggase  in  Flaschen,  wie  z.  B.  für  Campingkocher,  un-
 versteuert  in  das  Steuergebiet  befördern  können.  Die  bisheri-
 ge  Beschränkung  der  Steuerfreiheit  auf  einen  Reservebehäl-
 ter  pro  Fahrzeug  wird  durch  eine  Mengenbeschränkung  pro
 Fahrzeug  ersetzt.  Künftig  können  pro  Fahrzeug  bis  zu  insge-
 samt  20  Liter  Kraftstoff  in  einem  oder  mehreren  Reservebe-
 hältern  des  Fahrzeugs  unversteuert  in  das  Steuergebiet  beför-
 dert  werden.

 Zu  §  17  (Entnahme  aus  Hauptbehältern)

 Für  Kraftstoffe,  die  im  gewerblichen  Verkehr  aus  anderen
 Mitgliedstaaten  in  Hauptbehältern  von  Fahrzeugen  unver-
 steuert  in  das  Steuergebiet  verbracht  werden  (§  15  Abs.  4),
 wird  ein  eigenständiger  Steuerentstehungstatbestand  für  den
 Fall  geschaffen,  dass  die  Kraftstoffe  ohne  technische  Not-
 wendigkeit  aus  diesen  Hauptbehältern  entnommen  oder  nach
 einer  Entnahme  abgegeben  oder  verbraucht  werden.  Im  Un-
 terschied  zum  alten  Recht  wird  auch  derjenige  Steuerschuld-
 ner,  der  die  aus  den  Hauptbehältern  entnommenen  Energieer-
 zeugnisse  verbraucht.  Gleiches  gilt  für  Heizstoffe,  die  unver-
 steuert  im  Vorratsbehälter  einer  Standheizung  in  das  Steuer-
 gebiet  verbracht  werden.

 Zudem  wird  ein  Steuerentstehungstatbestand  für  den  Fall  ge-
 schaffen,  dass  unversteuert  in  das  Steuergebiet  verbrachte
 Kraftstoffe  bei  der  stationären  Nutzung  eines  Wasserfahr-
 zeugs  als  Wohn-,  Hotelschiff  oder  zu  ähnlichen  Zwecken  ver-
 braucht  werden.  Diese  Änderung  ist  erforderlich,  weil  die
 Steuerfreiheit  in  §  15  Abs.  4  im  Unterschied  zur  alten  Rechts-
 lage  auf  alle  Wasserfahrzeuge  ausgedehnt  wird.

 Zu  §  18  (Versandhandel)

 Die  Vorschrift  enthält  im  Wesentlichen  die  Regelung  des  bis-
 herigen  §  21  MinöStG.  Die  Fälligkeitsfrist  wird  zur  Verein-
 heitlichung  vom  15.  Tag  auf  den  25.  Tag  des  auf  die  Steuer-
 entstehung  folgenden  Monats  verlängert.  Gleichzeitig  wird
 zur  steuerlichen  Vereinfachung  die  Möglichkeit  geschaffen,
 dass  der  Steuerschuldner  eine  zusammengefasste  Steueran-
 meldung  für  einen  Kalendermonat  abgeben  kann.

 Zu  §  19  (Einfuhr)

 Die  Vorschrift  enthält  im  Wesentlichen  die  Regelung  des  bis-
 herigen  §  23  MinöStG.  Zusätzlich  wird  klarstellend  aufge-
 nommen,  dass  eine  Steuerentstehung  ausgeschlossen  ist,
 wenn  sich  an  die  Überführung  in  den  zollrechtlich  freien  Ver-
 kehr  ein  Verfahren  der  Steuerbefreiung  anschließt.

 Zu  §  20  (Differenzversteuerung)

 Die  Vorschrift  regelt  die  Steuerentstehung  für  solche  Ener-
 gieerzeugnisse,  die  zwar  in  Höhe  der  Steuersätze  des  §  2
 Abs.  1  Nr.  8  Buchstabe  a,  Abs.  2  Nr.  2  oder  Abs.  3  versteuert
 worden  sind,  aber  nicht  zu  den  dort  genannten  Zwecken  oder
 unter  den  dort  genannten  Voraussetzungen  abgegeben  oder
 verwendet  werden.  Damit  werden  von  der  Vorschrift  sowohl
 die  in  §  4  genannten  als  auch  andere  Energieerzeugnisse  er-
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fasst.  Die  Vorschrift  ist  erforderlich,  weil  sich  die  Energie-
 erzeugnisse  im  Unterschied  zur  alten  Rechtslage  nicht  in
 einem  Verfahren  der  Steuerbegünstigung  befinden  und  die
 Steuerentstehung  somit  nicht  durch  §  30  (Zweckwidrigkeit)
 abgesichert  ist.

 Zu  §  21  (Entstehung  der  Steuer  für  gekennzeichnete  Ener-
 gieerzeugnisse)

 Die  Vorschrift  enthält  im  Wesentlichen  die  Steuerentste-
 hungstatbestände  des  bisherigen  §  26  Abs.  6  MinöStG  in
 einer  dem  Energiesteuergesetz  inhaltlich  und  sprachlich  an-
 gepassten  Form.  Die  im  bisherigen  §  26  Abs.  4  und  5
 MinöStG  enthaltenen  Verkehrs-  und  Verwendungsbeschrän-
 kungen  werden  künftig  in  der  Durchführungsverordnung
 geregelt.

 Zu  §  22  (Entstehung  der  Steuer  für  Energieerzeugnisse
 nach  §  4,  Auffangtatbestand)

 Die  Vorschrift  regelt  als  Auffangtatbestand  die  Steuerentste-
 hung  für  den  Fall,  dass  für  Energieerzeugnisse  nach  §  4  eine
 Steuer  nicht  auf  Grund  einer  sonstigen  Vorschrift  des  Geset-
 zes  entstanden  ist.  Ihr  Regelungsgehalt  entspricht  dem  bishe-
 rigen  §  9  Abs.  4  MinöStG.

 Zu  §  23  (Entstehung  der  Steuer  für  sonstige  Energie-
 erzeugnisse)

 Die  Vorschrift  trifft  Regelungen  zur  Steuerentstehung  und
 -erhebung  für  andere  als  in  §  4  genannte  Energieerzeugnisse.
 Nach  Artikel  20  Abs.  1  der  Energiesteuerrichtlinie  sind  die
 Kontroll-  und  Beförderungsbestimmungen  der  Richtlinie  92/
 12/EWG  des  Rates  vom  25.  Februar  1992  über  das  allgemei-
 ne  System,  den  Besitz,  die  Beförderung  und  die  Kontrolle
 verbrauchsteuerpflichtiger  Waren  (ABl.  EG  Nr.  L  76  S.  1,
 1995  Nr.  L  17  S.  20,  1996  Nr.  L  135  S.  36),  zuletzt  geändert
 durch  Richtlinie  2004/106/EG  des  Rates  vom  16.  November
 2004  (ABl.  EG  Nr.  L  359  S.  30),  auf  andere  als  die  dort  ge-
 nannten  Energieerzeugnisse  nicht  anzuwenden.  Weil  diese
 Energieerzeugnisse  damit  nicht  dem  Steueraussetzungsver-
 fahren  unterliegen,  sind  besondere  gesetzliche  Regelungen
 für  deren  Besteuerung  erforderlich.  Auf  Grund  eigener  Rege-
 lungsbereiche  ist  die  Vorschrift  auf  Kohle  und  Erdgas  nicht
 anwendbar.

 Zu  §  24  (Begriffsbestimmungen,  Erlaubnis)

 Die  Vorschrift  definiert  die  Verfahren  der  Steuerbefreiung
 und  enthält  die  grundlegenden  Verfahrensbestimmungen  zu
 den  Steuerbefreiungen  des  Abschnitts  4.

 Zu  §  25  (Steuerbefreiung  für  Verwendungen  zu  anderen
 Zwecken)

 Absatz  1  beinhaltet  im  Wesentlichen  den  Regelungsgehalt
 des  bisherigen  §  4  Abs.  1  Nr.  2  MinöStG.  Neu  aufgenommen
 wurde,  dass  Energieerzeugnisse  auch  zur  Erzeugung  von  an-
 deren  als  in  §  4  genannten  Kraft-  oder  Heizstoffen  steuerfrei
 verwendet  werden  können.  Diese  Regelung  ist  auf  Grund  der
 engeren  Fassung  der  Herstellungshandlungen  (§  6)  erfor-
 derlich.  Nach  der  alten  Rechtslage  würden  nämlich  Fälle  der
 Mineralölherstellung  gegeben  sein,  so  dass  die  benötigten
 Ausgangsstoffe  unter  Steueraussetzung  steuerfrei  bezogen
 werden  könnten.  Um  auch  im  neuen  Recht  sicherzustellen,

 dass  nur  das  Enderzeugnis  einer  Besteuerung  unterliegt,  kön-
 nen  die  Ausgangsstoffe  im  Verfahren  der  Steuerbefreiung
 steuerfrei  bezogen  und  verwendet  werden.  Das  Enderzeugnis
 unterliegt  dann  einer  Besteuerung,  sofern  es  sich  um  einen
 Kraft-  oder  Heizstoff  handelt.  Zugleich  wird  geregelt,  dass
 die  Herstellung  grundsätzlich  Vorrang  vor  einer  steuerfreien
 Verwendung  hat.

 Absatz  2  enthält  inhaltsgleich  die  bisherige  Regelung  des  §  4
 Abs.  1  Nr.  5  MinöStG.

 Zu  §  26  (Steuerbefreiung,  Eigenverbrauch)

 Die  Vorschrift  regelt  das  so  genannte  Herstellerprivileg,  das
 bisher  in  §  4  Abs.  1  Nr.  1  MinöStG  normiert  war.  Europa-
 rechtliche  Grundlage  dafür  ist  Artikel  21  Abs.  3  der  Energie-
 steuerrichtlinie.

 Absatz  1  befreit  Energieerzeugnisse,  die  in  einem  Herstel-
 lungsbetrieb  nach  §  6  oder  in  einem  Gasgewinnungsbetrieb
 nach  §  44  Abs.  3  durch  den  Inhaber  des  Betriebes  zur  Auf-
 rechterhaltung  des  Betriebes  verwendet  werden,  von  der
 Steuer.  Dabei  ist  es  unerheblich,  ob  die  Energieerzeugnisse  in
 dem  Betrieb  selbst  erzeugt  oder  von  außerhalb  des  Betriebes
 bezogen  werden.

 Absatz  2  regelt  die  Steuerbefreiung  für  Betriebe,  die  nicht
 von  Absatz  1  erfasst  werden.  Nach  Artikel  21  Abs.  3  Satz  1
 der  Energiesteuerrichtlinie  ist  der  Verbrauch  von  Energieer-
 zeugnissen  innerhalb  des  Betriebsgeländes  eines  Betriebes,
 der  Energieerzeugnisse  herstellt,  obligatorisch  von  der  Steu-
 er  zu  befreien,  sofern  es  sich  bei  dem  Verbrauch  um  Energie-
 erzeugnisse  handelt,  die  innerhalb  des  Betriebsgeländes  die-
 ses  Betriebes  hergestellt  worden  sind.  Die  Vorschrift  weitet
 deshalb  die  Steuerbefreiung  auch  auf  andere  als  von  Absatz  1
 erfasste  Betriebe  aus,  soweit  es  sich  bei  den  verwendeten
 Energieerzeugnissen  um  Energieerzeugnisse  handelt,  die  in
 dem  Betrieb  selbst  erzeugt  wurden.

 Absatz  3  regelt  die  Steuerbefreiung  für  Betriebe,  die  nicht
 von  Absatz  1  erfasst  werden.  Neben  den  nach  Absatz  2  steu-
 erfreien  Energieerzeugnissen  dürfen  auch  Energieerzeugnis-
 se,  die  nicht  in  dem  Betrieb  erzeugt  wurden,  steuerfrei  ver-
 wendet  werden,  soweit  sie  zur  Aufrechterhaltung  der  Her-
 stellung  von  Energieerzeugnissen  dienen,  die  als  Kraft-  oder
 Heizstoff  oder  als  Zusatz  oder  Verlängerungsmittel  von
 Kraft- oder Heizstoffen abgegeben oder verwendet werden.

 Absatz  4  nimmt  Kohle  und  Erdgas  vom  Anwendungsbereich
 des  in  den  Absätzen  1  bis  3  geregelten  Herstellerprivilegs
 aus,  weil  für  diese  Energieerzeugnisse  in  den  Kapiteln  3
 und  4  eigenständige  Vorschriften  bestehen  (§  37  Abs.  2
 Satz  1  Nr.  2,  §  44  Abs.  2).  Darüber  hinaus  werden  in  Um-
 setzung  von  Artikel  21  Abs.  3  Satz  3  der  Energiesteuerricht-
 linie  solche  Energieerzeugnisse  von  der  Steuerbefreiung  aus-
 genommen,  die  dem  Antrieb  von  Fahrzeugen  dienen.

 Zu  §  27  (Steuerbefreiung,  Schiff-  und  Luftfahrt)

 Die  Vorschrift  setzt  die  obligatorische  Steuerbefreiung  des
 Artikels  14  Abs.  1  Buchstabe  b  und  c  der  Energiesteuer-
 richtlinie  sowie  die  fakultativen  Steuerbefreiungen  des  Arti-
 kels  15  Abs.  2  Buchstabe  f  und  j  der  Energiesteuerrichtlinie
 in  nationales  Steuerrecht  um.  Die  Steuerbefreiung  für  Luft-
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fahrt- und  Schiffsbetriebsstoffe  war  bisher  in  §  4  Abs.  1  Nr.  3
 und  4  MinöStG  geregelt.

 Zu  Absatz  1

 Der  bisher  in  §  4  Abs.  1  Nr.  4  verwendete  Begriff  „Schiff“
 wird  durch  den  Begriff  „Wasserfahrzeug“  ersetzt,  um  einen
 Bezug  zum  Kapitel  89  der  Kombinierten  Nomenklatur  her-
 zustellen  und  eine  einheitliche  Begrifflichkeit  im  Energie-
 steuergesetz  zu  gewährleisten.  Die  bisherige  aufzählende
 Eingrenzung  des  Umfangs  der  steuerlich  begünstigten
 Schifffahrt  entfällt,  sie  erfolgt  über  die  Durchführungsver-
 ordnung.  Danach  soll  die  allgemeine  Definition  der  Begüns-
 tigung  „Schifffahrt  mit  Ausnahme  der  privaten  nicht  gewerb-
 lichen  Schifffahrt“  u.  a.  eine  Steuerbefreiung  sowohl  in  den
 Bereichen  der  gewerbsmäßigen  Personen-  und  Sachbeförde-
 rung,  aber  auch  bei  der  gewerbsmäßigen  Erbringung  von
 Dienstleistungen,  z.  B.  durch  so  genannte  schwimmende  Ar-
 beitsgeräte  wie  selbstfahrende  Schwimmbagger  und  -kräne,
 erfassen.  Durch  die  Einbeziehung  der  Steuerbefreiung  für
 Schiffe,  die  gewerbliche  Dienstleistungen  erbringen,  ist  da-
 von  auszugehen,  dass  zukünftig  auch  kleinere  Wasserfahr-
 zeuge,  wie  z.  B.  gewerblich  eingesetzte  Wassersportfahrzeu-
 ge,  steuerbefreite  Betriebsstoffe  für  die  Schifffahrt  beziehen.
 Die  begünstigte  Verwendung  in  den  Wasserfahrzeugen  um-
 fasst  die  Verwendung  als  Kraftstoff  zu  dem  bisher  explizit  ge-
 nannten  Motorenantrieb  und  zum  Heizen.  Neu  aufgenom-
 men  wird  in  der  Nummer  2  die  steuerliche  Begünstigung  für
 Schweröle,  die  in  Wasserfahrzeugen  nach  Nummer  1  bei  der
 Instandhaltung  verwendet  werden.  Diese  steuerliche  Be-
 günstigung  war  bisher  nur  in  der  Verwaltungsvorschrift
 geregelt  worden.  Ebenso  neu  aufgenommen  wird  in  der
 Nummer  3  die  Steuerbefreiung  für  Schweröle,  die  in  Wasser-
 fahrzeugen  bei  deren  Herstellung  verbraucht  werden.  Über
 die  Verwaltungsvorschrift  wurde  bisher  lediglich  eine
 Steuerbefreiung  für  Schweröle  gewährt,  die  bei  in  der  Ver-
 waltungsvorschrift  näher  bestimmten  Fahrten  von  Schiffen
 der  begünstigten  Schifffahrt  aus  Anlass  von  Neu-  und  Um-
 bauten  verwendet  wurden.  Die  Steuerbefreiung  nach  der
 Nummer  3  umfasst  nun  Schweröle,  die  bei  der  Herstellung
 von  Wasserfahrzeugen  der  privaten  nichtgewerblichen
 Schifffahrt  und  der  gewerblichen  Schifffahrt  in  Wasser-
 fahrzeugen  verbraucht  werden.  Die  Ausdehnung  der  Steuer-
 befreiung  auf  den  Verbrauch  von  Schwerölen  bei  der  Her-
 stellung  jeglicher  Art  von  Wasserfahrzeugen  soll  zurzeit
 bestehende  Wettbewerbsnachteile  von  deutschen  Werften
 gegenüber  Werften  europäischer  Mitbewerber,  die  bereits
 bisher  steuerfrei  Schweröle  für  die  Herstellung  privater  Was-
 serfahrzeuge  verwenden,  bereinigen.  Zudem  steht  bei  der
 Herstellung  kleinerer  Wasserfahrzeuge  –  bedingt  durch  die
 Aufnahme  der  gewerblichen  Dienstleistungen  in  den  Bereich
 der  begünstigten  Schifffahrt  –  teilweise  noch  nicht  fest,  ob
 das  Wasserfahrzeug  später  für  steuerbegünstigte  oder  nicht
 steuerbegünstigte  Zwecke  eingesetzt  wird.

 Der  Kreis  der  Energieerzeugnisse,  die  steuerfrei  in  Wasser-
 fahrzeugen  verwendet  werden  dürfen,  bleibt  weiterhin  auf
 Schweröle  beschränkt.  Gasöle  der  Unterpositionen
 2710  19  41  bis  2710  19  49  der  Kombinierten  Nomenklatur
 sind  zukünftig  aus  Gründen  der  besseren  steuerlichen  Über-
 wachbarkeit  und  der  Vermeidung  der  missbräuchlichen  Ver-
 wendung  von  Kraftstoffen,  die  in  der  steuerlich  begünstigten
 Schifffahrt  eingesetzt  werden,  nur  dann  steuerbefreit,  wenn
 sie  ordnungsgemäß  gekennzeichnet  sind.

 Zu  Absatz  2

 Die  bisherige  aufzählende  Eingrenzung  des  Umfangs  der
 steuerlich  begünstigten  Luftfahrt  in  §  4  Abs.  1  Nr.  3  MinöStG
 entfällt,  sie  erfolgt  künftig  über  die  Durchführungsverord-
 nung.  Die  allgemeine  Definition  der  Begünstigung  „Luft-
 fahrt  mit  Ausnahme  der  privaten  nicht  gewerblichen  Luft-
 fahrt“  erfasst  u.  a.  eine  Steuerbefreiung  sowohl  in  den  Berei-
 chen  der  gewerbsmäßigen  Personen-  und  Sachbeförderung,
 aber  auch  bei  der  gewerbsmäßigen  Erbringung  von  Dienst-
 leistungen.  Auf  die  Voraussetzung  der  Zulassung  als  Luft-
 fahrtunternehmen  wird  künftig  im  Gesetz  verzichtet,  da
 durch  eine  Änderung  des  Luftverkehrsgesetzes  Unterneh-
 men,  die  gewerbsmäßige  Dienstleistungen  im  Bereich  der
 Luftfahrt  durchführen,  regelmäßig  keine  Zulassung  als  Luft-
 fahrtunternehmen  mehr  erhalten.  Im  Bereich  der  Personen-
 und  Sachbeförderung  dagegen  ist  die  Zulassung  als  Luft-
 fahrtunternehmen  Voraussetzung  für  die  Gewährung  der
 Steuerbefreiung.  Eine  entsprechende  Regelung  erfolgt  über
 die  Durchführungsverordnung.  Steuerfrei  bezogen  werden
 können  weiterhin  Flugbenzin  der  Unterposition  2710  11  31
 der  Kombinierten  Nomenklatur,  dessen  Researchoktanzahl
 den  Wert  von  100  nicht  unterschreitet,  und  Flugturbinen-
 kraftstoff  der  Unterposition  2710  19  21  der  Kombinierten
 Nomenklatur.  Nicht  mehr  steuerlich  begünstigt  ist  der  Bezug
 von  leichtem  Flugturbinenkraftstoff  der  Unterposition
 2710  00  37  der  Kombinierten  Nomenklatur,  da  dieser  nicht
 mehr  verwendet  wird.  Neu  aufgenommen  wird  in  der  Num-
 mer  2  die  steuerliche  Begünstigung  für  Flugbenzin  und  Flug-
 turbinenkraftstoff,  die  in  Luftfahrzeugen  nach  Nummer  1  bei
 der  Instandhaltung  verwendet  werden.  Diese  steuerliche  Be-
 günstigung  war  bisher  nur  im  Erlasswege  geregelt  worden.
 Ebenso  neu  aufgenommen  wird  in  der  Nummer  3  die  Steuer-
 befreiung  für  Flugbenzin  und  Flugturbinenkraftstoff,  die  in
 Luftfahrzeugen  bei  deren  Entwicklung  und  Herstellung  ver-
 braucht  werden.  Auch  diese  Regelung  besteht  bisher  nur  über
 einen  BMF-Erlass.  Die  Neuregelung  umfasst  Flugbenzin  und
 Flugturbinenkraftstoffe,  die  bei  der  Entwicklung  und  Her-
 stellung  von  Luftfahrzeugen  der  privaten  nichtgewerblichen
 Luftfahrt  und  der  gewerblichen  Luftfahrt  verbraucht  werden,
 da  bei  der  Entwicklung  und  Herstellung  der  Luftfahrzeuge
 teilweise  noch  nicht  feststeht,  ob  sie  später  für  steuerbegüns-
 tigte  oder  nicht  steuerbegünstigte  Zwecke  verwendet  wer-
 den.

 Zu  Absatz  3

 Die  Regelung  bestand  bisher  bereits  im  Erlassweg  und  wird
 jetzt  in  das  Gesetz  aufgenommen.  Im  Bereich  der  Schifffahrt
 wurde  auf  eine  Begünstigung  bei  der  Entwicklung  und  Her-
 stellung  von  Schiffsmotoren  verzichtet,  da  zum  Zeitpunkt  der
 Entwicklung  und  Herstellung  dieser  Motoren  teilweise  noch
 nicht  feststeht,  für  welche  Zwecke  (Schifffahrt  oder  andere
 motorische  Zwecke)  der  spätere  Einsatz  erfolgen  soll.  Zudem
 besteht  mit  §  2  Abs.  1  Nr.  5  ein  niedriger  Steuersatz  für  Heiz-
 öle  der  Unterpositionen  2710  19  61  bis  2710  19  69  der  Kom-
 binierten  Nomenklatur.

 Zu  §  28  (Steuerbefreiung  für  gasförmige  Energieerzeug-
 nisse)

 Die  Vorschrift  normiert  eine  Steuerbefreiung  für  gasförmige
 Kohlenwasserstoffe  und  für  Energieerzeugnisse  der  Position
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2705  der  Kombinierten  Nomenklatur.  Sie  entspricht  im  We-
 sentlichen  dem  bisherigen  §  4  Abs.  2  MinöStG.

 Zu  §  29  (Steuerbefreiung  für  im  Betrieb  angefallene  Ener-
 gieerzeugnisse)

 Die  Vorschrift  betrifft  den  Regelungskreis  des  bisherigen  §  2
 Abs.  5  MinöStV.

 In  der  Nummer  1  wird  eine  Steuerbefreiung  für  Energieer-
 zeugnisse  normiert,  die  bei  den  in  §  6  Abs.  2  Nr.  4  genannten
 Vorgängen  angefallen  sind,  wobei  die  Steuerbefreiung  auch
 für  andere  als  in  §  4  genannte  Energieerzeugnisse  gilt.

 Die  Nummer  2  normiert  eine  Steuerbefreiung  für  bestimmte
 gebrauchte  Energieerzeugnisse  (Altöle).

 Zu  §  30  (Zweckwidrigkeit)

 Die  Vorschrift  regelt  die  Steuerentstehung  für  Energieer-
 zeugnisse  in  einem  Verfahren  der  Steuerbefreiung.  Der  Rege-
 lungsgehalt  entspricht  im  Wesentlichen  dem  bisherigen  §  13
 MinöStG.  Neu  aufgenommen  wurde,  dass  bei  einer  steuer-
 freien  Abgabe  an  einen  Nichtberechtigten  auch  der  Nichtbe-
 rechtigte  Steuerschuldner  wird.

 Zu  Kapitel  3  (Bestimmungen  für  Kohle)

 Das  Kapitel  3  enthält  ausschließlich  Bestimmungen  zum
 Steuergegenstand  Kohle.  Artikel  3  der  Energiesteuerricht-
 linie  erklärt  zwar  die  Richtlinie  92/12/EWG  des  Rates  vom
 25.  Februar  1992  über  das  allgemeine  System,  den  Besitz,  die
 Beförderung  und  die  Kontrolle  verbrauchsteuerpflichtiger
 Waren  (ABl.  EG  Nr.  L  76  S.  1,  1995  Nr.  L  17  S.  20,  1996
 Nr.  L  135  S.  36),  zuletzt  geändert  durch  Richtlinie  2004/106/
 EG  des  Rates  vom  16.  November  2004  (ABl.  EG  Nr.  L  359
 S.  30),  auch  für  Kohle  anwendbar.  Nach  Artikel  20  Abs.  1  der
 Energiesteuerrichtlinie  sind  die  Kontroll-  und  Beförderungs-
 bestimmungen  der  Richtlinie  92/12/EWG  jedoch  auf  Kohle
 nicht  anzuwenden.  Weil  Kohle  damit  nicht  dem  Steueraus-
 setzungsverfahren  unterliegt,  sind  besondere  gesetzliche  Re-
 gelungen  für  die  Besteuerung  erforderlich.

 Zu  §  31  (Begriffsbestimmungen,  Anmeldung,  Erlaubnis)

 Absatz  1  enthält  die  Definitionen  der  Begriffe  Kohlebetrieb
 und  Kohlelieferer.

 Absatz  2  regelt,  dass  bestimmte  Bearbeitungsvorgänge  nicht
 als  Bearbeiten  von  Kohle  gelten,  wenn  sie  außerhalb  eines
 Betriebes  stattfinden,  der  nicht  bereits  aus  anderen  Gründen
 Kohlebetrieb  ist.

 Absatz  3  schreibt  für  Kohlebetriebe  eine  Anmeldepflicht  zur
 Sicherung  der  Steuerbelange  vor.

 Die  Absätze  4  und  5  regeln  die  Grundsätze  des  Erlaubnisver-
 fahrens  für  Kohlebetriebe  und  Kohlelieferer,  die  Kohle  un-
 versteuert  beziehen  wollen.  Es  ist  den  Kohlebetrieben  und
 Kohlelieferern  freigestellt,  eine  Erlaubnis  zu  beantragen  und
 damit  selbst  zu  entscheiden,  ob  sie  versteuerte  oder  unver-
 steuerte  Kohle  beziehen  wollen.  Für  Kohlebetriebe  und
 Kohlelieferer  bedeutet  dieses  Wahlrecht  eine  steuerliche  Ver-
 einfachung,  weil  sie  bereits  versteuerte  Kohle  beziehen  und
 weiter  liefern  können,  ohne  dafür  selbst  Steuerschuldner  zu
 werden.  Andererseits  besteht  für  den  Kohlehandel  aber  auch

 die  Möglichkeit,  die  Steuer  erst  auf  der  letzten  Handelsstufe
 bei  der  Lieferung  an  den  Endverbraucher  entstehen  zu  lassen
 (vgl.  auch  Begründung  zu  §  32).

 Zu  §  32  (Entstehung  der  Steuer)

 Zu  Absatz  1

 Absatz  1  normiert  die  Grundtatbestände  der  Steuerentste-
 hung.  Die  Vorschrift  dient  der  Umsetzung  von  Artikel  21
 Abs.  5  vierter  Unterabsatz  der  Energiesteuerrichtlinie,  nach
 dem  die  Steuer  im  Zeitpunkt  der  Lieferung  durch  Unterneh-
 men  entsteht,  die  zu  diesem  Zweck  bei  den  zuständigen  Be-
 hörden  registriert  sein  müssen.

 Absatz  1  Satz  1  Nr.  1  knüpft  die  Steuerentstehung  an  die  erst-
 malige  Lieferung  von  Kohle  an  Personen,  die  die  Kohle  nicht
 als  Inhaber  einer  Erlaubnis  nach  §  31  Abs.  4  (Kohlebetrieb
 oder  Kohlelieferer)  oder  nach  §  37  Abs.  1  (steuerfreie  Ver-
 wendung)  beziehen.  Damit  wird  insbesondere  erreicht,  dass
 die  Kohle  zwischen  den  Inhabern  einer  Erlaubnis  als  Kohle-
 betrieb  oder  Kohlelieferer  unversteuert  gehandelt  werden
 kann.  Gleichzeitig  wird  dem  Kohlehandel  die  Möglichkeit
 eröffnet,  die  Steuer  erst  auf  der  letzten  Handelsstufe  (Liefe-
 rung  an  den  Endverbraucher)  entstehen  zu  lassen.  Das  Regis-
 trierungsgebot  nach  Artikel  21  Abs.  5  fünfter  Unterabsatz  der
 Energiesteuerrichtlinie  wird  durch  die  in  §  31  Abs.  4  vorge-
 sehene  Erlaubnispflicht  umgesetzt  (vgl.  Begründung  zu
 §  31).

 Absatz  1  Satz  1  Nr.  2  regelt  die  Steuerentstehung  für  den  Fall,
 dass  Inhaber  einer  Erlaubnis  nach  §  31  Abs.  4  (Kohlebetriebe
 und  Kohlelieferer)  Kohle  selbst  verwenden.

 Absatz  1  Satz  1  Nr.  3  regelt  die  Steuerentstehung  für  den  Fall,
 dass  selbst  gewonnene  oder  bearbeitete  Kohle  im  Steuerge-
 biet  verwendet  wird,  soweit  die  Steuer  nicht  nach  Nummer  2
 entsteht.

 Satz  2  des  Absatzes  1  verhindert  in  den  Fällen  der  Nummern  2
 und  3  eine  Steuerentstehung,  wenn  die  Kohle  im  Rahmen  ei-
 ner  entsprechenden  Erlaubnis  zu  steuerfreien  Zwecken  nach
 §  37  verwendet  wird.

 Zu  Absatz  2

 Die  Vorschrift  bestimmt  die  Person  des  Steuerschuldners  in
 den  Fällen  des  Absatzes  1.

 Zu  Absatz  3

 Die  Vorschrift  regelt  die  Frage  der  Sicherheitsleistung.

 Zu  Absatz  4

 Dieser  Absatz  sieht  die  Steuerentstehung  für  Transportfehl-
 mengen  vor  und  bestimmt  den  Steuerschuldner.

 Zu  §  33  (Steueranmeldung,  Fälligkeit)

 Absatz  1  enthält  die  grundsätzlichen  Regelungen  zur  Anmel-
 dung  und  zur  Fälligkeit  der  Steuer.

 Absatz  2  regelt  für  Transportfehlmengen  gegenüber  den  Re-
 gelfristen  des  Absatzes  1  verkürzt  Anmelde-  und  Fälligkeits-
 fristen.
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Zu  §  34  (Verbringen  in  das  Steuergebiet)

 §  34  regelt  den  Grundsatz,  dass  die  entsprechenden  Vor-
 schriften  des  Kapitels  2  beim  Verbringen  von  Kohle  aus  an-
 deren  Mitgliedstaaten  in  das  Steuergebiet  sinngemäß  anzu-
 wenden  sind,  und  die  Ausnahmen  hierzu.

 Zu  §  35  (Einfuhr)

 §  35  regelt  die  Steuerentstehung  bei  der  Einfuhr  von  Kohle.
 Zusätzlich  wird  aufgenommen,  dass  eine  Steuerentstehung
 ausgeschlossen  ist,  wenn  die  Überführung  in  den  zollrecht-
 lich  freien  Verkehr  durch  den  Inhaber  einer  Erlaubnis  nach
 §  31  Abs.  4  (Kohlebetriebe  und  Kohlelieferer)  oder  §  37
 Abs.  1  (steuerfreie  Verwendung)  erfolgt  oder  die  Kohle  un-
 mittelbar  im  Anschluss  an  die  Überführung  in  den  zollrecht-
 lich  freien  Verkehr  an  den  Inhaber  einer  solchen  Erlaubnis
 abgegeben  wird.

 Zu  §  36  (Steuerentstehung,  Auffangtatbestand)

 Absatz  1  regelt  als  Auffangtatbestand  die  Steuerentstehung
 für  den  Fall,  dass  für  Kohle  eine  Steuer  nicht  auf  Grund  einer
 sonstigen  Bestimmung  des  Gesetzes  entstanden  ist.

 Absatz  2  bestimmt  den  Steuerschuldner  und  enthält  Regelun-
 gen  zur  Steueranmeldung  und  zur  Fälligkeit  der  Steuer.

 Zu  §  37  (Steuerbefreiungen,  Erlaubnis,  Zweckwidrigkeit)

 Zu  Absatz  1

 Die  Vorschrift  stellt  die  steuerfreie  Verwendung  von  Kohle
 unter  Erlaubnisvorbehalt  und  nennt  die  Voraussetzungen,  un-
 ter  denen  eine  Erlaubnis  erteilt  wird  oder  zu  widerrufen  ist.

 Zu  Absatz  2

 Die  Vorschrift  nennt  die  Einzeltatbestände  der  steuerfreien
 Verwendung  von  Kohle.

 Nach  Satz  1  Nr.  1  ist  der  Verbrauch  von  Kohle  zu  anderen
 Zwecken  als  zur  Verwendung  als  Kraft-  oder  Heizstoff  in
 Umsetzung  des  Artikels  2  Abs.  4  Buchstabe  b  der  Energie-
 steuerrichtlinie  (in  der  Regel  stoffliche  Verwendung)  von  der
 Steuer  befreit.

 Nach  Satz  1  Nr.  2  ist  der  Verbrauch  von  Kohle  zur  Aufrecht-
 erhaltung  des  Kohlebetriebes  im  Rahmen  von  Artikel  21
 Abs.  3  der  Energiesteuerrichtlinie  (sog.  Herstellerprivileg)
 von  der  Steuer  befreit.

 Die  Steuerbefreiung  nach  Satz  1  Nr.  3  setzt  Artikel  14  Abs.  1
 Buchstabe  a  der  Energiesteuerrichtlinie  um.  Danach  sind  zur
 Stromerzeugung  verwendete  Energieerzeugnisse  grundsätz-
 lich  von  einer  Besteuerung  zu  befreien.  Dies  ist  in  der  Bun-
 desrepublik  Deutschland  der  Regelfall  der  Kohleverwen-
 dung.

 Nach  Satz  1  Nr.  4  ist  Kohle,  die  als  Einsatzstoff  für  chemische
 Reduktionsverfahren  in  Hochöfen  verwendet  wird,  von  der
 Steuer  befreit.  Mit  dieser  Steuerbefreiung  wird  von  der  Mög-
 lichkeit  des  Artikels  2  Abs.  4  Buchstabe  b  Spiegelstrich  2  der
 Energiesteuerrichtlinie  Gebrauch  gemacht,  für  chemische
 Reduktionsverfahren  verwendete  Energieerzeugnisse  von  ei-
 ner  Besteuerung  auszunehmen.

 Nach  Satz  1  Nr.  5  ist  der  Verbrauch  von  Kohle  als  Probe  zu
 betrieblich  erforderlichen  Untersuchungen  und  Prüfungen

 oder  zu  Zwecken  der  Steuer-  oder  Gewerbeaufsicht  von  der
 Steuer  befreit.

 Satz  2  dieses  Absatzes  regelt,  dass  nur  der  auf  die  Stromer-
 zeugung  entfallende  Anteil  an  Kohle  von  der  Steuer  befreit
 ist,  wenn  die  in  der  Anlage  erzeugte  mechanische  Energie  ne-
 ben  der  Stromerzeugung  auch  anderen  Zwecken  dient.

 Satz  3  dieses  Absatzes  eröffnet  Inhabern  einer  Erlaubnis  zur
 steuerfreien  Verwendung  von  Kohle  nach  Nummer  3  (Strom-
 erzeugung)  und  Nummer  4  (chemische  Reduktionsverfah-
 ren)  die  Möglichkeit,  Kohle  auch  zu  anderen  Zwecken  als  zur
 Erzeugung  von  Strom  oder  zur  Verwendung  für  chemische
 Reduktionsverfahren  zunächst  unversteuert  zu  beziehen,
 wenn  dafür  aus  betrieblichen  Gründen  ein  Bedürfnis  besteht.
 Dies  kann  z.  B.  dann  der  Fall  sein,  wenn  die  Kohle  zur  Erzeu-
 gung  von  Wärme  verheizt  wird,  aber  ein  Teil  der  erzeugten
 Wärme  vor  der  Stromerzeugung  ausgekoppelt  und  zu  ande-
 ren  Zwecken  als  zur  Stromerzeugung  eingesetzt  wird.

 Zu  Absatz  3

 Die  Vorschrift  regelt  die  Folgen  einer  nicht  von  der  Erlaubnis
 umfassten  Verwendung  oder  der  fehlenden  Feststellbarkeit
 des  Verbleibs  der  Kohle.

 Zu  Kapitel  4  (Bestimmungen  für  Erdgas)

 Das  Kapitel  enthält  ausschließlich  Bestimmungen  betreffend
 den  Steuergegenstand  Erdgas.  Nach  Artikel  20  Abs.  1  der
 Energiesteuerrichtlinie  sind  die  Kontroll-  und  Beförderungs-
 bestimmungen  der  Richtlinie  92/12/EWG  des  Rates  vom
 25.  Februar  1992  über  das  allgemeine  System,  den  Besitz,
 die  Beförderung  und  die  Kontrolle  verbrauchsteuerpflichti-
 ger  Waren  (ABl.  EG  Nr.  L  76  S.  1,  1995  Nr.  L  17  S.  20,  1996
 Nr.  L  135  S.  36),  zuletzt  geändert  durch  Richtlinie  2004/106/
 EG  des  Rates  vom  16.  November  2004  (ABl.  EG  Nr.  L  359
 S.  30),  auf  Erdgas  nicht  anzuwenden.  Da  Erdgas  damit  nicht
 dem  Steueraussetzungsverfahren  unterliegt,  sind  besondere
 gesetzliche  Regelungen  für  die  Besteuerung  notwendig.  Die
 bisherige  Systematik  der  Besteuerung  von  Erdgas  ist  auf
 Grund  von  Artikel  21  Abs.  5  der  Energiesteuerrichtlinie
 grundlegend  zu  ändern.

 Zu  §  38  (Entstehung  der  Steuer)

 Zu  Absatz  1

 Die  Vorschrift  regelt  die  Steuerentstehung.  Die  Steuer  ent-
 steht  dadurch,  dass  Erdgas  im  Steuergebiet  zum  Verbrauch
 aus  dem  Leitungsnetz  entnommen  wird.  Gasgewinnungsbe-
 triebe  und  Gaslager  gelten  dabei  als  dem  Leitungsnetz  zuge-
 hörig.  Steuerbegründend  ist  auch  die  Entnahme  von  Erdgas
 aus  dem  Leitungsnetz  zur  nicht  leitungsgebundenen  Weiter-
 gabe.  Die  Folge  der  Steuerentstehung  erst  im  Zeitpunkt  der
 Entnahme  aus  dem  Leitungsnetz  ist,  dass  im  Unterschied
 zum  alten  Recht  künftig  Leitungsverluste  steuerlich  nicht
 mehr  erfasst  werden.  Darüber  hinaus  befindet  sich  künftig
 grundsätzlich  nur  noch  unversteuertes  Erdgas  im  Leitungs-
 netz.

 Zu  Absatz  2

 Steuerschuldner  für  geliefertes  Erdgas  ist  grundsätzlich,  wer
 sich  vertraglich  gegenüber  demjenigen,  der  das  Erdgas  zum
 Verbrauch  aus  dem  Leitungsnetz  entnimmt,  zur  Lieferung
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des  Erdgases  verpflichtet  hat  und  im  Steuergebiet  ansässig
 ist.  Die  Bestimmung  des  Steuerschuldners  anhand  von  ver-
 traglichen  Leistungsbeziehungen  ist  aus  dem  Stromsteuer-
 recht  bekannt.  Die  vertraglichen  Beziehungen  sind  jedoch
 nicht  für  die  Frage  der  Steuerentstehung  maßgeblich,  son-
 dern  lediglich  für  die  Bestimmung  des  Steuerschuldners  von
 Bedeutung.

 Für  alle  anderen  Fälle  der  Entnahme  von  Erdgas  bestimmt
 die  Nummer  2  denjenigen  zum  Steuerschuldner,  der  das  Erd-
 gas  dem  Leitungsnetz  entnimmt.

 Zu  Absatz  3

 Die  Vorschrift  regelt  Anmeldepflichten,  um  eine  ordnungs-
 gemäße  Steueraufsicht  zu  gewährleisten.

 Zu  Absatz  4

 Die  Vorschrift  regelt  zur  steuerlichen  Vereinfachung,  dass
 derjenige,  der  Erdgas  an  seine  Mieter,  Pächter  oder  ver-
 gleichbare  Vertragsparteien  liefert,  dieses  Erdgas  abwei-
 chend  von  Absatz  1  bereits  versteuert  beziehen  kann.

 Zu  Absatz  5

 Die  Vorschrift  trägt  dem  Umstand  Rechnung,  dass  für  Liefe-
 rer  eine  Anmeldung  nach  Absatz  3  nicht  Voraussetzung  ist,
 um  Erdgas  unversteuert  zu  beziehen.  Dies  kann  dazu  führen,
 dass  Erdgaslieferer  an  einen  anderen  Erdgaslieferer  geliefer-
 tes  Erdgas  zur  Versteuerung  anmelden,  obwohl  in  ihrer  Per-
 son  eine  Steuer  nach  Absatz  1  nicht  entstanden  ist.  Um  für
 bestimmte  dieser  Fälle  eine  sowohl  für  die  Verwaltung  als
 auch  die  Steuerpflichtigen  aufwändige  Rückabwicklung  zu
 vermeiden,  regelt  die  Vorschrift,  dass  Erdgas  mit  der  Liefe-
 rung  an  einen  nicht  angemeldeten  Lieferer  als  aus  dem  Lei-
 tungsnetz  entnommen  gilt,  wenn  die  Lieferung  in  der  Annah-
 me  erfolgt,  dass  eine  Steuer  entstanden  sei.  Da  eine  Steuer-
 entstehung  durch  die  tatsächliche  Entnahme  des  Erdgases
 unberührt  bleibt,  eröffnet  Satz  3  dem  nicht  angemeldeten
 Lieferer  unter  den  dort  genannten  Voraussetzungen  die  Mög-
 lichkeit,  eine  Vergütung  der  Steuer  zu  beantragen.

 Zu  Absatz  6

 Die  Vorschrift  regelt  die  Frage  der  Sicherheitsleistung.

 Zu  §  39  (Steueranmeldung,  Fälligkeit)

 Die  Vorschrift  enthält  für  die  Fälle  der  Steuerentstehung  nach
 §  38  Abs.  1  die  Regelungen  zur  Anmeldung  und  zur  Fällig-
 keit  der  Steuer.

 Zu  §  40  (Nicht  leitungsgebundenes  Verbringen)

 Auf  eine  eigenständige  Regelung  für  das  nicht  leitungsge-
 bundene  Verbringen  von  Erdgas  aus  anderen  Mitgliedstaaten
 wird  verzichtet.  Die  entsprechenden  Vorschriften  des  Kapi-
 tels  2  sind  sinngemäß  anzuwenden.  Verflüssigtes  Erdgas  un-
 terliegt  beim  Verbringen  in  das  Steuergebiet  nicht  der  Besteu-
 erung,  wenn  es  in  eine  Anlage  zur  Wiederverdampfung  von
 verflüssigtem  Erdgas  aufgenommen  wird,  weil  die  Steuer  für
 dieses  Erdgas  nach  der  Überführung  in  den  gasförmigen  Zu-
 stand  grundsätzlich  durch  die  Entnahme  aus  dem  Leitungs-
 netz  entsteht.

 Zu  §  41  (Nicht  leitungsgebundene  Einfuhr)

 Die  Vorschrift  regelt  die  Steuerentstehung  bei  der  nicht  lei-
 tungsgebundenen  Einfuhr  von  Erdgas.  Verflüssigtes  Erdgas
 unterliegt  bei  der  Einfuhr  nicht  der  Besteuerung,  wenn  es  in
 eine  Anlage  zur  Wiederverdampfung  von  verflüssigtem  Erd-
 gas  aufgenommen  wird,  weil  die  Steuer  für  dieses  Erdgas
 nach  der  Überführung  in  den  gasförmigen  Zustand  grund-
 sätzlich  durch  die  Entnahme  aus  dem  Leitungsnetz  entsteht.

 Zu  §  42  (Differenzversteuerung)

 Die  Vorschrift  regelt  die  Steuerentstehung  für  Erdgas,  das
 zwar  in  Höhe  des  niedrigen  Steuersatzes  des  §  2  Abs.  3  Satz  1
 Nr.  4  versteuert  worden  ist,  aber  nicht  zu  den  dort  genannten
 Zwecken  verwendet  wird.  Die  Vorschrift  ist  erforderlich,
 weil  sich  das  Erdgas  im  Unterschied  zur  alten  Rechtslage
 nicht  in  einem  Verfahren  der  Steuerbegünstigung  befindet
 und  die  Steuerentstehung  somit  nicht  durch  eine  Bestim-
 mung  zur  Zweckwidrigkeit  abgesichert  ist.

 Zu  §  43  (Steuerentstehung,  Auffangtatbestand)

 Die  Vorschrift  regelt  als  Auffangtatbestand  die  Steuerentste-
 hung  für  den  Fall,  dass  für  Erdgas  eine  Steuer  nicht  auf  Grund
 einer  sonstigen  Bestimmung  des  Gesetzes  entstanden  ist.

 Zu  §  44  (Steuerbefreiung,  Erlaubnis,  Zweckwidrigkeit)

 Absatz  1  stellt  die  steuerfreie  Verwendung  von  Erdgas  unter
 Erlaubnisvorbehalt  und  nennt  die  Voraussetzungen,  unter  de-
 nen  eine  Erlaubnis  erteilt  wird  oder  zu  widerrufen  ist.

 Nach  Absatz  2  ist  der  Verbrauch  von  Erdgas  zur  Aufrechter-
 haltung  von  Gasgewinnungsbetrieben  im  Rahmen  von  Arti-
 kel  21  Abs.  3  der  Energiesteuerrichtlinie  von  der  Steuer  be-
 freit.

 Absatz  3  definiert  Gasgewinnungsbetriebe  für  die  Steuerbe-
 freiung  nach  Absatz  2.

 Absatz  4  regelt  die  Folgen  einer  nicht  von  der  Erlaubnis  um-
 fassten  Verwendung  des  Erdgases.  Die  Rechtsfolgen  einer
 zweckwidrigen  Verwendung  sind  bereits  in  §  30  geregelt,  da-
 her  wurde  auf  eine  eigenständige  Vorschrift  an  dieser  Stelle
 verzichtet.

 Zu  Kapitel  5  (Steuerentlastung)

 Das  Kapitel  beinhaltet  für  alle  Energieerzeugnisse  zusam-
 mengefasst  die  Bestimmungen  zur  Steuerentlastung.

 Zu  §  45  (Begriffsbestimmungen)

 Die  Vorschrift  definiert  zur  sprachlichen  Vereinfachung  der
 folgenden  Tatbestände  den  Begriff  der  Steuerentlastung.

 Zu  §  46  (Steuerentlastung  beim  Verbringen  aus  dem
 Steuergebiet)

 Die  Vorschrift  entspricht  im  Wesentlichen  dem  bisherigen
 §  24  MinöStG.  Zusätzlich  wird  als  Folge  der  neu  eingeführ-
 ten  Besteuerung  von  Kohle  ein  Steuerentlastungstatbestand
 für  Kohle  eingefügt,  die  aus  dem  Steuergebiet  ausgeführt
 oder  verbracht  worden  ist.
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Zu  §  47  (Steuerentlastung  bei  Aufnahme  in  Betriebe  und
 bei  steuerfreien  Zwecken)

 Die  Vorschrift  übernimmt  im  Wesentlichen  die  Regelungen
 des  bisherigen  §  25  Abs.  1  Nr.  1,  2  und  4  MinöStG.  Neu  auf-
 genommen  wird,  dass  in  den  Fällen  der  Absätze  1  und  2
 Buchstabe  b  künftig  auch  der  zugelassene  Einlagerer  entlas-
 tungsberechtigt  ist.  Zudem  wird  ein  Steuerentlastungstatbe-
 stand  für  Kohle  aufgenommen,  die  in  einen  Kohlebetrieb  auf-
 genommen  oder  zu  den  in  §  37  Abs.  2  Satz  1  Nr.  1  und  2  ge-
 nannten  Zwecken  verwendet  wird.

 Zu  §  48  (Steuerentlastung  bei  Vermischungen  von  gekenn-
 zeichnetem  mit  anderem  Gasöl)

 Die  Vorschrift  wurde  inhaltsgleich  aus  §  51  MinöStV  über-
 nommen.

 Zu  §  49  (Steuerentlastung  für  Gasöle  und  Flüssiggase)

 Absatz  1  der  Vorschrift  normiert  eine  Steuerentlastungsmög-
 lichkeit  für  voll  versteuertes  ungekennzeichnetes  Gasöl  (Die-
 sel),  das  zum  Verheizen  verwendet  worden  ist.  Die  Steuerent-
 lastung  wird  allerdings  nur  gewährt,  wenn  der  Antragsteller
 ein  besonderes  wirtschaftliches  Bedürfnis  dafür  nachweisen
 kann,  voll  versteuertes  anstatt  zum  Heizstoffsteuersatz  nach
 §  2  Abs.  3  Satz  1  Nr.  1  versteuertes  Gasöl  (Heizöl)  zu  ver-
 wenden.

 Absatz  2  der  Vorschrift  normiert  eine  Steuerentlastungsmög-
 lichkeit  für  Flüssiggase,  die  zwar  als  so  genanntes  Autogas
 nach  dem  Steuersatz  des  §  2  Abs.  2  Nr.  2  in  Höhe  von  180,32
 Euro  für  1  000  kg  versteuert  wurden,  aber  zum  Verheizen
 (Steuersatz  60,60  Euro  für  1  000  kg)  verwendet  worden  sind.
 Damit  wird  Flüssiggasunternehmen  die  Möglichkeit  gege-
 ben,  aus  beim  Kunden  aufgestellten  Flüssiggasbehältern  so-
 wohl  Autogas  und  im  Wege  einer  steuerlichen  Entlastung
 Heizgas  abzugeben.  Bisher  wäre  dazu  eine  Zulassung  als
 Steuerlager  oder  zur  Gemischtlagerung  erforderlich  gewesen.

 Zu  §  50  (Steuerentlastung  für  Biokraft-  und  Bioheizstoffe)

 §  50  regelt  die  Steuerentlastung  für  Biokraft-  und  Bioheiz-
 stoffe  und  übernimmt  in  Teilen  die  bisherige  Regelung  des
 §  2a  MinöStG.  Die  Steuerbegünstigung  für  Biokraft-  und
 Bioheizstoffe  wird  jedoch  nicht  mehr  für  alle  Biokraft-  und
 Bioheizstoffe  in  Form  einer  vollständigen  Steuerbefreiung
 gewährt.  Vielmehr  wird  Biodiesel  (Fettsäuremethylester)
 künftig  besteuert.

 Im  Einzelnen:  Ziel  der  Steuerbegünstigung  für  Biokraft-  und
 Bioheizstoffe  ist  es,  den  Unterschied  zwischen  den  Kosten
 für  den  jeweiligen  Biokraftstoff  und  dem  Preis  für  den  ent-
 sprechenden  fossilen  Kraftstoff  auszugleichen.  Findet  eine
 Begünstigung  über  diesen  Ausgleich  hinaus  statt,  sind  die
 Kosten  für  den  Biokraftstoff  überkompensiert  und  der  betref-
 fende  Biokraftstoff  ist  überfördert.  Dabei  ist  auch  die  Volati-
 lität  der  Märkte  zu  berücksichtigen.

 Sowohl  nach  Artikel  16  Abs.  3  der  Energiesteuerrichtlinie  als
 auch  auf  Grund  der  Vorgaben  des  EU-Beihilferechts  sind  die
 Mitgliedstaaten  verpflichtet,  die  Steuerbegünstigung  auf  eine
 mögliche  Überförderung  der  betreffenden  Biokraftstoffe  zu
 untersuchen  und  bei  dessen  Vorliegen  eine  Anpassung  der
 Steuerbegünstigung  vorzunehmen.  So  hat  die  Europäische
 Kommission  die  Steuerbegünstigung  für  Biokraftstoffe  zum

 damaligen  Zeitpunkt  zwar  bis  zum  31.  Dezember  2009  bei-
 hilferechtlich  genehmigt.  Die  Genehmigung  enthält  aber  ne-
 ben  einer  Berichtspflicht  die  ausdrückliche  Verpflichtung  der
 Bundesrepublik  Deutschland,  die  Steuerbegünstigung  ge-
 setzlich  anzupassen,  wenn  eine  Überförderung  festgestellt
 wurde.

 Demgemäß  verpflichtet  §  2a  Abs.  3  MinöStG  das  Bundesmi-
 nisterium  der  Finanzen  unter  Beteiligung  des  Bundesminis-
 teriums  für  Verbraucherschutz,  Ernährung  und  Landwirt-
 schaft,  des  Bundesministeriums  für  Wirtschaft  und  Arbeit
 und  des  Bundesministeriums  für  Umwelt,  Naturschutz  und
 Reaktorsicherheit  zur  Erstellung  eines  jährlichen  Berichts  an
 den  Deutschen  Bundestag,  der  die  Markt-  und  Preisentwick-
 lung  von  Biokraft-  und  Bioheizstoffen  analysiert  und  im  Fal-
 le  einer  Überförderung  Vorschläge  zu  einer  steuerlichen  An-
 passung  unterbreitet.  Für  das  Jahr  2004  stellt  der  erste  Bio-
 kraftstoffbericht,  der  dem  Deutschen  Bundestag  im  Juni
 2005  vorgelegt  wurde  (Bundestagsdrucksache  15/5816),  für
 Biodiesel  (Fettsäuremethylester,  FME)  eine  Überkompensa-
 tion  fest,  die  bei  Biodiesel  in  Reinform  bei  0,05  Euro  je  Liter
 und  bei  Biodiesel  als  Beimischungskomponente  zu  fossilem
 Diesel  bei  0,10  Euro  je  Liter  liegt.  Folgegemäß  wurde  der
 Einstieg  in  die  Besteuerung  für  Biodiesel  vorgeschlagen.  Auf
 die  Überprüfung  einer  Überförderung  von  Bioethanol  und
 Ethyl-Tertiär-Buthyl-Ester  (ETBE)  wurde  auf  Grund  der  bis-
 lang  geringen  Markteinführung  dieser  Biokraftstoffe  und
 dementsprechend  fehlenden  technischen  Daten  verzichtet.

 Der  in  §  50  dieses  Gesetzes  für  Biodiesel  gewählte  Steuersatz
 gleicht  die  im  Bericht  in  2004  festgestellte  Überkompensa-
 tion  aus  und  berücksichtigt  zusätzlich  den  seit  dem  1.  Januar
 2005  zu  verzeichnenden  Preisanstieg  für  fossilen  Kraftstoff.

 Weiterhin  wird  eine  Besteuerung  von  Pflanzenöl  eingeführt,
 das  auf  dem  Kraftstoffmarkt  ein  Konkurrenzprodukt  zu  Bio-
 diesel  darstellt.  In  dem  o.  g.  Biokraftstoffbericht  ist  Pflanzen-
 öl  auf  Grund  der  im  Jahr  2004  geringen  Marktrelevanz  nicht
 überprüft  worden.  Seitdem  wurde  jedoch  ein  erheblicher  An-
 stieg  der  Verwendung  von  Pflanzenöl  als  Kraftstoff  festge-
 stellt,  so  dass  aus  Gründen  der  Wettbewerbsgleichheit  und
 Steuergerechtigkeit  dieses  Produkt  nicht  steuerfrei  belassen
 werden  kann.  Verglichen  mit  Biodiesel  sind  für  Pflanzenöl
 weniger  Produktionsschritte  erforderlich,  die  Kosten  für  den
 Kraftstoffeinsatz  sind  daher  niedriger.  Eine  Besteuerung  von
 15  Cent  pro  Liter,  d.  h.  eine  um  5  Cent  je  Liter  höhere  Besteu-
 erung  als  bei  reinem  Biodiesel,  ist  aus  diesem  Grund  gerecht-
 fertigt.

 Zu  Absatz  1

 Absatz  1  regelt  den  Grundsatz  der  Steuerentlastung  für  Ener-
 gieerzeugnisse,  die  Biokraft-  oder  Bioheizstoffe  enthalten.
 Für  die  Entlastung  ist  ein  Antrag  erforderlich,  in  dem  sowohl
 die  Höhe  des  Biokraft-  oder  Bioheizstoffanteils  als  auch  die
 bereits  erfolgte  Versteuerung  nachzuweisen  sind.

 Zu  Absatz  2

 In  Satz  1  wird  im  Ergebnis  erreicht,  dass  der  biogene  Anteil
 von  Energieerzeugnissen  grundsätzlich  von  der  Energiesteu-
 er  befreit  ist.  Biokraft-  und  Bioheizstoffe,  die  vollständig  aus
 Biomasse  bestehen,  sind  dementsprechend  in  vollem  Um-
 fang  steuerbefreit.
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Als  Ausnahme  von  Satz  1  wird  in  Satz  2  die  Besteuerung  von
 Fettsäuremethylester  und  Pflanzenöl  biogenen  Ursprungs
 festgelegt,  wenn  diese  als  Kraftstoff  eingesetzt  werden.  Da-
 mit  wird  in  die  Besteuerung  von  Biodiesel  und  Pflanzenöl,
 die  aus  den  bereits  o.  g.  Gründen  notwendig  wurde,  eingestie-
 gen.

 Nach  Satz  3  Nr.  1  Buchstabe  a  beträgt  die  Steuerentlastung
 für  Biodiesel  in  Reinform  370,40  Euro  für  1  000  Liter.  Dies
 führt  im  Ergebnis  zu  einer  Steuerbelastung  von  0,10  Euro  je
 Liter,  da  Biodiesel  nach  §  2  Abs.  4  wie  Dieselkraftstoff  (§  2
 Abs.  1  Nr.  4  Buchstabe  b)  zu  besteuern  ist.

 Nach  Satz  3  Nr.  1  Buchstabe  b  beträgt  die  Steuerentlastung
 für  Biodiesel  bei  Mischungen  mit  fossilen  Energieerzeugnis-
 sen  320,40  Euro  für  1  000  Liter.  Bei  Mischungen  mit  fossi-
 lem  Dieselkraftstoff  beträgt  die  Steuerbelastung  folglich  0,15
 Euro  je  Liter.

 Nach  Satz  3  Nr.  2  beträgt  die  Steuerentlastung  von  Pflanzenöl
 320,40  Euro  für  1  000  Liter.  Die  Steuerbelastung  beträgt
 folglich  0,15  Euro  je  Liter.

 Zu  Absatz  3

 In  Absatz  3  wird  die  Regelung  des  §  2a  Abs.  2  MinöStG
 übernommen.  Zur  Klarstellung  wird  jedoch  in  Satz  3  der  Zu-
 satz  aufgenommen,  dass  die  zur  Herstellung  von  Fettsäure-
 methylester  verwendeten  pflanzlichen  und  tierischen  Öle
 und  Fette  Biomasse  im  Sinne  der  Biomasseverordnung  sein
 müssen,  damit  Fettsäuremethylester  als  Biokraft-  oder  Bio-
 heizstoff  gilt.  Gegenüber  der  Regelung  des  §  2a  Abs.  2  Satz  3
 MinöStG  stellt  dies  keine  Änderung  der  Rechtslage  dar.

 Zu  den  Absätzen  4  und  5

 Die  Absätze  4  und  5  entsprechen  inhaltlich  den  bisherigen
 Absätzen  3  und  4  des  §  2a  MinöStG.

 Zu  §  51  (Steuerentlastung  für  bestimmte  Prozesse  und  Ver-
 fahren)

 Mit  der  Vorschrift  werden  unter  anderem  die  gesetzgeberi-
 schen  Konsequenzen  aus  der  Entscheidung  des  Europäischen
 Gerichtshofs  vom  29.  April  2004,  C-240/01,  gezogen,  nach
 der  die  bisherige  deutsche  Auslegung  des  Begriffes  „Verhei-
 zen“  nicht  mehr  aufrecht  erhalten  werden  kann.  Abweichend
 vom  bisherigen  Gemeinschaftsrecht  ermöglicht  die  Energie-
 steuerrichtlinie  nunmehr  eine  Steuerbefreiung  für  einen  gro-
 ßen  Teil  der  von  dem  Rechtsstreit  betroffenen  Prozesse,  in-
 dem  Artikel  2  Abs.  4  Buchstabe  b  der  Energiesteuerrichtlinie
 bestimmte  Verwendungen  von  ihrem  Regelungsbereich  aus-
 nimmt.  Durch  die  Vorschrift  sollen  Nachteile  für  Unterneh-
 men  des  Produzierenden  Gewerbes,  die  durch  die  derzeitige
 deutsche  Auslegung  des  Begriffes  „Verheizen“  begünstigt
 sind,  vermieden  werden.  Darüber  hinaus  werden  weitere  Ver-
 wendungszwecke  im  Produzierenden  Gewerbe  auf  Grundla-
 ge  des  Artikels  2  Abs.  4  Buchstabe  b  der  Energiesteuerricht-
 linie  steuerlich  begünstigt.

 Die  in  Absatz  1  Nr.  1  und  2  aufgeführten  Prozesse  und  Ver-
 fahren  entsprechen  im  Wesentlichen  den  Tätigkeiten,  die  in
 den  Abteilungen  DI  26  und  DJ  27  der  Verordnung  (EWG)
 Nr.  3037/90  des  Rates  vom  9.  Oktober  1990  betreffend  die
 statistische  Systematik  der  Wirtschaftszweige  in  der  Europä-
 ischen  Gemeinschaft  (ABl.  EG  Nr.  L  293  S.  1)  in  der  am

 1.  Januar  2003  geltenden  Fassung  –  NACE  Rev.  1.1  –  aufge-
 führt  sind.  Die  NACE  Rev.  1.1  ist  deshalb  zur  Auslegung  der
 Vorschrift  heranzuziehen.  So  sind  zum  Beispiel  unter  Me-
 tallerzeugung  und  -bearbeitung  (Nummer  2)  nur  solche  Pro-
 zesse  und  Verfahren  zu  verstehen,  die  den  NACE-Klassen
 27.10  bis  27.54  zuzuordnen  sind.

 Nach  Absatz  1  Nr.  3  werden  Energieerzeugnisse,  die  als
 Einsatzstoff  für  chemische  Reduktionsverfahren  verwendet
 werden,  wie  zum  Beispiel  Kohle  in  Hochöfen,  vollständig
 von  der  Steuer  entlastet.  Mit  dieser  Steuerbefreiung  wird  von
 der  Möglichkeit  des  Artikels  2  Abs.  4  Buchstabe  b  Spie-
 gelstrich  2  der  Energiesteuerrichtlinie  Gebrauch  gemacht,
 für  chemische  Reduktionsverfahren  verwendete  Energie-
 erzeugnisse  von  einer  Besteuerung  auszunehmen.

 Die  Steuerentlastungen  des  Absatzes  1  Nr.  4  und  5  beruhen
 auf  Artikel  2  Abs.  4  Buchstabe  b  Spiegelstrich  2,  wonach  En-
 ergieerzeugnisse  mit  zweierlei  Verwendungszweck  von  der
 Steuer  befreit  werden  können.  Insbesondere  die  Steuerentlas-
 tung  nach  Nummer  5  soll  als  Auffangtatbestand  solche  Ver-
 wendungen  umfassen,  die  nach  der  Rechtsprechung  des  Bun-
 desfinanzhofs  zum  Begriff  „Verheizen“  und  den  dazu  ergan-
 genen  Anwendungserlassen  im  Ergebnis  steuerbefreit  waren.

 Zu  §  52  (Steuerentlastung  für  die  Schiff-  und  Luftfahrt)

 Die  Vorschrift  beinhaltet  die  Möglichkeiten  einer  Steuerent-
 lastung  für  in  der  Schiff-  und  Luftfahrt  verwendete  Energie-
 erzeugnisse.  Entlastungsfähig  sind  nicht  nur  die  in  §  27  für
 den  steuerfreien  Bezug  aufgeführten  Energieerzeugnisse,
 sondern  alle  Energieerzeugnisse,  wenn  sie  nachweislich  ver-
 steuert  bezogen  wurden.  Eine  Einschränkung  besteht  ledig-
 lich  bezüglich  der  Gasöle  der  Unterpositionen  2710  19  41  bis
 2710  19  49  der  Kombinierten  Nomenklatur,  soweit  sie  für
 Zwecke  nach  §  27  Abs.  1  Satz  1  Nr.  1  und  2  verwendet  wer-
 den,  da  sie  nur  dann  entlastungsfähig  sind,  wenn  sie  gekenn-
 zeichnet  sind.  Bisher  bestand  eine  Steuerentlastung  über  eine
 Regelung  in  der  Mineralölsteuer-Durchführungsverordnung
 lediglich  für  den  Bereich  der  Luftfahrt  und  hier  auch  nur  ein-
 geschränkt  für  solche  Kraftstoffe,  die  auch  steuerfrei  bezo-
 gen  werden  durften.  Durch  die  Ausweitung  der  Steuerentlas-
 tung  auf  alle  Energieerzeugnisse  wird  der  Weiterentwicklung
 von  Motoren  im  Bereich  der  Schiff-  und  Luftfahrt  Rechnung
 getragen,  die  die  Verwendung  unterschiedlichster  Kraftstoffe
 ermöglichen.  Die  Erweiterung  der  Entlastung  auf  den  Be-
 reich  der  Schifffahrt  gewährleistet  zudem,  dass  auch  die  neu
 begünstigte  Schifffahrt  im  Dienstleistungsbereich,  die  Was-
 serfahrzeuge  sowohl  zu  steuerfreien  als  auch  zu  nicht  be-
 günstigten  Zwecken  einsetzt,  entlastungsberechtigt  ist.
 Durch  die  Einschränkung  auf  gekennzeichnete  Gasöle  bei
 der  Steuerentlastung  für  die  Schifffahrt  soll  vermieden  wer-
 den,  dass  die  neu  eingeführte  Kennzeichnungspflicht  nach
 §  27  Abs.  1  Satz  2  durch  den  Bezug  von  versteuertem,  nicht
 gekennzeichnetem  Gasöl  umgangen  wird.

 Zu  §  53  (Steuerentlastung  für  die  Stromerzeugung  und  die
 gekoppelte  Erzeugung  von  Kraft  und  Wärme)

 Zu  Absatz  1

 Satz  1  Nr.  1  dient  der  Umsetzung  des  Artikels  14  Abs.  1
 Buchstabe  a  der  Energiesteuerrichtlinie,  nach  dem  grund-
 sätzlich  alle  zur  Stromerzeugung  verwendeten  Energieer-
 zeugnisse  von  der  Steuer  zu  befreien  sind.  Alle  ortsfesten
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Stromerzeugungsanlagen  mit  einer  elektrischen  Nennleis-
 tung  von  mehr  als  zwei  Megawatt  fallen  unter  die  Nummer  1.
 Dazu  gehören  auch  alle  KWK-Anlagen  (einschließlich  Gas-
 und  Dampfturbinenanlagen)  und  alle  sonstigen  (z.  B.  kessel-
 betriebene)  Anlagen,  in  denen  Strom  erzeugt  wird,  soweit  sie
 die  in  Absatz  2  festgelegte  Nennleistungsgrenze  von  zwei
 Megawatt  überschreiten.  Um  die  Steuerentlastung  nach  §  53
 Abs.  1  zu  erhalten,  müssen  motor-  und  gasturbinenbetriebene
 Stromerzeugungsanlagen  darüber  hinaus  die  Bedingungen
 des  §  3  Abs.  1  erfüllen.

 Alle  in  ortsfesten  KWK-Anlagen  mit  einem  Monats-  oder
 Jahresnutzungsgrad  von  mindestens  70  Prozent  verwendeten
 Energieerzeugnisse  werden  durch  Satz  1  Nr.  2  weiterhin  voll-
 ständig  von  der  Steuer  entlastet.  Mit  dieser  Regelung  wird
 von  der  fakultativen  Steuerbefreiung  nach  Artikel  15  Abs.  1
 Buchstabe  c  der  Energiesteuerrichtlinie  Gebrauch  gemacht.
 Die  Nummer  2  hat  jedoch  nur  noch  Bedeutung  für  kleine
 KWK-Anlagen  mit  einer  elektrischen  Nennleistung  von
 höchstens  zwei  Megawatt  und  für  KWK-Anlagen,  die  keinen
 Strom  erzeugen.

 Satz  2  dieses  Absatzes  regelt,  dass  nur  für  den  auf  die  Strom-
 erzeugung  entfallenden  Anteil  an  Energieerzeugnissen  eine
 Steuerentlastung  gewährt  wird,  wenn  die  in  der  Anlage  er-
 zeugte  mechanische  Energie  neben  der  Stromerzeugung  auch
 anderen  Zwecken  dient.

 Zu  Absatz  2

 Nach  Artikel  21  Abs.  5  dritter  Unterabsatz  der  Energiesteuer-
 richtlinie  können  die  Mitgliedstaaten  unbeschadet  Artikel  14
 Abs.  1  Buchstabe  a  der  Energiesteuerrichtlinie  in  kleinen
 Stromerzeugungsanlagen  erzeugten  Strom  von  der  Strom-
 steuer  befreien,  sofern  sie  die  zur  Erzeugung  dieses  Stroms
 verwendeten  Energieerzeugnisse  besteuern.  Im  Stromsteuer-
 gesetz  werden  Kleinanlagen  als  Anlagen  mit  einer  elektri-
 schen  Nennleistung  von  bis  zwei  Megawatt  definiert  (vgl.
 Artikel  2  Nr.  6  Buchstabe  a  und  Begründung  dazu)  und  unter
 den  dortigen  Voraussetzungen  von  der  Stromsteuer  befreit.
 Anlagen  mit  einer  elektrischen  Nennleistung  von  bis  zu  zwei
 Megawatt  werden  deshalb  von  der  inputseitigen  Steuerent-
 lastung  ausgenommen.  Dies  gilt  jedoch  nur  für  Anlagen  nach
 Absatz  1  Satz  1  Nr.  1  und  nicht  für  hoch  effiziente  Kraft-Wär-
 me-Kopplungsanlagen  nach  Absatz  1  Satz  1  Nr.  2.

 Zu  den  Absätzen  3  bis  5

 Die  Vorschriften  übernehmen  die  bisherigen  Regelungen.

 Zu  §  54  (Steuerentlastung  für  Unternehmen)

 Die  Vorschrift  beinhaltet  die  bisher  in  §  25  Abs.  1  Satz  1  Nr.  5
 und  Abs.  3a  Nr.  1.2,  3.2  und  4.2  MinöStG  geregelte  allgemei-
 ne  Steuerbegünstigung  für  Unternehmen  des  Produzierenden
 Gewerbes  und  Unternehmen  der  Land-  und  Forstwirtschaft.
 Danach  wird  diesen  Unternehmen  eine  Steuerentlastung  für
 bestimmte  Heizstoffe  in  Höhe  von  40  Prozent  der  Ökosteuer-
 regelsätze  gewährt.

 Zu  §  55  (Steuerentlastung  für  Unternehmen  in  Sonder-
 fällen)

 Die  Vorschrift  beinhaltet  den  so  genannten  Spitzenausgleich,
 der  bisher  in  §  25a  MinöStG  geregelt  war.

 Zu  §  56  (Steuerentlastung  für  den  Öffentlichen  Personen-
 nahverkehr)

 Die  Vorschrift  beinhaltet  die  bisher  in  §  25  Abs.  1  Satz  1
 Nr.  4a  und  Abs.  3  MinöStG  geregelte  Steuerentlastung  für  im
 Öffentlichen  Personennahverkehr  als  Kraftstoff  verwendete
 Energieerzeugnisse.

 Zu  §  57  (Steuerentlastung  für  Betriebe  der  Land-  und  Forst-
 wirtschaft)

 Die  mit  §  50  vollzogene  Einführung  der  Besteuerung  von
 Biokraftstoffen  soll  durch  die  Aufrechterhaltung  der  im  Er-
 gebnis  steuerfreien  Verwendung  von  reinen  Biokraftstoffen
 in der Land- und Forstwirtschaft begleitet werden. Daher ist
 eine  entsprechende  Anpassung  der  bisherigen  Vorschriften
 für  den  sog.  Agrardiesel  erforderlich.

 Zu  den  Absätzen  1  bis  4

 Die  Vorschriften  entsprechen  im  Wesentlichen  den  bisheri-
 gen  Regelungen  der  §§  25b  und  25c  MinöStG.

 Zu  den  Absätzen  5  bis  8

 Die  von  Betrieben  der  Land-  und  Forstwirtschaft  verwende-
 ten  reinen  Biokraftstoffe  (Artikel  1  §  50  Abs.  3  Satz1)  blei-
 ben  ohne  Beschränkung  der  vergütungsfähigen  Menge  im
 Ergebnis  steuerfrei.  Auch  kommt  der  Selbstbehalt  von
 350  Euro  bei  Verwendung  von  reinen  Biokraftstoffen  nicht
 zum  Tragen.  Die  Kleinbetragsregelung  nach  Absatz  7  betrifft
 zur  Verwaltungsvereinfachung  jedoch  sowohl  herkömmli-
 chen  Dieselkraftstoff  als  auch  Biokraftstoffe.  Die  in  Absatz  2
 Nr.  5  genannten  Betriebe  (z.  B.  Lohnunternehmen)  sind  hin-
 sichtlich  der  Steuerentlastung  für  Biokraftstoffe  wieder  an-
 tragsberechtigt.

 Durch  diese  Maßnahmen  soll  den  Betrieben  der  Land-  und
 Forstwirtschaft  dauerhaft  eine  preiswerte  Energieversorgung
 gesichert  und  der  Anreiz  zum  Einsatz  von  Biokraftstoffen  in
 der  Land-  und  Forstwirtschaft  verstärkt  werden.

 Zu  §  58  (Steuerentlastung  für  Gewächshäuser)

 Die  Vorschrift  entspricht  inhaltlich  der  bisherigen  Regelung
 des  §  25  Abs.  1  Satz  1  Nr.  5  Buchstabe  a  und  Abs.  3a  Nr.  1.4,
 3.4  und  4.4  MinöStG.  Ihr  Inkrafttreten  ist  von  einer  beihilfe-
 rechtlichen  Genehmigung  der  EU-Kommission  abhängig
 (vgl.  Artikel  3  Abs.  3  dieses  Gesetzes).

 Zu  §  59  (Steuerentlastung  für  Diplomatenbenzin  und
 -dieselkraftstoff)

 Die  Absätze  1  und  2  des  §  52  MinöStV  wurden  inhaltsgleich
 in  das  Gesetz  übernommen.  Die  übrigen  Absätze  des  §  52
 MinöStV,  die  das  Verwaltungsverfahren  betreffen,  werden
 auch  künftig  in  der  Durchführungsverordnung  verbleiben.
 Europarechtliche  Grundlage  für  diese  steuerliche  Begünsti-
 gung  ist  Artikel  23  Abs.  1  der  Richtlinie  92/12/EWG.

 Zu  §  60  (Steuerentlastung  bei  Zahlungsausfall)

 Die  Vorschrift  wurde  inhaltsgleich  aus  der  Mineralöl-
 steuer-Durchführungsverordnung  (dort  §  53)  in  das  Gesetz
 übernommen.
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Zu  §  61  (Steueraufsicht)

 Die  Vorschrift  entspricht  inhaltlich  dem  bisherigen  §  26
 Abs.  2  MinöStG.

 Zu  §  62  (Steuerliche  Betriebsleiter,  Steuerhilfspersonen)

 Die  Vorschrift  entspricht  inhaltlich  dem  bisherigen  §  27
 MinöStG.

 Zu  §  63  (Geschäftsstatistik)

 Die  Vorschrift  entspricht  inhaltlich  dem  bisherigen  §  28
 MinöStG.

 Zu  §  64  (Bußgeldvorschriften)

 Die  Vorschrift  enthält  die  Bußgeldvorschriften.

 Zu  §  65  (Sicherstellung)

 Die  Vorschrift  regelt,  in  welchen  Fällen  Energieerzeugnisse
 sichergestellt  werden  können.

 Zu  §  66  (Ermächtigungen)

 Die  Vorschrift  beinhaltet  die  notwendigen  Ermächtigungen,
 die  zum  Erlass  von  Durchführungsbestimmungen  zu  diesem
 Gesetz  erforderlich  sind.

 Zu  §  67  (Anwendungsvorschriften)

 Zu  Absatz  1

 Durch  die  Übergangsregelung  wird  Erdgas,  das  sich  im  Ver-
 sorgungsnetz  befindet,  von  der  nach  altem  Recht  erhobenen
 Mineralölsteuer  entlastet.  Andernfalls  würde  dieses  Erdgas
 auf  Grund  der  systematischen  Umstellung  der  Erdgasbesteu-
 erung  nochmals  besteuert.

 Zu  Absatz  2

 Die  Regelung  erweitert  die  in  §  3  Abs.  4  und  §  31  Abs.  3  nor-
 mierten  Anmeldepflichten.

 Zu  den  Absätzen  3  und  4

 Die  Vorschriften  enthalten  Übergangsregelungen  für  Erlaub-
 nisse,  die  nach  dem  bisherigen  Mineralölsteuergesetz  erteilt
 worden  sind.

 Zu  Absatz  5

 Der  Wirtschaft  wird  durch  die  Vorschrift  ein  ausreichender
 Zeitraum  für  die  Umstellung  der  Logistik  auf  gekennzeich-
 nete  Gasöle  eingeräumt.

 Zu  Absatz  6

 Absatz  6  gewährt  für  eine  Übergangszeit  die  allgemeine  Er-
 laubnis zum unversteuerten Bezug und zur steuerfreien Ver-
 wendung  von  Kohle.  Damit  wird  eine  ausreichende  Frist  ein-
 geräumt,  um  eine  förmliche  Einzelerlaubnis  beantragen  zu
 können.  Nach  Ende  der  Übergangszeit  ist  dann  für  den  unver-
 steuerten  Bezug  und  die  steuerfreie  Verwendung  von  Kohle
 eine  förmliche  Einzelerlaubnis  erforderlich.

 Zu  Absatz  7

 Die  Vorschrift  verhindert  zur  steuerlichen  Vereinfachung  ei-
 ne  Steuerentstehung  für  Kohle,  wenn  deren  Bestand  im  Zeit-
 punkt  des  Inkrafttretens  des  Gesetzes  höchstens  100  Tonnen
 beträgt.

 Zu  Artikel  2  (Änderung  des  Stromsteuergesetzes)

 Zu  Nummer  1  (§  1  Abs.  2)

 Das  Stromsteuergesetz  definiert  den  Steuergegenstand  Strom
 durch  einen  statischen  Verweis  auf  die  Kombinierte  Nomen-
 klatur.  Durch  die  Änderung  wird  die  künftig  anzuwendende
 an  die  durch  Artikel  2  Abs.  5  der  Energiesteuerrichtlinie  vor-
 gegebene  Fassung  der  Kombinierten  Nomenklatur  ange-
 passt.  Maßgeblich  ist  danach  die  Warennomenklatur  in  der
 am  1.  Januar  2002  geltenden  Fassung  des  Anhangs  I  der  Ver-
 ordnung  (EG)  Nr.  2031/2001  der  Kommission  vom  6.  August
 2001  (ABl.  EG  Nr.  L  279  S.  1,  2002  Nr.  L  15  S.  58,  Nr.  L  213
 S.  46,  2003  Nr.  L  32  S.  15).  Durch  die  Änderung  ergeben  sich
 keine  steuerlichen  Auswirkungen.

 Zu  Nummer  2  (§  2  Nr.  2)

 Über  die  Begriffsdefinition  des  Eigenerzeugers  in  §  2  Nr.  2
 wurde  bisher  im  Ergebnis  eine  mittelbare  Steuerbefreiung  für
 Strom  gewährt,  der  in  den  dort  genannten  Anlagen  erzeugt
 wurde.  Zur  steuersystematischen  Vereinheitlichung  werden
 nunmehr  alle  für  Strom  gewährten  Steuerbefreiungen  in  ei-
 ner  Vorschrift  des  Gesetzes  (§  9)  zusammengefasst.

 Zu  Nummer  3  (§  4  Abs.  1)

 Zur  steuerlichen  Vereinfachung  sowohl  für  die  Zollverwal-
 tung  als  auch  die  Steuerpflichtigen  werden  bestimmte  Eigen-
 erzeuger,  bei  denen  im  Ergebnis  keine  Stromsteuer  anfällt,
 von  der  Erlaubnispflicht  ausgenommen.  Diese  Vereinfa-
 chung  wurde  bisher  über  die  Begriffsdefinition  des  Eigener-
 zeugers  in  §  2  Nr.  2  erreicht,  ist  aber  durch  die  dortige  Ände-
 rung  weggefallen.

 Zu  Nummer  4  (§  5)

 Zu  Buchstabe  a  (Absatz  1)

 Durch  die  Änderung  wird  geregelt,  dass  für  die  Entstehung
 der  Steuer  bei  Versorgern  auch  dann  §  5  Abs.  1  Satz  1  maß-
 geblich  ist,  wenn  der  Versorger  gleichzeitig  Eigenerzeuger
 ist.  Die  Vorrangstellung  des  Versorgers  vor  dem  Eigenerzeu-
 ger  ergab  sich  bisher  aus  §  2  Nr.  2,  ist  aber  durch  die  dortige
 Änderung  weggefallen.

 Zu  Buchstabe  b  (Absatz  3  –  neu  –)

 Die  Vorschrift  trägt  dem  Umstand  Rechnung,  dass  für  Ver-
 sorger  eine  Erlaubnis  nach  §  4  Abs.  1  nicht  Voraussetzung  ist,
 um  Strom  unversteuert  zu  beziehen.  Dies  kann  dazu  führen,
 dass  Versorger  Strom  an  einen  anderen  Versorger  –  der  sich
 z.  B.  nicht  als  solcher  zu  erkennen  gibt  –  versteuert  leisten,
 obwohl  in  ihrer  Person  keine  Steuer  entstanden  ist.  Um  in
 diesen  Fällen  einerseits  eine  steuerliche  Rückabwicklung
 durch  den  leistenden  Versorger  zu  vermeiden  und  anderer-
 seits  das  Steueraufkommen  nicht  zu  gefährden,  regelt  die
 Vorschrift  im  Ergebnis,  dass  der  leistende  Versorger  die  Steu-
 er  auch  dann  schuldet,  wenn  er  den  Strom  in  der  Annahme
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leistet,  dass  eine  Steuer  in  seiner  Person  entstanden  sei.  Da
 eine  Steuerentstehung  durch  die  tatsächliche  Entnahme  des
 Stroms  unberührt  bleibt,  eröffnet  Satz  3  dem  Versorger  ohne
 Erlaubnis  unter  den  dort  genannten  Voraussetzungen  die
 Möglichkeit,  eine  Vergütung  der  Steuer  zu  beantragen.

 Zu  Nummer  5  (§  8)

 Zu  Buchstabe  a  (Absatz  4a  –  neu  –)

 Bei  jährlicher  Anmeldung  der  Steuer  hat  der  Steuerschuldner
 die  Stromsteuer  für  innerhalb  eines  Kalenderjahres  entnom-
 menen  Strom  bis  zum  31.  Mai  des  folgenden  Kalenderjahres
 anzumelden  und  unter  Anrechnung  der  geleisteten  monatli-
 chen  Vorauszahlungen  bis  zum  25.  Juni  dieses  Kalenderjah-
 res  zu  entrichten.  Da  die  Stromsteuer  im  Zeitpunkt  der  Ent-
 nahme  des  Stroms  aus  dem  Versorgungsnetz  entsteht,  müsste
 der  Stromverbrauch  immer  am  31.  Dezember  eines  Jahres
 festgestellt  werden,  um  den  tatsächlich  im  Kalenderjahr  ver-
 brauchten  Strom  anmelden  zu  können.  Die  Elektrizitätsver-
 sorgungsunternehmen  lesen  die  Stromzähler  ihrer  Kunden
 aber  regelmäßig  nicht  am  31.  Dezember  eines  Jahres  sondern
 im  laufenden  Kalenderjahr  ab.  Hinzu  kommt  noch,  dass  die
 Verbrauchsablesung  häufig  nicht  gleichzeitig  bei  allen  Kun-
 den  an  einem  bestimmten  Stichtag  erfolgt,  sondern  von  Kun-
 de  zu  Kunde  über  das  gesamte  Kalenderjahr  verteilt  zu  unter-
 schiedlichen  Zeitpunkten  (so  genanntes  rollierendes  Abrech-
 nungsverfahren).  Der  Steuerpflichtige  kann  deshalb  für  den
 Zeitraum  vom  letzten  Zählerablesetag  bis  zum  Jahresende
 zunächst  nur  eine  realistische  Schätzung  des  Verbrauchs
 seiner  Kunden  in  die  Steueranmeldung  für  dieses  Jahr  auf-
 nehmen.  Durch  die  Vorschrift  wird  geregelt,  dass  der  Steuer-
 schuldner  die  zunächst  angemeldete  Menge  zu  berichtigen
 hat,  wenn  der  Ablesezeitraum  beendet  ist.  Diese  Berich-
 tigung  hat  nicht  –  wie  bisher  ggf.  erforderlich  –  durch  eine
 Korrektur  der  ursprünglich  abgegebenen  Steueranmeldung
 zu  erfolgen.  Vielmehr  entstehen  durch  die  Regelung  eigene
 Steueransprüche  für  die  Berichtigungsmenge,  die  für  den
 Veranlagungszeitraum  zur  Versteuerung  angemeldet  werden
 muss,  in  dem  der  jeweilige  Ablesezeitraum  endet.  Für  den
 anzuwendenden  Steuersatz  sind  dabei  die  Verhältnisse  des
 Zeitraums  maßgeblich,  für  den  die  Berichtigung  vorgenom-
 men  wird.

 Zu  Buchstabe  b  (Absatz  9)

 Die  Fristen  für  die  Abgabe  der  Steueranmeldung  und  die  Ent-
 richtung  der  Steuer  werden  auf  den  neu  eingefügten  Tatbe-
 stand  der  steuerbegünstigten  Leistung  von  Strom  an  einen
 Nichtberechtigten  nach  §  9  Abs.  8  erweitert.

 Zu  Nummer  6  (§  9)

 Zu  Buchstabe  a  (Absatz  1)

 Die  Mitgliedstaaten  können  nach  Artikel  21  Abs.  5  der  Ener-
 giesteuerrichtlinie  in  kleinen  Stromerzeugungsanlagen  er-
 zeugten  Strom  von  der  Stromsteuer  befreien,  wenn  sie  die  zur
 Erzeugung  dieses  Stroms  verwendeten  Energieerzeugnisse
 besteuern.  Im  Energiesteuergesetz  werden  deshalb  parallel
 zur  Nennleistungsgrenze  der  Nummer  3  Anlagen  mit  einer
 elektrischen  Nennleistung  von  bis  zu  zwei  Megawatt  von  der
 inputseitigen  Steuerentlastung  ausgenommen  (vgl.  Begrün-
 dung  zu  Artikel  1  §  53).  Darüber  hinaus  wird  die  bisher  über
 die  Definition  des  Eigenerzeugers  in  §  2  Nr.  2  gewährte  mit-

 telbare  Steuerbefreiung  durch  die  Erweiterung  auf  den
 Selbstverbrauch  des  Eigenerzeugers  als  Steuerbefreiung  auf-
 genommen.

 Die  bisher  über  die  Definition  des  Eigenerzeugers  in  §  2  Nr.  2
 gewährten  mittelbaren  Steuerbefreiungen  für  Notstromag-
 gregate  sowie  für  Anlagen  auf  Schiffen  und  in  Luftfahrzeu-
 gen  werden  in  den  Nummern  4  und  5  als  Steuerbefreiungen
 aufgenommen.

 Die  Nummern  1  und  2  werden  redaktionell  geändert.

 Zu  Buchstabe  b  (Absatz  4)

 Zur  steuerlichen  Vereinfachung  entfällt  der  Erlaubnisvorbe-
 halt  für  die  steuerbegünstigte  Entnahme  von  Strom  nach  §  9
 Abs.  1  Nr.  1  und  3,  weil  in  diesen  Fällen  die  Begünstigung
 nicht  von  einer  bestimmten  Verwendung,  sondern  von  der
 Art  und  Weise  der  Erzeugung  des  Stroms  abhängig  ist.

 Zu  Buchstabe  c  (Absätze  7  und  8  –  neu  –)

 Zu  Absatz  7

 Wesentliche  Voraussetzung  für  die  Erteilung  einer  Erlaubnis
 zur  steuerbegünstigten  Entnahme  von  Strom  als  Unterneh-
 men  des  Produzierenden  Gewerbes  oder  der  Land-  und  Forst-
 wirtschaft  ist,  dass  das  Unternehmen  einem  im  Sinne  des
 Stromsteuerrechts  begünstigten  Wirtschaftszweig  der  Klas-
 sifikation  der  Wirtschaftszweige  des  Statistischen  Bundes-
 amtes,  Ausgabe  1993  (WZ  93),  zuzuordnen  ist.  Die  für  die
 Entscheidung  des  Hauptzollamts  maßgeblichen  Angaben
 sind  dabei  durch  das  Unternehmen  selbst  zu  machen.  Durch
 die  Änderung  wird  die  Möglichkeit  geschaffen,  den  durch  ei-
 ne  Erlaubnis  erzielten  steuerlichen  Vorteil  vom  Begünstigten
 zurückzufordern,  wenn  die  Erlaubnis  auf  Grund  von  in  we-
 sentlicher  Hinsicht  unrichtigen  oder  unvollständigen  Anga-
 ben  erteilt  wurde.  Gleiches  gilt,  wenn  sich  der  Fortbestand  ei-
 ner  Erlaubnis  auf  solche  unrichtigen  oder  unvollständigen
 Angaben  gründet.

 Zu  Absatz  8

 Das  Hauptzollamt  stellt  dem  Inhaber  einer  Erlaubnis  zur
 steuerbegünstigten  Entnahme  von  Strom  als  Nachweis  der
 Bezugsberechtigung  gegenüber  seinem  Versorgungsunter-
 nehmen  einen  Erlaubnisschein  aus.  Der  Erlaubnisinhaber  hat
 den  Erlaubnisschein  unverzüglich  dem  Hauptzollamt  zu-
 rückzugeben,  wenn  die  Erlaubnis  erlischt.  Der  Versorger  er-
 langt  somit  im  Regelfall  davon  Kenntnis,  dass  sein  Kunde
 nicht  mehr  berechtigt  ist,  Strom  steuerbegünstigt  zu  bezie-
 hen.  Es  sind  allerdings  Fälle  aufgetreten,  in  denen  der  Erlaub-
 nisinhaber  seinem  Versorger  den  Widerruf  nicht  mitgeteilt
 und  weiterhin  steuerbegünstigten  Strom  bezogen  hat.  Allein
 der  Versorger  wurde  in  diesen  Fällen  bisher  zum  Steuer-
 schuldner  in  Höhe  des  Regelsteuersatzes,  weil  keine  die  be-
 günstigende  Rechtsposition  begründende  Erlaubnis  des  Be-
 ziehers  mehr  besteht.  Durch  die  Neuregelung  wird  nunmehr
 die  Möglichkeit  geschaffen,  die  Steuer  auch  von  demjenigen
 anzufordern,  der  den  Strom  als  Nichtberechtigter  steuerbe-
 günstigt  bezogen  hat.

 Zu  Nummer  7  (§  9a  –  neu  –)

 Um  die  internationale  Wettbewerbsfähigkeit  des  Produzie-
 renden  Gewerbes  zu  verbessern,  werden  auf  Grundlage  von
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 Gesamtherstellung:
 Vertrieb:  Bundesanzeiger  Verlagsg
Artikel  2  Abs.  4  Buchstabe  b  der  Energiesteuerrichtlinie  be-
 stimmte  Verwendungen  von  Strom  im  Wege  einer  Steuer-
 entlastung  von  einer  Besteuerung  ausgenommen.

 Die  in  Absatz  1  Nr.  2  und  3  aufgeführten  Prozesse  und  Ver-
 fahren  entsprechen  im  Wesentlichen  den  Tätigkeiten,  die  in
 den  Abteilungen  DI  26  und  DJ  27  der  Verordnung  (EWG)
 Nr.  3037/90  des  Rates  vom  9.  Oktober  1990  betreffend  die
 statistische  Systematik  der  Wirtschaftszweige  in  der  Euro-
 päischen  Gemeinschaft  (ABl.  EG  Nr.  L  293  S.  1)  in  der  am
 1.  Januar  2003  geltenden  Fassung  –  NACE  Rev.  1.1  –  auf-
 geführt  sind.  Die  NACE  Rev.  1.1  ist  deshalb  zur  Auslegung
 der  Vorschrift  heranzuziehen.  So  sind  zum  Beispiel  unter
 Metallerzeugung  und  -bearbeitung  (Nummer  2)  nur  solche
 Prozesse  und  Verfahren  zu  verstehen,  die  den  NACE-Klassen
 27.10  bis  27.54  zuzuordnen  sind.

 Zu  Nummer  8  (§  11)

 Die  Ermächtigungen  wurden  systematisch  und  redaktionell
 überarbeitet  sowie  an  die  geänderten  Gesetzesgrundlagen  an-
 gepasst  und  ergänzt.

 Zu  Artikel  3  (Inkrafttreten,  Außerkrafttreten)

 Die  Vorschrift  regelt  das  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  und
 das  Außerkrafttreten  der  bisher  geltenden  Vorschriften.
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